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1 

Abstract 

A major goal of the reform of the German Temporary Employment Act (Arbeitnehmerüberlas-

sungsgesetz, AÜG) on April 1, 2017, was to strengthen collective bargaining autonomy. This paper uses 

quantitative and qualitative methods to show whether and to what extent this goal has been achieved 

and how we can empirically assess why the goal has (not) been achieved. The reform of the AÜG 

enabled the bargaining partners to adopt collective bargaining exemptions, which was also done in large 

parts of the bargaining landscape. It can be seen that the reform of the AÜG had an impact on the 

collective bargaining coverage of temporary employment agencies. In contrast, neither the collective 

bargaining coverage of temporary agency workers nor of deployment firms has been significantly influ-

enced by the reform of the AÜG. It becomes clear that this is due in particular to loopholes in the law as 

well as to the general complexity of collective bargaining regulations. 

Keywords: temporary agency employment, employee leasing, temporary staffing, collective bargaining. 

JEL Codes: J42, J51, J63 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Einleitung 

Die Tarifautonomie ist im Rechts- und Wirtschaftssystem Deutschlands ein zentraler Grundsatz und in 

Art. 9. Abs. 3 GG verankert. Sie erlaubt Vereinbarungen frei von staatlichen Eingriffen über Arbeits- und 

Wirtschaftsbedingungen, insbesondere Tarifverträge über Arbeitsentgelt und Arbeitszeit, abzuschlie-

ßen. In den letzten Jahren ist die tarifliche und gewerkschaftliche Bindung in Deutschland und vielen 

anderen europäischen Ländern mehr und mehr zurückgegangen (Ellguth und Kohaut 2022, Greef 

2023). Dabei zeigen Oberfichtner und Schnabel (2019), dass sich das traditionelle System der industri-

ellen Beziehungen in Deutschland zunehmend auf große Betriebe im verarbeitenden Gewerbe in West-

deutschland zurückgezogen hat. Wie in Hassel (2023) beschrieben hat die EU hierzu auch Stellung 

genommen und sich in der „Directive on Fair and Adequate Minimum Wages“ u.a. zum Ziel gesetzt die 

Tarifbindung merklich zu erhöhen. Der Gesetzgeber in Deutschland hat die Stärkung der Tarifautonomie 

schon Jahr 2014 durch das Tarifautonomiestärkungsgesetz in Angriff genommen (vgl. dazu Deutscher 

Bundestag 2014), in welchem auch der allgemeinverbindliche Mindestlohn eingeführt wurde. Bellmann 

et al. (2021) zeigen jedoch, dass tarifgebundene Betriebe deutlich seltener vom Mindestlohn betroffen 

sind und dass vom Mindestlohn betroffene Betriebe die Tarifbindung häufiger verlassen. Der Mindest-

lohn hat also nicht empirisch feststellbar zu einer Stärkung der Tarifbindung bei den Betrieben geführt. 

Dagegen zeigt sich bei Ress und Spohr (2022), dass zumindest kurzfristig durch die Mindestlohnein-

führung die Gewerkschaftsmitgliedschaft gestiegen ist. Der Gesetzgeber hat auch bei weiteren Geset-

zen bzw. Gesetzesreformen die Stärkung der Tarifautonomie ausgelobt, so beispielsweise bei der Re-

form des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG). Neben dem gesetzlichen Evaluationsauftrag über 

die Zielerreichung AÜG-Reform sind fundierte Erkenntnisse über die (möglichen) Wirkungen auf die 

Tarifautonomie Desiderate für unterschiedliche Zielgruppen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 

Gesellschaft, die daher im folgenden Beitrag untersucht werden.  

Mit der Reform des AÜG, die zum 1. April 2017 in Kraft trat, verfolgte der Gesetzgeber mehrere Ziele: 

Die Leiharbeit sollte auf ihre Kernfunktion fokussiert, in dieser aber gleichzeitig auch gestärkt werden; 

die Stellung der Leiharbeitskräfte sollte, insbesondere hinsichtlich der Löhne, aber auch in Bezug auf 

die Chancen am Arbeitsmarkt, verbessert werden. Ein übergeordnetes und zugleich abstraktes Reform-

ziel war die Stärkung der Tarifautonomie. Zur Umsetzung dieser Ziele wurden im Zuge der Reform 

mehrere teils grundlegende Änderungen am Gesetz vorgenommen: Erstens die Einführung einer ge-

setzlichen Überlassungshöchstdauer (ÜHD) von 18 Monaten, wobei abweichende Regelungen im Rah-

men von Tarifverträgen der Einsatzbranchen zulässig sind (§ 1 Abs. 1b AÜG). Zweitens die Einführung 

eines verbindlichen Anspruchs auf Equal Pay (EP) grundsätzlich ab dem ersten Einsatztag (§ 8 AÜG), 

der über die vor der Reform des AÜG geltenden Regelungen deutlich hinausgeht. Auch hier gestattet 

das Gesetz im Rahmen der Tarifautonomie Ausnahmeregelungen durch oder aufgrund eines Tarifver-

trags. Zusätzlich wurden im Zuge der AÜG-Reform noch weitere Bestimmungen eingeführt bzw. ange-

passt.1  

                                                 

1  Zusätzlich zu den Bestimmungen Überlassungshöchstdauer (ÜHD) und Equal Pay (EP) wurden einige weitere Bestimmungen des AÜG im 

Zuge der Reform geändert oder geschaffen. Diese sind im Wesentlichen die Festhaltenserklärung (§§ 9 und 10 AÜG), die Informations-
pflicht (§ 11 Abs. 2 S. 4 AÜG), das Streikbrecherverbot (§ 11 Abs. 5 S. 1 AÜG) sowie die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte (§ 14 
AÜG. Da diese den Erkenntnissen der Studie zufolge jedoch keine unmittelbaren Auswirkungen auf das Tarifgeschehen im Lichte des 
AÜG entfalten, liegt der Fokus des Beitrags auf werden diese weiteren Bestimmungen im vorliegenden Beitrag nicht explizit adressiert. 
Informationen zur Gesamtheit der neu eingeführten Bestimmungen und deren Auswirkungen finden sich in Brändle et al. 2022. 



 

Aufgrund der gesetzgeberischen Ausgestaltung von ÜHD und EP sowie der intendierten Ziele dieser 

Bestimmungen liegt es nahe, dass die Reform des AÜG einen Effekt auf die Tarifautonomie und insbe-

sondere auf die Tarifbindung der beteiligten Akteure entfalten könnte. Dieser Beitrag fokussiert (mögli-

che) Auswirkungen der AÜG-Reform in Bezug auf Tarifbindung und Tarifautonomie primär auf die 

drei Akteursgruppen, die in der Praxis der Arbeitnehmerüberlassung eingebunden sind: Leiharbeits-

kräfte, Verleihunternehmen und Entleihbetriebe.2 . Es zeigt sich, dass die Reform des AÜG vor allem 

für Verleihunternehmen große Anreize erzeugt hat sich tariflich zu binden. Eine Tarifbindung erlaubt 

Abweichungen bezüglich der Equal Pay Regelungen, welche fast durchgehend genutzt werden und 

kaum Nachteile für die Verleihunternehmen nach sich ziehen. Bei Entleihbetrieben ist dies weniger der 

Fall. Hier stehen Vor- und Nachteile in einem anderen Verhältnis, so dass die Aufnahme der Tarifbin-

dung um von tariflichen Ausnahmeregelungen zu profitieren dort nicht zu beobachten ist. Im Ergebnis 

sind auch die Leiharbeitskräfte nicht häufiger in tarifgebundene Betriebe entliehen als vor der Reform.  

Der weitere Beitrag ist wie folg gegliedert. Nach einer kurzen Klärung des rechtlichen Konstrukts der 

Arbeitnehmerüberlassung und der Beschreibung der Informationsquellen (Abschnitt 2), werden zu-

nächst die tariflichen Ausnahmeregelungen beschrieben, welche mit Hilfe des Tarifregisters analysiert 

wurden (Abschnitt 3). Anschließend wird eine Bewertung dieser tarifvertraglichen Regelungen auf Basis 

der qualitativen Auswertungen vorgenommen. Im zweiten Teil (Abschnitt 4) wird der Frage nachgegan-

gen, ob und ggf. inwiefern die AÜG-Reform die Tarifautonomie gestärkt hat. Dabei liegt ein besonderes 

Augenmerk auf dem Einfluss der AÜG-Reform auf den Organisationsgrad sowie auf die Anzahl und die 

Reichweite von Tarifverträgen, also die Tarifbindung. Abschließend werden die dargestellten Ergeb-

nisse diskutiert und es wird ein Fazit gezogen (Abschnitt 5). 

 

                                                 

2  Theoretisch möglich wären weitere Untersuchungen zusätzlich betroffener Akteure wie etwa die Tarifpartner, Betriebsräte oder Stamm-

belegschaften in Entleihbetriebe.  



 

2 Definitionen und Informationsquellen 

2.1 Arbeitnehmerüberlassung – ein Konstrukt, drei Akteure 

Arbeitnehmerüberlassung bzw. Leih- oder Zeitarbeit weist im Vergleich zu sonstiger abhängiger Be-

schäftigung einige Besonderheiten auf. Für Leiharbeit typisch ist das sogenannte „Dreiecksverhältnis“, 

das erstens Leiharbeitskräfte, zweitens Verleihbetriebe und drittens Entleihbetriebe beinhaltet: 

Leiharbeitskräfte sind Beschäftigte, die veranlasst sind, ein Arbeitsverhältnis mit einem Verleihunter-

nehmen einzugehen. Dieses Arbeitsverhältnis ist in einzigartiger Form explizit dafür konstruiert, dass – 

erstens – die Arbeitsleistung nicht in dem Betrieb, mit dem das Beschäftigungsverhältnis besteht, er-

bracht wird und – zweitens – dies in ein und demselben Entleihbetrieb auf Grundlage des AÜG nur 

vorübergehend erfolgen darf. 

Je nach Arbeitsnachfrage in den potenziell infrage kommenden Wirtschaftsbereichen und Qualifikati-

onsniveau der Leiharbeitskräfte wird Leiharbeit entweder als Privileg (z. B. bei IT-Spezialisten, Ärzten, 

gut ausgebildeten Pflegefachkräften) oder als einzige Option (z. B. Geringqualifizierte, ehemalige 

(Langzeit-) Arbeitslose, Personen mit Flucht- oder Migrationsgeschichte bzw. im Allgemeinen Perso-

nengruppen mit diversen Vermittlungshemmnissen) wahrgenommen. Leiharbeitskräfte dürfen  in allen 

Wirtschaftsbereichen eingesetzt werden, die große Mehrheit der Leiharbeitskräfte konzentriert sich je-

doch auf einige wenige Wirtschaftszweige, in denen diese flexible Beschäftigungsform gefragt ist.3 Zu-

dem haben Leiharbeitskräfte zusätzlich zu den im AÜG geregelten Rechten Anspruch auf ein Mindes-

tentgelt von derzeit 12,43 Euro brutto pro Zeitstunde, welches über dem allgemeinen gesetzlichen Min-

destlohn (derzeit zwölf Euro brutto pro Zeitstunde) liegt. 

Verleihunternehmen sind solche, die Arbeitnehmerüberlassung als Geschäftsmodell betreiben und 

sind zugleich Arbeitgeber der Leiharbeitskräfte. Arbeitnehmerüberlassung ist ein separater Wirtschafts-

zweig, der über einen eigenen Tarifvertrag (TV LeiZ) verfügt. Der wesentliche Unterschied der Leihar-

beit zu sonstigen Beschäftigungskonstellationen besteht darin, dass die Arbeitskräfte in den Verleihun-

ternehmen zwar beschäftigt sind, ihre Arbeitsleistung jedoch nicht in diesen erbringen.4 Um als Verleih-

unternehmen tätig werden zu können, benötigt man eine durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) ge-

nehmigte und ausgestellte sogenannte Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis (§ 1 Abs. 1 AÜG; siehe 

Brändle et al. 2022).  

Entleihbetriebe (auch: Einsatzbetriebe) sind Betriebe aus diversen Wirtschaftszweigen, die die Entlei-

hung von Arbeitskräften praktizieren – das heißt, diese vorübergehend von Verleihunternehmen entlei-

hen, um sie im eigenen Betrieb (dem Entleih- oder Einsatzbetrieb) einsetzen zu können. Im Gros der 

                                                 

3  Ausnahmen bzw. Einschränkungen ergeben sich z. B. im Baugewerbe (siehe § 1b AÜG) und in der Fleischindustrie (siehe § 6a Gesetz zur 

Sicherung von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirtschaft (GSA Fleisch)). 

4  Es kann zwischen sogenannten Kern- und Mischbetrieben unterschieden werden: Kernbetriebe sind Verleihbetriebe, deren ausschließ-

liche Geschäftstätigkeit Arbeitnehmerüberlassung ist. Mischbetriebe kennzeichnet hingegen, dass diese neben Leiharbeit noch weitere 
Geschäftstätigkeiten ausüben. 



 

Wirtschaftsbereiche gibt es sowohl tarifgebundene Entleihbetriebe, als auch solche die nicht tarifgebun-

den sind.5  

2.2 Entwicklung der Leiharbeit in Deutschland 

Das AÜG trat erstmalig zum 11. Oktober 1972 in Kraft. Seit seiner Einführung wurde es mehrfach, teil-

weise auch grundlegend, geändert, wobei die Änderungen stets (auch) den Regierungsverhältnissen 

der jeweiligen Zeit folgten und sich in einem breiten Spektrum zwischen weitgehender Liberalisierung 

und Regulierung bewegten (vgl. z. B. Bundesagentur für Arbeit 2021, Burkert et al. 2014, Schäfer 2017). 

In diesem Evaluationsbericht werden die Änderungen des AÜG untersucht, die im Koalitionsvertrag von 

CDU/CSU und SPD zur 18. Legislaturperiode beschlossen wurden (vgl. CDU et al. 2013, S. 69) und 

nach dem Gesetzgebungsprozess zum 1. April 2017 in Kraft getreten sind.6  

Die Entwicklung in der Branche der Arbeitnehmerüberlassung ist einerseits durch die Konjunktur und 

andererseits durch Änderungen der gesetzlichen Regelungen geprägt. Nachfolgend sind die Entwick-

lung der Anzahl der Leiharbeitskräfte und die Reformzeitpunkte von 1980 bis 2020 dargestellt (vgl. Ab-

bildung 1). 

 

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl von Leiharbeitskräften (1980-2020) 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2021c, S. 7), BA-Berechnung und Darstellung. 

 

                                                 

5  Ausnahmeregelungen gibt es bei der Allgemeinverbindlicherkärung von Tarifverträgen durch das BMAS auf Branchenebene auf Basis 

von § 5 Tarifvertragsgesetz (TVG). 

6  Die Änderung erfolgte über das „Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze“ vom 21. Feb-

ruar 2017 (BGBl. Jahrgang 2017, Teil I Nr. 8, S. 258ff). 



 

So lag im Jahr 1990 die jahresdurchschnittliche Zahl der Leiharbeitskräfte erstmals über 100.000. Diese 

steigerte sich weiter in Folge der Auswirkungen der Hartz-Gesetze auf den Arbeitsmarkt. Die Maßnah-

men der gesetzlichen Deregulierung der Arbeitnehmerüberlassung ab 2003 haben zu einer deutlichen 

Zunahme der Beschäftigten in der Branche geführt. 2008/2009 kommt es dann in Folge der Wirtschafts- 

und Finanzkrise zu einem Einbruch und zu einem kurzfristigen Beschäftigungsrückgang. Danach ist 

eine erneute Zunahme zu verzeichnen, die als Trendfortsetzung bezeichnet werden kann und im bis-

herigen Höchststand von knapp über einer Million Leiharbeitskräften im November 2017 gipfelte. Ab 

diesem Zeitpunkt geht die Zahl der Leiharbeitskräfte deutlich zurück, wobei neben der Reform des AÜG 

auch eine Abschwächung der konjunkturellen Dynamik als Einflussfaktor in Betracht kommt (vgl. auch 

Bundesagentur für Arbeit 2021). Im Jahr 2020 sind die Folgen der Corona-Krise bereits sichtbar: Von 

Februar bis Juni 2020 sank die Zahl der Leiharbeitskräfte – saisonal untypisch – und verzeichnete im 

Laufe des Sommers nur geringe Zuwächse. In der Folge gab es 2020 im Jahresdurchschnitt 783.000 

Leiharbeitskräfte. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 13 % weniger. 

 

2.3 Darstellung der verwendeten Datenquellen 

Um die Effekte der Reform des AÜG im Hinblick auf Tarifautonomie erfassen, messen und bewerten zu 

können, wurden unterschiedliche Datenquellen herangezogen. Dies beinhaltet sowohl (amtliche) Se-

kundärdaten, insbesondere das Tarifregister des BMAS sowie das IAB-Betriebspanel, als auch Primär-

daten. Die empirischen Primärerhebungen beziehen sich sowohl auf quantitative als auch auf qualitative 

Methoden der Wirtschaftsforschung und adressieren zu dem alle relevanten Akteursperspektiven.  

Im Bereich der quantitativen Erhebungen wurden eigens jeweils repräsentative Befragungen von Leih-

arbeitskräften (n=2082), von Entleihbetrieben (n=1147) und von Verleihbetrieben (n=585) durchgeführt. 

Die zentralen Ergebnisse aus den genannten Erhebungen wurden – sofern möglich und sinnvoll – in 

Bezug zueinander gesetzt. Zudem erfolgten, wenn dies inhaltlich und methodisch nahelag, Verknüpfun-

gen zwischen den quantitativen Primär- und Sekundärdatensätzen. 

Die qualitativen Erhebungen waren ebenfalls umfangreich und multiperspektivisch angelegt und bein-

halten insgesamt 22 explorative Interviews mit diversen Expertinnen und Experten zu Beginn des Stu-

dienzeitraumes sowie insgesamt 91 leitfadengestützte Interviews. Die zweite Tranche der Interviews 

wurde in einem fortgeschrittenen Zeitraum erhoben wurden und bildet sämtliche relevanten Akteursper-

spektiven (Leiharbeitskräfte, Verleihbetriebe, Entleihbetriebe sowie diverse Expertinnen und Experten) 

ab. Die Erkenntnisziele der Interviews bestanden insbesondere darin, Mechanismen, Zusammenhänge 

und Hintergründe von (möglichen) Effekten zu beleuchten und diese besser verstehen zu können. Zu-

dem dienten die Interviews gezielt dazu, inhaltliche Bereiche, die sich in quantitativen Erhebungen me-

thodisch nur schwer erfassen lassen (z. B. Regeltreue bzw. Compliance) und/oder in denen sich (mög-

liche) Effekte nicht quantitativ messen lassen, zu erforschen. Darüber hinaus wurden die Interviews 

dazu genutzt, Bewertungen der Reform (-Effekte) seitens der befragten Akteure inklusive der Begrün-

dungen abzubilden. 

Das Untersuchungsdesign war von vorne herein auf die Verzahnung der einzelnen Datenquellen 

und -genres im Zuge der Analyse und Berichtslegung fokussiert, um im Sinne eines „Mixed-Methods-

Designs“ ein erklärendes (quantitative Erhebungen) und zugleich verstehendes (qualitative Erhebun-

gen) differenziertes Gesamtbild hinsichtlich der Effekte der AÜG-Reform auf Tarifautonomie zu erhalten. 

Weiterführende Informationen zu Methodik und Untersuchungsdesign finden sich in Brändle et al. 

(2022) sowie im Online Appendix dieses Beitrags. 



 

3 Tarifvertragliche Ausnahmeregelungen 

3.1 Definition und Einordnung 

Im Zuge der Ausgestaltung der AÜG-Reform wurde beschlossen, dass Tarifpartner von einzelnen Re-

gelungen des Gesetzes abweichen können. Dies ist insbesondere hinsichtlich der beiden zentralen Ele-

mente der Überlassungshöchstdauer und des Equal Pay der Fall, wo auf tarifvertraglicher Basis nach 

wie vor Handlungsspielräume für die Sozialpartner zur Wahrung der Tarifautonomie bestehen. Die fol-

genden Erläuterungen sind – so ausführlich wie nötig – auf die gesetzlichen Voraussetzungen der AÜG-

Reform, die für das Verständnis des Beitrages elementar sind, begrenzt; ausführliche und detaillierte 

Informationen finden sich in Brändle et al. (2022). 

§ 1 Abs. 1b Satz 3-4 AÜG regelt, dass durch Tarifvertrag von der Überlassungshöchstdauer abgewi-

chen werden darf, was als Wahrung der Tarifautonomie aufzufassen ist. Zudem ist in § 3a AÜG vorge-

sehen, dass Tarifvertragsparteien der Zeitarbeitsbranche, die in ihrem Tarifvertrag Mindeststundenent-

gelte im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung vereinbart haben, dem BMAS vorschlagen können, 

diese als Lohnuntergrenze mittels einer Rechtsverordnung verbindlich festzusetzen. Durch oder auf-

grund eines Tarifvertrags können zudem von Abs. 1b S. 1 abweichende Regelungen getroffen werden 

(§ 1 Abs. 1b S. 3 AÜG), was auch als Tariföffnungsklausel bezeichnet wird.7 Dies soll einen Anreiz für 

die Sozialpartner darstellen, aufgrund ihrer Sachnähe die für die Branche bestmögliche Lösung zu ver-

einbaren (Deutscher Bundestag 2016).8  

Weiterhin haben Leiharbeitskräfte seit der Einführung der AÜG-Reform durch die Equal Pay Regelung 

im rechtlichen Sinne nach § 8 Abs. 1 S. 1 AÜG grundsätzlich Anspruch auf ein gleichwertiges Arbeits-

entgelt. Dieses wird auf Basis des Lohns einer vergleichbaren, fest beschäftigten Arbeitskraft im Ein-

satzbetrieb bestimmt (sogenannter „Vergleichslohn“). Wird die Leiharbeitskraft beim Verleiher tarifge-

bunden bezahlt, gilt dieser Anspruch nach neun Einsatzmonaten. Wird die Leiharbeitskraft nach BZTV 

(gemäß § 8 Abs. 4 AÜG) bezahlt, gilt eine stufenweise Erhöhung nach spätestens sechs Wochen. Nach 

15 Monaten ist ein Entgelt zu entrichten, das im BZTV als gleichwertig mit dem tarifvertraglichen Ar-

beitsentgelt vergleichbarer Beschäftigter in der Einsatzbranche festgelegt ist (siehe auch Wank in Mül-

ler-Glöge et al. 2021, § 8 Rn. 3-4a AÜG). 

Eine abweichende Behandlung der Leiharbeitskräfte ist gemäß § 8 Abs. 2 AÜG also dann zulässig, 

wenn eine tarifvertragliche Regelung eine Abweichung zulässt. So fügte der Gesetzgeber zum einen in 

§ 3a Abs. 2 AÜG die Möglichkeit ein, für die Leiharbeit eine Lohnuntergrenze festzusetzen, um der Ge-

fahr des Unterlaufens des Vergütungsniveaus in der Zeitarbeit entgegenzuwirken (BeckOK § 8 Rn. 

1ff. AÜG, (2021)). Die dort geregelten Mindeststundenentgelte dürfen auch von einem im Sinne des 

§ 8 AÜG anwendbaren Tarifvertrags nicht unterschritten werden (ebd.).9 

                                                 

7  Vgl. Brändle et al. 2011. 

8  Von dieser Abweichungsmöglichkeit können unter bestimmten Voraussetzungen auch nicht-tarifgebundene Entleihbetriebe Gebrauch 

machen. So können nicht-tarifgebundene Entleihbetriebe zum Beispiel tarifvertragliche Regelungen zur Überlassungshöchstdauer durch 
Betriebs- oder Dienstvereinbarung übernehmen (§ 1 Abs. 1b S. 4 AÜG). Soweit nicht-tarifgebundene Entleihbetriebe unter den Geltungs-
bereich eines Tarifvertrags fallen, der abweichende Regelungen in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung erlaubt, können sie von der 
Abweichungsmöglichkeit jedoch grundsätzlich nur bis zu einer Höchstüberlassungsdauer von 24 Monaten abweichen (§ 1 Abs. 1b S. 6 
AÜG). Daneben können auch Kirchen und öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften abweichende Überlassungshöchstdauern in ih-
ren Regelungen vorsehen. 

9  In der „Vierten Verordnung über eine Lohnuntergrenze in der Arbeitnehmerüberlassung“ vom 20. August 2020 wurde ein allgemeinver-

bindlicher Mindestlohn für die Leiharbeit festgelegt, der seit 1. April 2021 bundesweit einheitlich bei einem Stundenlohn von 10,45 Euro 
liegt und zum 1. April 2022 auf 10,88 Euro angehoben wird (vgl. Verkündung im Bundesanzeiger vom 31.08.2020, BAnz AT 31.08.2020 
V1). 



 

Unter Einbezug der vorangehenden Erläuterungen ist festzuhalten, dass die tariflichen Ausnahmerege-

lungen in ihrer Ausgestaltung oftmals komplex und vielfältig sind. Daraus können sich auch für die in 

der Praxis direkt in Arbeitnehmerüberlassung involvierten Akteure (Leiharbeitskräfte, Verleihbetriebe 

und Entleihbetriebe) Herausforderungen ergeben, die unter anderem Regeltreue (Compliance) er-

schweren (Brändle et al. 2022). Dies liegt daran, dass die zumeist auf Branchenebene ausgestalten 

Inhalte einzelner tariflicher Regelungen vielfältig und folglich zumeist nur bedingt miteinander vergleich-

bar und hinsichtlich ihrer Wirkungen nicht immer eindeutig sind. Daher ist es mitunter herausfordernd, 

Sachverhalte korrekt zu bewerten – nicht nur für Leiharbeitskräfte, Verleihbetriebe und Entleihbetriebe, 

sondern auch für die mit der Durchführung des AÜG beauftragten Behörden (Bundesagentur für Arbeit 

und Zoll), denen auch die Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen des AÜG zufällt. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass diese – auf den Gestaltungsraum der Sozialpartner zurückzuführenden – tarifli-

chen Variationen im Zuge der Gesetzesreform erweitert worden sind. So gibt es beispielsweise nach 

Aussage einer befragten Person branchenübergreifend etwa 100 verschiedene Verlängerungstarifver-

träge (vgl. exploratives Interview 08).  

Einen Überblick über die tariflichen Ausnahmeregelungen gibt das Tarifregister des BMAS, welches im 

Folgenden kurz vorgestellt wird (eine umfassende und detaillierte Darstellung und Erläuterung findet 

sich in Brändle et al. (2022). 

 

3.2 Das Tarifregister des BMAS 

Das Tarifregister des Bundes, welches beim BMAS geführt wird,10 ist das mit Abstand umfangreichste 

Archiv für Tarifverträge in Deutschland.11 Es besteht seit dem Jahr 1949 auf Grundlage von § 6 Tarif-

vertragsgesetz (TVG) und verfügt (Stand: Mai 2020) über rund 80.000 gültige Tarifverträge.  

Im Tarifregister werden systematisch alle Tarifverträge gesammelt, die in Deutschland abgeschlossen 

werden, ebenso die Erklärungen auf Allgemeinverbindlichkeit (d.h. Rechtsnormen dieses Tarifvertrags 

werden für alle bisher nicht tarifgebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer innerhalb des sachlichen 

und räumlichen Geltungsbereichs des Tarifvertrags verbindlich). Da seitens der Tarifvertragsparteien 

nach § 7 Abs. 1 TVG in Verbindung mit § 14 TVGDV eine Meldepflicht eines jeden Tarifvertrages und 

seiner Änderungen gegenüber dem BMAS besteht, besteht eine umfassende behördliche Informations-

lage über das Tarifgeschehen, was auch eine entsprechende Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik er-

möglicht.  

Um aus dem Tarifregister systematisch relevante Informationen für das Forschungsvorhaben zu erlan-

gen, wurde eine Volltextsuche durchgeführt, die nach einigen Bereinigungen insgesamt 129 relevante 

Tarifverträge identifizierte. Die enthaltenen Tarifverträge wurden nach Abweichungen von der Überlas-

sungshöchstdauer entsprechend AÜG § 1 Abs. 1b sowie nach Regelungen zum Thema Gleichstellung, 

insbesondere Equal Pay entsprechend AÜG § 8 Abs. 1ff. im engeren und Equal Treatment (ET) im wei-

teren Sinne systematisch erfasst und in einer standardisierten Tabelle codiert. Weitere Informationen 

zum Datensatz sowie zur Methodik von Codierung und Erfassung sind im Anhang zu finden. 

                                                 

10  Siehe auch https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Tarifvertraege/tarifvertraege.html, abgerufen am 26.05.2020. 

11  Die Hans Böckler Stiftung (HBS) verfügt ebenfalls über eine Sammlung von Tarifverträgen, das so genannte Tarifarchiv. Dieses ist aber 

für Außenstehende nicht frei einsehbar und nicht strukturiert elektronisch verfügbar. Zudem enthält es vornehmlich Tarifverträge der 
Mitgliedsgewerkschaften des DGB. Auch das Tarifarchiv ist derzeit dabei, eine zentral abrufbare Datenbank aufzubauen (telefonische 
Auskunft der HBS). 

https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsrecht/Tarifvertraege/tarifvertraege.html


 

 

3.3 Analyse relevanter Tarifverträge 

Von den 129 Tarifverträgen, die als relevant identifiziert wurden, enthalten 87 Informationen zur ÜHD, 

112 zum EP und 70 sowohl zur ÜHD als auch zum EP (Tabelle 1).12  

Tabelle 1: Anzahl der erfassten Tarifverträge mit Ausnahmeregelungen zu ÜHD und EP 

 

Quelle: Tarifregister des BMAS, IAW-Berechnungen und -Darstellung. 

Insgesamt haben 88 % der erfassten Tarifverträge eine höhere Überlassungshöchstdauer als allgemein 

gesetzlich vorgesehen. Der (nicht gewichtete) Mittelwert aller tariflich festgelegten ÜHD beträgt 35,6 

Monate (mit einem Median von 36 Monaten) – das heißt, dass Leiharbeitskräfte auf tariflicher Grundlage 

im Mittel etwa doppelt so lange überlassen werden dürfen als gemäß der gesetzlich festgelegten ÜHD 

von 18 Monaten. 

Hinsichtlich Equal Pay lassen sich ebenfalls deutliche Abweichungen zwischen gesetzlicher und tarifli-

cher Regelung belegen: In mehr als der Hälfte (58 %) der TV wird die Möglichkeit genutzt, von der 

gesetzlich festgelegten EP-Regelung nach oben abzuweichen. Das heißt, die gleiche Vergütung von 

Leiharbeitskräften wird – sozialpartnerschaftlich legitimiert – in der Mehrheit der Tarifverträge im Ver-

gleich zur gesetzlichen Regelung hinausgezögert. Der Zeitraum, bis EP einsetzt, beträgt – für alle Ta-

rifverträge, die dazu eine Information enthalten – im (nicht gewichteten) Mittel 8,2 Monate mit einem 

Median von zwölf Monaten. Bei 42 % der Tarifverträge gilt EP ab dem ersten Tag, bei 47 % nach 15 

Monaten (durch Branchentarifzuschläge) und bei einem sehr kleinen Teil der TV (5 %) gilt EP nach 

neun Monaten, was der gesetzlichen Regelung ohne die Nutzung von Branchenzuschlägen entspricht.  

Tabelle 2 zeigt im oberen Teil die ÜHD-Regelungen und unterscheidet zwischen großen (G) und kleinen 

(K) Tarifverträgen. Insgesamt 42 von 48 großen TV (87,5 %) beinhalten eine Regelung, die über die 

gesetzliche ÜHD von 18 Monaten hinausgeht. Dementsprechend beinhalten nur 6 der großen TV (12,5 

%) eine geregelte ÜHD von 18 Monaten oder weniger. Auch unter den kleinen TV sind in 26 von 36 (72 

%) ÜHD-Regelungen oberhalb der gesetzlichen ÜHD von 18 Monaten enthalten. Es ist außerdem zu 

erkennen, dass häufig sehr hohe ÜHD vereinbart werden, insbesondere bei den großen TV. In 56 % 

der großen TV ist eine ÜHD von 48 Monaten oder länger vereinbart. Bei den kleinen ist dies bei 25 % 

der erfassten TV der Fall. 

                                                 

12  Das BMAS selbst nennt im Rahmen einer Analyse des Tarifregisters eine höhere Zahl von 109 TV mit einer ÜHD (vgl. Deutscher 

Bundestag2019). Unterschiede können durch das Ausschließen von Haustarifverträgen zustande kommen. 

TV mit EP TV ohne EP ∑

TV mit ÜHD 70 17 87

TV ohne ÜHD 42 Nicht erfasst 42

∑ 112 17 129



 

Tabelle 2: Tariflich festgelegte ÜHD und Zeiträume bis EP  

 

Anmerkungen: Dargestellt sind die Verteilungen der in den untersuchten Tarifverträgen festgelegten Monatsgrenzen für die 
ÜHD gilt. * Abgrenzung siehe Abschnitt 5.3.2; G steht für Branchentarifverträge, K steht für Haus- oder Firmentarifverträge; 
Perzentile geben den Anteil der Tarifverträge mit einer Ausnahmeregelung in Monaten wieder. 
Quelle: Tarifregister des BMAS, IAW-Berechnungen und -Darstellung. 

Der zweite Teil von Tabelle 2 konzentriert sich auf die EP-Regelungen. Bei den großen TV wird in etwa 

der Hälfte der Fälle EP ab dem ersten Tag (47 %) genutzt, während 48 % die Möglichkeit der Abwei-

chung von EP nach oben nutzen. Bei den kleinen TV überwiegt hingegen die Nutzung der Abweichung 

nach oben (64 %). Der Anteil der TV mit der gesetzlichen EP von 9 Monaten, also ohne Verwendung 

von Branchenzuschlägen (=EP nach 9 Monaten) unterscheidet sich kaum zwischen großen und kleinen 

TV (5 % u. 6 %). Aus dieser Auswertung allein sind allerdings noch keine Rückschlüsse auf eine genaue 

Zuordnung möglich, da unklar ist, wie viele Leiharbeitskräfte von einem einzelnen Tarifvertrag betroffen 

sind. Diese Informationen wären nötig, um eine Abschätzung der Stichprobengröße der voraussichtli-

chen Treatment- oder Kontrollgruppe zu machen. 

 

Tabelle 3: ÜHD in den sechs Branchen mit den meisten Leiharbeitskräften 

 

Anmerkungen: * in Klammern gewichtetes Mittel; G steht für große Tarifverträge, K steht für kleine Tarifverträge; Perzentile 
geben den Anteil der Tarifverträge mit einer Ausnahmeregelung in Monaten wieder. 
Quelle: Tarifregister des BMAS, IAW-Berechnungen und -Darstellung. 

Um zu identifizieren, ob es differenzierte Regelungen für unterschiedliche Branchen gibt, wurden die 

TV abhängig von ihrem Geltungsbereich sortiert. Die folgenden Auswertungen in Tabelle 3 und in Ta-

belle 4 erfolgen für die sechs größten Einsatzbranchen. In den aufgeführten Branchen sind zusammen 

rund 75 % der Leiharbeitskräfte beschäftigt. Der in Klammern angegebene Wert neben dem Mittelwert 

ist ein gewichteter Mittelwert, der die geschätzte Anzahl der betroffenen Leiharbeitskräfte eines Tarif-

vertrags mitberücksichtigt. 

Große / kleine 

TV*

Anzahl 

erfasste TV
Mittelwert Median Perzentile

G 48 38,3 48 12,5% ≤ 18 | 50% = 48 | 6,3% > 48

K 36 32 36 28% ≤ 18 | 22% = 48 | 3% > 48

G 79 7,5 9 47% = 0 | 5% = 9 | 48% > 9

K 28 9,9 15 30% = 0 | 6% = 9 | 64% > 9

Regelungen zur Überlassungshöchstdauer

Regelungen zum Equal Pay

Branche
Große / 

kleine TV*

Anzahl 

erfasste TV

Mittelwert*

*
Median Verteilung

G 30 42,2 (36,4) 48 3% = 18 | 73% = 48

K 14 30 36 29% ≤ 18 | 14% = 48

G 29 41,7 (33,3) 48 3% = 18 | 72% = 48

K 16 36,4 36 19% = 18 | 31% = 48

G 4 21 22,5 50% < 18 | 50% = 36

K 1 24 24

G 3 19 (23,9) 12 50% < 18 | 50% = 36

K 1 36 36

G 3 38 30 0% < 18 | 33% = 30

K 1 18 18

G 3 46 60 33% = 18 | 66% = 60

K 1 18 18
Gesundheits- und Sozialwesen

Investitions- und Gebrauchsgüter

Produktionsgüter

Bau

Verkehr und Lagerei

Unternehmensnahe Dienstleistungen



 

In den Branchen der Investitions- und Gebrauchsgüter (u.a. Automobilbau, Maschinenbau etc.) sowie 

der Produktionsgüter (u.a. Herstellung von Materialien zur weiteren Verarbeitung, Herstellung von che-

mischen Erzeugnissen und Werkstoffen) gibt es im Verhältnis zu den anderen Branchen viele Beobach-

tungen. Bei den Produktionsgütern sind TV, die eine größere Zahl von Leiharbeitskräften abdecken, 

näher an den gesetzlichen Regelungen. Grund hierfür könnte u.a. eine größere Verhandlungsmacht der 

Gewerkschaften in den großen Tarifbezirken sein. Generell gilt aber in den meisten TV eine Erweiterung 

der gesetzlichen Regelungen. Das heißt, die dort beschäftigten Leiharbeitskräfte sind zum Beobach-

tungszeitpunkt der Evaluation nicht von der Reform zur ÜHD betroffen gewesen. 

In den Branchen der Investitions- u. Gebrauchsgüter sowie der Produktionsgüter ist der Zeitraum bis 

zum Eingriff von EP (Tabelle 5) mit einem Mittelwert von 10,4 Monaten deutlich höher als im Durch-

schnitt aller großen TV (7,5 Monate). Für die kleinen TV in diesen Branchen liegt der Zeitraum bis zu 

EP dagegen mit 7,6 Monaten unter dem Durchschnitt der Gesamtheit (9,9 Monate). Auch hier fällt auf, 

dass TV, welche eine größere Zahl von Leiharbeitskräften abdecken, den Mittelwert reduzieren und 

damit näher an den gesetzlichen Regelungen liegen. 

 

Tabelle 4: EP in den sechs Branchen mit den meisten Leiharbeitskräften 

 

Anmerkungen: * in Klammern gewichtetes Mittel; G steht für große Tarifverträge, K steht für kleine Tarifverträge; Perzentile 
geben den Anteil der Tarifverträge mit einer Ausnahmeregelung in Monaten wieder. 
Quelle: Tarifregister des BMAS, IAW-Berechnungen und -Darstellung. 

 

3.4 Ausmaß der tariflichen Ausnahmeregelungen 

Die im Tarifregister des BMAS erfassten tariflichen Ausnahmeregelungen können mit den quantitativen 

IAW/infas-Befragungen verbunden werden.13 In der IAW/infas-Leiharbeitskräftebefragung kann bei 

205 Leiharbeitskräften eine Ausnahmeregelung mit über 18 Monaten ÜHD mit Hilfe des Tarifregisters 

des BMAS festgestellt werden, bei weiteren 154 Personen kann eine Ausnahmeregelung über 18 Mo-

nate mit Hilfe der Befragungsergebnisse erfasst werden. Bei 47 % dieser (zusätzlichen) Personen gilt 

eine Betriebsvereinbarung oder Dienstvereinbarung und bei 21 % eine tarifliche Regelung mit einer er-

höhten ÜHD, weitere 32 % konnten zur Art der Regelung keine Angaben machen. Insgesamt geben 

                                                 

13 Um die Informationen möglichst fehlerfrei zu verknüpfen, werden in den Befragungen diverse Informationen eingeholt, wie das Vorhand-

sein eines TV im Einsatzbetrieb, der Ort des Einsatzbetriebs, dessen Branche und etwaige Betriebsvereinbarungen. In der IAW/infas-
Leiharbeitskräftebefragung wird einem bestimmten Einsatz bei einem Entleiher mit Tarifbindung über die Merkmale der Branche (WZ 2-
Steller), des Namens der zuständigen Gewerkschaft und den Ort die tarifvertragliche ÜHD zugespielt 

Branche
Große / 

kleine TV*

Anzahl 

erfasste TV

Mittelwert*

*
Median Verteilung

G 34 11,7 (10,4) 15 21% = 0 | 76% = 15

K 13 7,6 9 46% = 0 | 8% = 9 | 46% = 15

G 29 11,7 (9,6) 15 17% = 0 | 83% = 15

K 13 10,4 15 31% = 0 | 69% = 15

G 12 4 0 66% = 0 | 17% = 9 | 17% = 15

K 2 12 12

G 9 7 (9,0) 12 44% = 0 | 44% = 12 | 12% = 15

K 2 12 12

G 17 2,8 0 76% = 0 | 6% = 9 | 12% = 12 | 6% = 15

K 1 0 0

G 3 0 0

K 0
Gesundheits- und Sozialwesen

Investitions- und Gebrauchsgüter

Produktionsgüter

Bau

Verkehr und Lagerei

Unternehmensnahe Dienstleistungen



 

damit 16,6 % der Leiharbeitskräfte an, in ihren zum Befragungszeitpunkt aktuellen Einsätzen eine Aus-

nahmeregelung in der ÜHD mit über 18 Monaten, unabhängig davon, ob diese tatsächlich zum Tragen 

kommt. Zwischen den Branchen gibt es erhebliche Unterschiede (Tabelle 5). Das liegt vor allem an der 

Aktivität der Tarifvertragsparteien in spezifischen Sektoren, bspw. der IG Metall im Verarbeitenden Ge-

werbe (Abschnitt C). 

 

Tabelle 5: Anteil Leiharbeitskräfte mit einer ÜHD über 18 Monate nach Wirtschaftszweigen 

 

Anmerkungen: Gewichtete Ergebnisse. Selbstauskunft der Leiharbeitskräfte und aufgrund der im Tarifregister festgestellten 
Ausnahmeregelungen der ÜHD in den relevanten Tarifverträgen.  
Quelle: IAW/infas-Leiharbeitskräftebefragung. IAW-Berechnungen und -Darstellung. 

Zur Nutzung einer Ausnahmeregelung der ÜHD ist eine Tarifbindung des Einsatzbetriebs oder zumin-

dest das Nachzeichnen eines Tarifvertrages in der jeweiligen Branche, der eine tarifliche Ausnahmere-

gelung der ÜHD enthält, erforderlich. Laut Leiharbeitskräftebefragung gibt es in 29 % der Entleihbetriebe 

mit Tarifbindung oder nachgezeichnetem Tarifvertrag auch eine erweiterte ÜHD. 

Ergebnisse aus der qualitativen Befragung zeigen, dass die Nutzung von Ausnahmeregelungen bzgl. 

der ÜHD je nach Qualifikationsniveau der Leiharbeitskräfte deutlich variiert. Im Bereich der Helfertätig-

keiten wird den Befunden zufolge auch die gesetzliche Obergrenze der 18 Monate häufig nicht ausge-

schöpft, was mit meist müheloser Substituierbarkeit und niedrigen Einarbeitungskosten in diesem Seg-

ment begründet wird und sich darin zeigt, dass Hilfskräfte häufig ausgetauscht werden (z. B. Interview 

51, AG-Vertreter/in Verleihbetrieb). 

In der IAW/infas-Entleihbetriebsbefragung geben 10 % der Betriebe, welche in den vergangen 12 Mo-

naten Leiharbeitskräfte beschäftigt haben, an über eine tarifliche Ausnahmeregelung hinsichtlich der 

durch die Gesetzesreform eingeführten Überlassungshöchstdauer für Leiharbeitskräfte zu verfügen. 

Existiert solch eine Regelung, wird sie von etwas mehr als der Hälfte der Entleihbetriebe (60,8 %) ge-

nutzt. Aus der Befragung der Entleihbetriebe geht hervor, dass nur jeder zwanzigste Entleihbetrieb ohne 

Tarifbindung (und ohne Orientierung an einem Tarifvertrag) angibt, eine Ausnahmeregelung (tariflich 

Wirtschaftszweig Anteil N

A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei  0,0% 8

B  Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden  46,6% 8

C  Verarbeitendes Gewerbe  23,1% 969

D  Energieversorgung  14,1% 28

E  Wasserversorgung; Abfallentsorgung 12,0% 14

F  Baugewerbe  35,1% 104

G  Handel; Reparatur von Kraftfahrzeugen  8,9% 208

H  Verkehr und Lagerei  4,2% 156

I  Gastgewerbe  4,0% 52

J  Information und Kommunikation  6,3% 56

K  Finanz- und Versicherungsdienstleistungen  63,5% 51

L  Grundstücks- und Wohnungswesen  0,0% 5

M  Freiberufliche, Wissenschaftliche und Technische Dienstleistungen  2,0% 34

N  Erbringung von Sonstigen Wirtschaftlichen Dienstleistungen  6,1% 73

O  Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung  0,0% 25

P  Erziehung und Unterricht  0,0% 28

Q  Gesundheits- und Sozialwesen  0,9% 152

R  Kunst, Unterhaltung und Erholung  0,0% 6

S  Sonstigen Dienstleistungen  0,0% 11

Gesamt 16,6% 2.402



 

oder betrieblich) zu besitzen (vgl. Abbildung 2). Dieser Wert ist bei branchentarifgebundenen Entleih-

betrieben etwa viermal so hoch, sodass es dort jeder fünfte Entleihbetrieb angibt. 

 

Abbildung 2: Tarifbindung und Ausnahmeregelungen zur Überlassungshöchstdauer bei Entleihbe-
trieben 

 

Anmerkung: Repräsentative Stichprobengewichte.  
Quelle: IAW/infas-Entleihbetriebsbefragung. IAW-Berechnungen und -Darstellung.  

Neben der Tarifbindung ist auch die Branche für die Existenz von tariflichen oder betrieblichen Ausnah-

meregelungen relevant (linker Teil von Abbildung 4). Überproportional viele Entleihbetriebe der Produk-

tionsgüterindustrie (18,1 %) und der Investitions- und Gebrauchsgüterindustrie (18,6 %) verfügen über 

ebendiese Ausnahmeregelungen. Kontrolliert man allerdings weitere betriebliche Einflussfaktoren, so 

geht von keiner Branche mehr ein positiver signifikanter Einfluss auf die Existenz einer Ausnahmerege-

lung bezüglich der Überlassungshöchstdauer aus. Im Gesundheits- und Sozialwesen hingegen haben 

nur wenige Entleihbetriebe (9,9 %) mindestens eine Ausnahmeregelung, wobei der branchenübergrei-

fende Durchschnitt bei 14,0 % liegt. Eine multivariate Analyse zeigt, dass dieser Zusammenhang bei 

der Berücksichtigung weiterer möglicher Einflussfaktoren signifikant bleibt und darüber hinaus auch, 

dass dies ebenfalls für Betriebe der Nahrungs- und Genussmittelindustrie gilt. 

Eine weitere Variable, welche die Existenz einer tariflichen oder betrieblichen Ausnahmeregelung in 

einem Entleihbetrieb beeinflusst, ist die Größe dieses Betriebes gemessen an der Anzahl der Beschäf-

tigten (oberer Teil von Abbildung 5). Es wird deutlich, dass Ausnahmeregelungen bezüglich der Über-

lassungshöchstdauer mit zunehmender Betriebsgröße häufiger zutreffen; bis auf einen kleinen Ab-

schwung bei Entleihbetrieben in der Größenordnung 150-199 Beschäftigten ist ein stetiger Anstieg zu 

verzeichnen. 

Diese Befunde zum Betriebsgrößeneffekt bilden sich auch in den Ergebnissen der qualitativen Befra-

gung ab: Große Betriebe oder Unternehmen scheinen von der Möglichkeit zur Abweichung stärker zu 

profitieren. Der Experte eines Verleihbetriebs schätzt die Ausnahmeoptionen für Großkunden (große 

Entleihbetriebe) und mittelständische Entleihbetriebe differenziert ein: 

 

 

 

 



 

 

Abbildung 3: Tarifliche Ausnahmeregelungen zur Überlassungshöchstdauer von Entleihbetrieben 
nach Branche und Betriebsgröße 

 

  

 

Anmerkung: Gewichtete Ergebnisse.  
Quelle: IAW/infas-Entleihbetriebsbefragung. IAW-Berechnungen und -Darstellung. 

 

Ich würde sagen, dass wir 20, 25, vielleicht 30 Prozent Großkunden haben, aber 

dann doch 70 Prozent im Mittelstand. Und diese Unternehmen sind in der Regel 

nicht mit Ausnahmeregelungen oder mit ausweichenden Regelungen ausgestattet, 

sodass sie im Mittelstand […] diese 18-Monats-Problematik haben. (Interview 20, 

AG-Vertreter/in Verleihbetrieb) 

Außerdem finden sich in den qualitativen Ergebnissen Hinweise auf den potenziellen Einfluss von Groß-

unternehmen auf die Ausgestaltung der tariflichen Ausnahmeregelungen, was kleineren und mittelstän-

dischen Betriebe gemäß der folgenden Einschätzung nicht zu Teil wird: 

 

Größere Konzerne haben auch die Möglichkeit, im Rahmen von Gesetzgebungsver-

fahren und Abstimmungen bzgl. des Tarifvertrags mitzusprechen und so über die 

Öffnungsklausel diese Höchstüberlassung auszuweiten. Auch der Betriebsrat kann 

mitsprechen. Diese Möglichkeiten hat ein kleiner Betrieb nicht. (Interview 62, AG-

Vertreter/in Verleihbetrieb) 

 



 

Viele Entleihbetriebe geben eine maximale Überlassungshöchstdauer von neun bzw. 18 Monaten an; 

Angaben über der gesetzlichen Höchstfrist sind eher selten erfasst (12,4 %). Zudem steigt diese mit der 

Betriebsgröße von ca. 14 Monaten (bei den Entleihbetrieben mit 50 bis 200 Beschäftigten) auf über 18 

Monate bei den Entleihbetrieben mit mehr als 200 Beschäftigten. 

In der qualitativen Befragung wird die Option zur Abweichung von der ÜHD unterschiedlich einge-

schätzt; je nach Perspektive und/oder Bereich der Arbeitnehmerüberlassung, in den die Personen Ein-

blicke haben, wird sie teils begrüßt, teils abgelehnt. Entleihbetriebe begrüßen (und nutzen) tarifliche 

Verlängerungsoptionen den Befunden zufolge insbesondere dann, wenn sie hochspezialisierte Tätig-

keiten durchführen oder stark projektbezogen arbeiten (speziell im IT-Bereich). In diesem Kontext wird 

die gesetzliche Überlassungshöchstdauer von 18 Monaten als starke Einschränkung wahrgenommen 

– auch von Leiharbeitskräften, die im Bereich der wissensintensiven unternehmensnahen Dienstleis-

tungen tätig sind, selbst. In diesem Kontext werden firmenbezogene Verbandstarifverträge als mögliche, 

aber aufwendig zu gestaltende Lösung dargestellt: 

 

Wir haben da die Möglichkeit, insbesondere, wenn wir von höherwertiger Arbeit 

sprechen, also Projektingenieure, IT-ler und so weiter, die man eben längere Zeit, 

für längere Projekte im Unternehmen haben will, über firmenbezogene Verbandsta-

rifverträge zu gehen. Das heißt, da schauen wir dann, was dieses Unternehmen 

braucht und schließen dann entsprechende Verträge, um ihnen das zu ermögli-

chen. (Interview 88, Experte/in Verband) 

 

Aus der Perspektive der Leiharbeitskräfte wird die Möglichkeit zur Abweichung häufig begrüßt, vor allem 

dann, wenn Leiharbeitskräfte nach Erreichen der gesetzlichen ÜHD von 18 Monaten nicht übernommen 

werden (können). Denn durch die Berücksichtigung der Branchenzuschläge und des Equal Pay führt 

die stufenweise Anpassung des Gehalts von Leiharbeitskräften dazu, dass diese deutlichen Gehaltsan-

stiege verzeichnen können. Wird jedoch die gesetzlichen ÜHD erreicht, ohne dass eine Übernahme und 

nach dreimonatigen Pause erneut eine Entleihung durch denselben Betrieb erfolgt, gilt wieder der Ba-

sislohn – das heißt, der Anspruch auf Equal Pay besteht nicht mehr. Auch bei einem Wechsel des 

Entleihbetriebs nach 18 Monaten werden Leiharbeitskräfte wieder der niedrigsten Lohngruppe zuge-

wiesen. 

Diesen Szenarien steht entgegen, dass sich die Möglichkeit zur Abweichung der maximalen Überlas-

sungsdauer nach oben hemmend auf die Übernahme von Leiharbeitskräfte auswirken kann. Weiterhin 

sehen Dienstleister aus der Branche der Arbeitnehmerüberlassung die diversen Regelungen auf Bran-

chenebene als problematisch an, wie das folgende Zitat illustriert: 

 

Die ÜHD von 18 Monaten ist ein Thema, weil es einfach nicht branchenübergreifend 

klar geregelt ist, da hat jeder eine Sonderlocke gestrickt. Das ist eine Herausforde-

rung für uns, das ist dann schon eine immense Detailarbeit […] (Interview 65, Be-

triebsrat Verleihbetrieb) 

 

Außerdem wird auch die Auffassung vertreten, dass eine Möglichkeit zur Abweichung lediglich dazu 

führt, dass die aus betrieblicher Sicht entstehenden Probleme und Herausforderungen nicht gelöst, son-

dern auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden: 



 

Am Ende schiebe ich es bloß hinaus. Ob ich nach 18 Monaten die Entscheidung 

treffe oder ob ich den Mitarbeiter nach 36 bzw. 48 Monaten übernehme – je nach-

dem, wie die Vereinbarung aussieht – ich schiebe es eigentlich nur vor mir her. (In-

terview 05, Betriebsrat Entleihbetrieb) 

 

Damit zeigt sich, dass tarifliche Ausnahmeregelungen einen gewissen Stellenwert einnehmen, aber 

nicht so verbreitet sind, als dass große Teile der Wirtschaft von der gesetzlichen ÜHD ausgenommen 

wären. Vielmehr scheint es der Fall, dass bestimmte Typen von Entleihbetrieben häufiger bzw. über-

haupt von tariflichen Ausnahmeregelungen Gebrauch machen.  

Bezüglich der Branchenunterschiede ist es aufgrund der kleinen Fallzahlen schwer, belastbare Aussa-

gen zu treffen; die Ausnahmeregelungen zum Equal Pay scheinen sich aber primär im Verarbeitenden 

Gewerbe zu finden und hauptsächlich in größeren Betrieben mit mindestens 200 Beschäftigten. Die 

Unterrepräsentanz aller Branchen abgesehen von der Produktionsgüter-, sowie der Investitions- und 

Gebrauchsgüterindustrie und der positive Betriebsgrößeneffekt zeigen sich auch in den multivariaten 

Analysen (siehe Abbildung 4).  

Abgesehen von Brancheneffekten ist zu erkennen, dass tarifgebundene Entleihbetriebe erwartungsge-

mäß auch häufiger Ausnahmeregelungen zum Equal Pay vorsehen. Betriebe mit mehr atypischer Be-

schäftigung (=höhere Anteile nicht-sozialversicherungspflichtig Beschäftigter) haben hingegen seltener 

solche Ausnahmeregelungen. Gut jeder zweite Entleihbetrieb nutzt eine vorhandene tarifliche Ausnah-

meregelung (61,1 %). 

 

Abbildung 4: Existenz von tariflichen Ausnahmeregelungen zum Equal Pay nach Wirtschaftszweig 
(Schwerpunktbranchen) 

 

Ergebnisse gewichtet mit repräsentativen Stichprobengewichten. 
Quelle: IAW/infas-Entleihbetriebsbefragung. IAW-Berechnungen und –Darstellung. 

Die Entleihbetriebe wurden auch gefragt, wie viel Zeit im Mittel vergeht, bis Leiharbeitskräfte einen Lohn 

auf dem Niveau der Stammbelegschaft erhalten. Dabei zeigen sich Unterschiede zwischen der maximal 

möglichen und der tatsächlich im Durchschnitt anzutreffenden Dauer. Die durchschnittliche (tatsächli-

che) Dauer der Ungleichbezahlung beträgt im Mittel ca. 7,5 Monate, wobei der Median bei sechs Mo-

naten liegt. Einige Entleihbetriebe geben neun Monate an (11,3 %), also die gesetzliche Regelung bei 

Abweichung mit Tarifvertrag gemäß § 8 Abs. 2, 4 AÜG. Die Mehrheit der Entleihbetriebe (63,2 %) geben 

an, dass die Leiharbeitskräfte ab dem ersten Einsatztag einen Lohn auf Niveau der Stammbelegschaft 



 

erhalten. Neben der mittleren tatsächlichen Ungleichbezahlung wurde auch gefragt, wie lange die Leih-

arbeitskräfte maximal ungleich bezahlt werden dürfen. Im Mittel geben die Entleihbetriebe etwas über 

16 Monate an. Der Median liegt bei 15 Monaten, den besonders viele Betriebe angegeben haben (43,3 

%). Dieser Wert entspricht der maximalen Dauer, die in Regelungen mit BZTV zulässig ist. 

Auch unter den Verleihbetrieben variiert die Betroffenheit von der Reform des AÜG. Zwar sind rechtlich 

gesehen alle Verleihbetriebe gleichermaßen tangiert, allerdings unterscheiden sie sich hinsichtlich der 

Eingriffsintensität bzgl. der EP-Neuregelung voneinander, je nachdem, wie häufig sie bereits vor der 

AÜG-Reform ihren Leiharbeitskräften EP gezahlt haben. In der Befragung der Verleihbetriebe berichten 

Mischbetriebe mit 65,1 % signifikant häufiger, vor der Reform allen Leiharbeitskräften EP bezahlt zu 

haben; unter den Kernbetrieben sind dies nur 14,6 % aller Betriebe (Tabelle 6). Mischbetriebe zahlten 

auch signifikant häufiger mehr als der Hälfte der Leiharbeitskräfte EP (80,1 % vs. 46,8 % bei Kernbe-

trieben). Nur 19,8 % der Mischbetriebe zahlten weniger als der Hälfte (oder gar keiner) der Leiharbeits-

kräfte EP. Kernbetriebe sind in dieser Kategorie signifikant häufiger vertreten (53,3 %). Die Anteile der-

jenigen Betriebe, die keiner Leiharbeitskraft EP bezahlt haben, fallen unter Misch- und Kernbetrieben 

mit 13,6 % bzw. 11,4 % ähnlich aus. Mischbetriebe sind somit signifikant seltener von den Neuregelun-

gen zum EP betroffen. Sie bezahlten bereits vor der Reform mehr Leiharbeitskräften EP. 

Kernbetriebe ohne Tarifvertragsbindung zahlen den Leiharbeitskräften häufiger Equal Pay. 34 % der 

Kernbetriebe ohne Tarifvertrag zahlten allen Leiharbeitskräften Equal Pay, weitere 43 % immerhin mehr 

als der Hälfte der Leiharbeitskräfte. Verleihbetriebe mit TV (und BZTV) weichen nicht signifikant vom 

Mittelwert aller Kernbetriebe ab. Im Mittel zahlen 47 % der Kernbetriebe mindestens der Hälfte der Leih-

arbeitskräfte Equal Pay. Auch größere Kernbetriebe ab 50 Leiharbeitskräften sind stärker von der EP-

Neuregelung betroffen als kleinere Kernbetriebe. 

Über alle befragten Akteure hinweg zeigt sich eine insgesamt niedrige Eingriffsintensität der AÜG-Re-

form in Bezug auf Equal Pay. Das liegt nicht daran, dass Leiharbeitskräfte bereits vor der Reform Equal 

Pay erhielten, sondern vielmehr an der Ausgestaltung der EP-Regelung, die dazu führt, dass die Be-

troffenheit ex ante eher gering ausfällt. Unter den Verleihbetrieben sind insbesondere Mischbetriebe 

und Betriebe ohne Tarifvertragsbindung weniger stark von der Reform betroffen, da sie bereits zuvor 

vielen Leiharbeitskräften Equal Pay gewährten. Größere Verleihbetriebe sind hingegen häufiger von der 

Reform betroffen. 

Auch in Entleihbetrieben, für die ein BZTV gilt, werden üblicherweise länger Löhne bezahlt, die unter 

denjenigen der Stammbelegschaft liegen. Das gleiche gilt für größere Entleihbetriebe, Entleihbetriebe 

mit mehr Leiharbeitskräften oder solchen, die vermehrt Hilfs- bzw. Fachkräfte beschäftigen. Insgesamt 

führt dies zu einer geringen Betroffenheit der Leiharbeitskräfte von der Equal Pay-Regelung nach neun 

Monaten. Nur etwa ein Fünftel der Einsätze sind ex ante von der Equal Pay-Regelung nach neun Mo-

naten betroffen und weitere rund 7 % von der gleichwertigen Vergütung nach 15 Monaten im BZTV. Die 

Wirkungskraft der Reform ist also ex ante schon auf eine Minderheit der Leiharbeitskräfte beschränkt, 

ohne dass Anpassungseffekte im Verhalten der Akteure an die Reform berücksichtigt wurden. Wie spä-

ter gezeigt wird, kommt es auch zu einer Verschiebung hin zu BZTV für Leiharbeitskräfte, die länger als 

neun Monate beschäftigt sein sollen, was zu weiterer ex-post-Reduzierung der Betroffenheit führt. 



 

Tabelle 6: Eingriffsintensität - Equal Pay der Verleihbetriebe vor der Reform 

 

Hinweise: Gewichtete Ergebnisse. TV VB: Tarifvertrag Verleihbranche, KAQ: Kurzarbeitsquote, BIP pro ET: Bruttoinlandspro-
dukt pro Erwerbstätigen in Preisen von 2020, WB: Weiterbildung. Zeilensummen können aufgrund von Rundungsfehlern von 
100% abweichen. 95%-Konfidenzintervall in Klammern. a Unterhalb Median. b Oberhalb Median.  
Quelle: IAW/infas-Verleihbetriebsbefragung, IAW-Berechnungen. 

 

3.5 Fallbeispiel für den Vergleich der tarifvertraglichen Entlohnung 

Anhand einer Branche, in der Leiharbeit besonders relevant ist, wird die Lohndifferenz bzw. die Lohn-

entwicklung nach der Einstellung von Leiharbeitskräften und der Stammbelegschaft anhand vorhande-

ner Tarifverträge aufgezeigt. Dadurch kann beispielhaft gezeigt werden, wie EP konkret umgesetzt wor-

den ist und welche Wirkung zu erwarten ist. Die betrachtete Branche ist die Metall- und Elektroindustrie, 

0%
Größer 0 bis 

unter 50%

50 bis unter 

100%
100%

Mischbetriebe 13.6 [4,8; 32,9] 6.2 [ 3,1; 12,2] 15 [7,3; 28,3] 65.1 [47,1; 79,7]
Kernbetriebe 11.4 [8,8; 14,7] 41.9 [37,4; 46,5] 32.2 [28,0; 36,6] 14.6 [11,6; 18,2]

Betriebe unter 50 LAK 11.8 [7,9; 17,3] 33.7 [27,1; 40,9] 33.4 [26,9; 40,6] 21.2 [15,7; 27,9]
Betriebe 50+ LAK 11.2 [7,9; 15,6] 48.8 [42,8; 54,9] 30.3 [25,0; 36,2] 9.7 [6,6; 13,8]
Zentrale 12.9 [7,3; 21,8] 46.8 [36,2; 57,7] 28.5 [19,7; 39,2] 11.8 [6,1; 21,5]
Niederlassung 11.1 [8,3; 14,7] 40.8 [35,8; 45,9] 33 [28,3; 38,0] 15.2 [11,8; 19,3]

Geringer Anteil LAKa 7.5 [4,7; 11,7] 40.4 [34,1; 47,0] 32.7 [26,8; 39,2] 19.4 [14,7; 25,3]

Hoher Anteil LAKb 15.7 [11,4; 21,2] 44 [37,5; 50,6] 30.6 [24,8; 37,0] 9.8 [6,4; 14,5]
HEB: Sekundärsektor 10.6 [7,5; 14,8] 43 [37,2; 48,9] 35.3 [29,8; 41,2] 11.2 [7,9; 15,6]
HEB: Tertiärsektor 13,0 [8,5; 19,3] 37.8 [30,5; 45,7] 27.2 [20,7; 34,7] 22.1 [16,2; 29,5]
HEB: stark diversifiziert 11.8 [8,1; 16,8] 48.8 [42,3; 55,4] 34 [28,0; 40,5] 5.4 [ 3,0;  9,5]
HEB: wenig diversifiziert 11.6 [7,9; 16,6] 32.7 [26,6; 39,4] 29.8 [23,9; 36,5] 25.9 [20,3; 32,5]
Geringer bis mittlerer WB-Druck 10 [6,5; 15,0] 41.3 [34,6; 48,2] 33.8 [27,5; 40,8] 14.9 [10,5; 20,7]
Hoher WB-Druck 12.1 [8,6; 16,7] 42.9 [36,9; 49,2] 30.5 [25,1; 36,6] 14.5 [10,6; 19,5]
Betrieb spendet 10 [7,1; 13,7] 43.3 [37,9; 48,9] 31.4 [26,5; 36,9] 15.2 [11,6; 19,8]
Betrieb spendet nicht 16.5 [10,7; 24,4] 31.4 [23,5; 40,5] 36.8 [28,5; 46,0] 15.4 [10,0; 23,0]

Mit Betriebsrat 12.6 [5,0; 28,4] 40.5 [25,0; 58,0] 40.1 [25,1; 57,3] 6.8 [1,6; 25,0]
Ohne Betriebsrat 11.2 [8,5; 14,6] 41.9 [37,2; 46,7] 31.5 [27,2; 36,2] 15.4 [12,2; 19,2]
Mit BZTV 11.8 [8,3; 16,4] 45.5 [39,4; 51,8] 30.9 [25,5; 37,0] 11.8 [8,3; 16,4]
Ohne BTZV, aber mit TV VB 10.1 [6,3; 15,8] 37.7 [30,4; 45,5] 33.4 [26,3; 41,4] 18.8 [13,2; 26,1]
Ohne BZTV und ohne TV VB 14.9 [4,3; 40,3] 7.6 [1,5; 30,0] 43.3 [21,9; 67,5] 34.2 [15,7; 59,2]

Geringera Corona-Effekt auf ALQ (Welle 1) 11.2 [7,6; 16,0] 46.4 [39,9; 53,1] 31 [25,2; 37,5] 11.4 [7,8; 16,3]

Hoherb Corona-Effekt auf ALQ (Welle 1) 12.6 [8,7; 18,0] 35.5 [29,2; 42,3] 33.3 [27,0; 40,1] 18.6 [13,7; 24,7]

Geringea Corona-bedingte KAQ (Welle 1) 9.5 [6,2; 14,2] 37.1 [30,8; 43,9] 33.2 [27,0; 40,0] 20.2 [15,2; 26,4]

Hohe
b
 Corona-bedingte KAQ (Welle 1) 14.2 [10,1; 19,5] 44.9 [38,4; 51,7] 31.1 [25,2; 37,6] 9.8 [6,5; 14,6]

Geringe
a
 ALQ Dez. 2020 13.2 [9,4; 18,1] 40.2 [34,1; 46,5] 31.9 [26,3; 38,1] 14.8 [10,8; 19,9]

Hoheb ALQ Dez. 2020 10.2 [6,6; 15,4] 42.4 [35,4; 49,7] 32.4 [25,9; 39,6] 15 [10,4; 21,2]

Geringea Entwicklung ALQ Dez. 2015 - Dez. 2020 9.4 [6,2; 14,0] 38.4 [32,3; 44,9] 33.3 [27,4; 39,8] 18.9 [14,2; 24,6]

Hoheb Entwicklung ALQ Dez. 2015 - Dez. 2020 14.8 [10,5; 20,4] 44.3 [37,5; 51,4] 30.7 [24,6; 37,6] 10.2 [6,7; 15,3]

Geringesa BIP pro ET 2018 12 [8,3; 17,0] 43.4 [36,9; 50,2] 31.9 [26,0; 38,5] 12.7 [8,8; 18,1]

Hohesb BIP pro ET 2018 11.8 [8,1; 16,9] 38.7 [32,3; 45,6] 32.3 [26,2; 39,0] 17.2 [12,6; 23,0]

Geringea Entwicklung BIP pro ET 2015 - 2018 12.3 [8,4; 17,6] 43.5 [36,9; 50,3] 31.8 [25,8; 38,4] 12.4 [8,5; 17,8]

Hohe
b
 Entwicklung BIP pro ET 2015 - 2018 11.4 [7,9; 16,3] 38.7 [32,3; 45,5] 32.5 [26,4; 39,2] 17.4 [12,8; 23,1]

ÜD vor Reform: unter 9 Monaten 14.8 [9,3; 23,0] 42.5 [33,3; 52,3] 28.4 [20,5; 37,9] 14.2 [8,6; 22,6]
ÜD vor Reform: 9 bis unter 18 Monate 8.5 [4,6; 15,0] 46 [37,2; 55,0] 33.7 [25,7; 42,7] 11.9 [7,1; 19,1]
ÜD vor Reform: 18+ Monate 12.3 [8,0; 18,5] 33.2 [26,3; 40,9] 35.8 [28,6; 43,7] 18.7 [13,2; 25,8]

Kernbetriebe nach konjunktureller Lage und Entwicklung

Kernbetriebe nach Eingriffsintensität bzgl. ÜHD

Kernbetriebe mit EP für …% der LAK

Kernbetriebe nach allgemeinen Merkmalen

Kernbetriebe nach Merkmalen der Mitbestimmung und Tarifbindung

Kernbetriebe nach Stärke der Auswirkungen der Corona-Pandemie



 

da in diesem Wirtschaftszweig (Abteilung WZ 25-29 der WZ2008) etwa 25 % der Gesamtheit der Leih-

arbeitskräfte eingesetzt sind. 

Für die Metall- und Elektroindustrie werden beispielhaft Arbeitskräfte betrachtet, die in Baden-Württem-

berg14 nach dem Entgeltrahmenabkommen (ERA) zwischen der IG Metall und dem Arbeitgeberverband 

Südwestmetall bezahlt werden (Tabelle 7). Verglichen wird der (Brutto-) Monatsverdienst von Leihar-

beitskräften mit demjenigen der Stammbelegschaft zu vier Zeitpunkten im Leiharbeitseinsatz: Nach ei-

ner Einsatzdauer von bis zu sechs Wochen, nach dem neunten Monat, nach dem zwölften Monat und 

nach dem 15. Monat. Vergleichend betrachtet werden dabei Arbeitskräfte, die Tätigkeiten ohne erfor-

derliche Vorkenntnisse ausführen. Dies entspricht der Entgeltgruppe 1 für Leiharbeitskräfte und Stamm-

beschäftigte.15 Die vereinbarte Arbeitszeit beträgt 35 Stunden pro Woche. Leiharbeitskräfte in der Me-

tall- und Elektroindustrie erhalten branchenabhängige Lohnzuschläge. Die Zuschläge betragen 50 % 

des Entgelts nach dem neunten Einsatzmonat sowie 65 % nach 15 Monaten. Außerdem wird nach dem 

neunten Einsatzmonat ein Zuschlag von 0,20 € pro Stunde gezahlt, wenn das Arbeitsverhältnis mit der 

Verleihfirma schon mindestens 14 Monate andauert. Für die Stammbelegschaft ist keine automatische 

Erhöhung des Verdienstes vorgesehen. Allerdings wird hier neben dem Grundentgelt in der Regel eine 

Leistungszulage von 0-30 % des Grundgehalts gezahlt. Laut Tarifvertrag muss jedoch im Durchschnitt 

ein Leistungsentgelt von 15 % erreicht werden können. In unserem Beispiel gehen wir von mittleren 

15 % aus. Von der Berücksichtigung von Zulagen und Sonderzahlungen wird abgesehen, da diese stark 

vom Einsatzbetrieb selbst, der Betriebszugehörigkeit und den spezifischen Arbeitszeiten abhängen. Es 

muss jedoch davon ausgegangen werden, dass sie einen beträchtlichen Teil des ausgezahlten Brutto-

entgelts bei Beschäftigten der Stammbelegschaft ausmachen. 

 

Tabelle 7: Tariflicher Lohnvergleich für Beschäftigte im Bereich der Metall- und Elektroindustrie in 
Baden-Württemberg 

 

Anmerkung: Vergleich von Arbeitskräften mit einfachen Tätigkeiten ohne Vorerkenntnisse bei einer Arbeitszeit von 35 Stun-
den/Woche. 
Quelle: Tarifdatenbank des Statistischen Bundesamtes; Tarifvertragsregister des BMAS; ERA, gültig ab 01.04.2018; Entgelte 
und Branchenzuschläge für Einsätze von Leihbeschäftigten BAP/iGZ, gültig ab 01.04.2021. IAW-Darstellung. 

Man erkennt eine starke Differenz zwischen dem Lohn der Leiharbeitskräfte und jenem der Stammbe-

legschaft insbesondere zu Beginn des Einsatzes – innerhalb der ersten sechs Wochen verdienen Leih-

arbeitskräfte nur rund 57 % des Entgeltes Stammbeschäftigter. Diese Differenz verringert sich über die 

Zeit, beginnend mit der ersten Lohnstufe nach sechs Wochen. Allerdings verdienen Stammbeschäftigte 

auch nach über 15 Monaten mehr als Leiharbeitskräfte mit vergleichbarer Tätigkeit. Der Pay Gap liegt 

dann noch bei mindestens 5,26 %, wobei zu beachten ist, dass die wenigsten Leiharbeitskräfte so lange 

Einsatzdauern haben und hier das Hilfskräftesegment betrachtet wird, in dem die Einsatzdauern beson-

ders gering sind. 

                                                 

14  19 % der Leiharbeitskräfte in der Metallindustrie sind in Baden-Württemberg eingesetzt. 

15  56 % der Leiharbeitskräfte in der Metallindustrie arbeiten in Helfer- oder Anlerntätigkeiten. 

Einsatz- bzw. Beschäftigungsdauer Leiharbeitskräfte Stammbeschäftigte Pay Gap

bis 6 Wochen 1583,70 €/Monat 2757,70 €/Monat 42,57%

nach dem 9. Monat 2403,58 €/Monat 2757,70 €/Monat 12,84%

nach dem 12. Monat 2403,58 €/Monat 2757,70 €/Monat 12,84%

nach dem 15. Monat 2612,72 €/Monat 2757,70 €/Monat 5,26%



 

Die beobachtete Entgeltdifferenz erhöht sich, wenn sonstige (tarifliche) Zulagen der Stammbelegschaft 

wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld oder Schichtzulagen berücksichtigt werden. Die hier angegebenen 

tariflichen Entgeltdifferenzen sind also als unterer Grenzwert zu verstehen. 

Anhand dieses Fallbeispiels zeigt sich somit ein relevanter Pay Gap in den Entgelttabellen der Tarifver-

träge in der Metall- und Elektroindustrie. Daraus ergibt sich durch die AÜG-Reform für den Verleihbe-

trieb die Notwendigkeit, das Entgelt der Leiharbeitskräfte einsatzspezifisch auf EP nach dem neunten 

Einsatzmonat anzuheben, sofern kein BZTV nach § 8 Abs. 4 AÜG vorliegt. Der Gap bei ausschließlicher 

Berücksichtigung der tariflichen Entgelttabellen verkleinert sich auch über die Einsatzdauer nur teil-

weise, obwohl tarifvertragliche Zulagen und Sonderzahlungen bei den vergleichbaren Arbeitskräften im 

Einsatzunternehmen nicht berücksichtigt wurden, während Branchenzuschläge der Leiharbeitskräfte in 

die Rechnung einbezogen wurden, sofern sie für die Einsatzbranche vorhanden sind. Insbesondere bei 

den BZTV kann durch die Tarifvertragsparteien der Zeitarbeitsbranche ein Entgelt als gleichwertig defi-

niert werden, obwohl eine Lohndifferenz zur Stammbelegschaft bestehen bleibt. 

Wertvolle Erkenntnisse zu dieser Thematik liefern auch die qualitativen Erhebungen, wobei diese ins-

besondere auf relevante Hintergründe, Zusammenhänge und Mechanismen fokussieren. Im Gesamt-

blick zeigt sich, dass sowohl die Bedeutung als auch die Nutzung der Ausnahmen im Querschnitt als 

eher gering eingeschätzt werden. Einige Befragte nehmen an, Bedeutung und Nutzung von tariflichen 

Ausnahmeregelungen variierten je nach Sektoren- und/oder Branchenbezug. Diesen Personen zufolge 

sind tarifliche Ausnahmeregelungen im Industriesektor wesentlich bedeutender als im Dienstleistungs-

sektor (z. B. Interview 01, Interview 18, Interview 37, Interview 57). In einem konkreten Fall wird dies 

mit der Kooperationsbereitschaft und Konsensfähigkeit einzelner Sozialpartner begründet, die sich in 

„qualitativen Unterschieden in der Zusammenarbeit“ (Interview 37) bei der Aushandlung von tariflichen 

Ausnahmeregelungen manifestiere. Dabei wird im vorliegenden Beispiel von der Arbeitgeberseite an-

genommen, die Arbeitnehmerseite sei im Industriesektor im Hinblick auf die Erarbeitung von tariflichen 

Ausnahmeregelungen kooperativer (ebd.).  

Eine weitere Einschätzung bezieht sich auf die unterschiedliche tarifliche Durchdringung bestimmter 

Branchen, was sich ebenfalls auf die Bedeutung und Nutzung von tariflichen Ausnahmeregelungen 

auswirke. Beispielsweise im IT-Sektor spiele Tarifbindung zumeist keine Rolle, was sich in einer ent-

sprechend geringen Relevanz von Ausnahmeregelungen abbilde (Interview 01, Interview 02). In einem 

anderen Fall mit argumentativem Bezug zum Industriesektor wird angenommen, dass die Option zur 

Gestaltung von Ausnahmeregelungen aufgrund von mangelnder innerbetrieblicher Konsensfähigkeit e-

her selten genutzt werde (Interview 66). Wenn hingegen eine gute Zusammenarbeit auf Betriebsebene 

bestehe, komme es teilweise mittels Betriebsvereinbarungen (ebd., Interview 37) oder Haustarifverträ-

gen (Interview 91) zu adäquaten Lösungen. Im hochqualifizierten Segment der Arbeitnehmerüberlas-

sung (z. B. Projektingenieure und IT-Experten) erfolge in der Industrie zudem teils der Abschluss fir-

menbezogener Verbandstarifverträge (Interview 88).  

Als zentraler Grund für die insgesamt eher zurückhaltende Nutzung von Ausnahmeregelungen wird die 

Interessenabwägung durch Arbeitgeber genannt. Es wird angenommen, diese setzten ex ante häufig 

Aufwand und Nutzen tariflicher Ausnahmeregelungen kritisch in Bezug und kämen zumeist zu dem 

Ergebnis, dass ein Verzicht auf Ausnahmen die bessere Option sei (z. B. Interview 91).  

Zur Bedeutung und Nutzung tariflicher Ausnahmeregelungen kann festgehalten werden, dass diese auf 

Basis der Einschätzungen insgesamt als eher gering einzustufen sind, zugleich liegen jedoch Unter-

schiede zwischen Branchen und Sektoren nahe. Als zentrale Gründe hierfür werden eine nur bedingte 

Konsensfähigkeit bzw. ein nach wie vor bestehendes Konfliktverhältnis zwischen den Sozialpartnern 

genannt, welches sich von der Bundes- bis auf die Betriebsebene auswirkt. Zudem deuten einige Be-

funde an, dass die beteiligten Akteure die Vorzüge der tariflichen Ausnahmeregelungen häufig als nicht 



 

attraktiv genug wahrnehmen, wenn eine Abwägung des Nutzens mit dem Aufwand bzw. den Zuge-

ständnissen erfolgt. 

3.6 Bewertung der tariflichen Ausnahmeregelungen 

Als Grundlage der Bewertung der tariflichen Ausnahmeregelungen dienen explorative Interviews mit 

diversen Akteuren, die auf Bundesebene (politisch) mit der Gestaltung und Begleitung des Tarifgesche-

hens betraut sind (siehe Brändle et al. 2022). Ein mehrfach vertretener Standpunkt grundlegender Po-

sitionen besteht darin, die in der AÜG-Reform verankerte Möglichkeit zu tariflichen Ausnahmeregelun-

gen grundsätzlich zu befürworten, zugleich deren Nutzen jedoch zu relativieren, da eine Notwendigkeit 

nur bedingt gegeben sei:  

 

Das [die tarifliche Ausgestaltung vor der Reform des AÜG] war sehr gut. Das funkti-

oniert heute hervorragend, mit wenigen Ausnahmen, […] es ist sehr passgenau. […] 

wir haben hier häufig sowieso schon Equal-Pay-Niveau über Branchenzuschlags-

Tarifverträge erreicht. Das heißt, wir haben hier kein Regelungserfordernis gehabt 

als solches und hatten minimale Anpassungsbedürfnisse in diesem Kontext. (Ex-

ploratives Interview 2) 

 

Aus dieser Einschätzung gehen einige Aspekte hervor, die im Hinblick auf die generelle Funktion von 

tariflichen Regelungen relevant sind und zudem eine Zieldimension der AÜG-Reform adressieren. Die 

Tarifautonomie beinhaltet flexible, situative und passgenaue Ordnungsrahmen für das Wirtschaftsge-

schehen in bestimmten Segmenten, die mittels allgemeiner gesetzlicher Regulierung nicht herbeigeführt 

werden können. Zugleich sind aufgrund des allgemeingültigen Charakters der AÜG-Reform in Berei-

chen, in denen bereits ehemals eine umfangreiche tarifliche Ausdifferenzierung gegeben war, mitunter 

keine oder nur geringfügige Wirkungen wahrnehmbar. Weiterhin können – gemäß der Einschätzung 

einer anderen Person – auch reforminduzierte Effekte, die ex ante nicht beabsichtigt waren, entstehen. 

Dies bezieht sich der folgenden Aussage zufolge auch auf Wechselwirkungen zwischen der AÜG-Re-

form und der tariflichen Gestaltung: 

 

Die Arbeitgeber weigern sich strikt, die Leute [Leiharbeitskräfte] nach 18 Monaten 

[Ende des gesetzlichen ÜHD-Zeitraumes] zu übernehmen und stellen uns Gewerk-

schaften vor die Alternative: »Entweder ihr macht jetzt einen Tarifvertrag oder die 

fliegen alle raus.« Dahinter steckt ganz konkret natürlich auch Druck von der Basis, 

denn die Situation war in sehr vielen Metallbetrieben wie folgt: Die [Leiharbeits-

kräfte] sind relativ lange da, die kriegen fast Equal Pay, die sind dort zufrieden. Und 

jetzt drohte denen, nach 18 Monaten wieder rauszufliegen oder von vorne wieder 

anzufangen. Und insofern kam von da massiver Druck, die Höchstüberlassung zu 

verlängern – da kamen durchaus zwei Interessen zusammen. (Exploratives Inter-

view 8) 

Aus dieser Äußerung geht hervor, dass die Effekte der tarifvertraglichen Ausnahmeregelungen im Zu-

sammenspiel mit der AÜG-Reform nicht grundsätzlich als positiv bewertet werden. Zugleich sensibili-

siert diese Aussage für die Komplexität möglicher Effekte der AÜG-Reform und legt nahe, stets Zusam-

menhänge, Hintergründe und Wirkmechanismen mitzudenken, die die entsprechenden Perspektiven 

der einzelnen Akteure (Sozialpartner, Betriebe und Beschäftigte) berücksichtigen und nachvollziehbar 

machen. Zudem wird hierdurch illustriert, dass zwischen Zielen und Wirkungen der AÜG-Reform bzw. 



 

einzelnen Bestimmungen teils eine Differenz besteht, was auch aus der Gesamtbewertung der Reform 

des AÜG durch die Befragten hervorgeht (siehe Brändle et al. 2022). 

Neben teils komplexen Wirkungsmechanismen und Folgeeffekten zeigt sich am Gegenstand Leiharbeit 

bzw. AÜG-Reform in den explorativen Gesprächen zudem, dass eine politisch geprägte Debatte geführt 

wird. Dies macht sich unter anderem dadurch bemerkbar, dass je nach Akteur (Arbeitgeber- oder Ar-

beitnehmerseite) unterschiedliche Annahmen und Standpunkte hinsichtlich der Effekte der AÜG-Reform 

– und dadurch (vermeintlich) erlangter Vorteile für eine bestimmte Gruppe – vertreten werden. 

Die Erkenntnisse aus den qualitativen Untersuchungen zeichnen hinsichtlich der Bewertung tariflicher 

Ausnahmen insgesamt ein gemischtes Bild. Es wird deutlich, dass die Leiharbeit – und folglich auch die 

Reform des AÜG – in einem sehr komplexen und sensiblen Politikfeld verortet sind. Zudem wird deut-

lich, dass diverse Expertenmeinungen hinsichtlich der Ideen und Ziele der AÜG-Reform teils merklich 

voneinander abweichen. Insbesondere die angedeuteten Wechselwirkungen zwischen der Gesetzge-

bung und der tariflichen Gestaltung bedürfen einer differenzierten Betrachtung und der Berücksichti-

gung von spezifischen Kontexten.  

Dies inkludiert auch das wichtige Thema Regeltreue (Compliance), denn die Berechnung von Equal 

Pay wird akteursübergreifend oftmals als komplex und fehleranfällig bezeichnet (siehe Brändle et al. 

2022). In diesem Kontext wird auf die Bedeutung von Tarifbindung insbesondere auf Seiten der Entleih-

betriebe verwiesen. Der Grundtenor der dazu vorliegenden Einschätzungen ist über die befragten Grup-

pen hinweg, dass Tarifbindung die korrekte Berechnung von Equal Pay wesentlich unterstütze und sich 

positiv auf Compliance auswirke (z. B. Interviews 09, 19, 67). Zugleich sei das Risiko falscher Berech-

nungsgrundlagen bei nicht vorhandener Tarifbindung wesentlich höher. 

 

4 Tarifvertragliche Ausnahmeregelungen 

4.1 Definition und Einordnung 

Aus quantitativer Perspektive spielt für die Wirkung der AÜG-Reform auf die Tarifautonomie insbeson-

dere eine Rolle, ob Entleih- sowie Verleihbetriebe Mitglied in einem Arbeitgeberverband und damit ta-

rifgebunden sind und insbesondere, ob sie im Zuge der AÜG-Reform in die Tarifbindung eingetreten 

sind (aus verschiedenen Motiven). Dies hat für die Entleihbetriebe nicht und für die Verleihbetriebe nur 

in geringem Umfang stattgefunden, wie die zu einem späteren Zeitpunkt diskutierten Ergebnisse zeigen. 

Die Gesamtheit der qualitativen Befunde zeigt auf, dass das Thema Tarifautonomie als sehr komplex 

wahrgenommen wird. Dies lässt sich bspw. dadurch belegen, dass in den Interviews mit Betrieben und 

Experten teils keine Assoziationen zwischen der AÜG-Reform und der Tarifautonomie hergestellt wer-

den können. Zudem weisen die Befunde eine große Menge an geäußerten Kontextualisierungen, Ein-

schränkungen, Spezifikationen und expliziten Vermutungen auf, die sich oftmals nicht zu einem konsis-

tenten Gesamtbild zusammenfügen lassen. Aus den Interviews mit Leiharbeitskräften liegen in Bezug 

auf Tarifautonomie keine verwertbaren Befunde vor; diese Gruppe wurde jedoch standardisiert gefragt, 

ob der Einsatz in einem tarifgebundenen Betrieb erfolgte sowie ob ein BZTV zur Anwendung kam. 

4.2 Motive zur Aufnahme von Tarifbindung 

Ein Mittel zur Stärkung der Tarifautonomie im Zuge der AÜG-Reform war die (geplante) Erhöhung des 

Organisationsgrades, insbesondere auf Seiten der Arbeitgeber. Ob dies gelungen ist, kann auf Basis 

der qualitativ hierzu vorliegenden Befunde nicht geklärt werden, da diese uneinheitlich sind und diverse 



 

Kontextualisierungen enthalten. Einige befragte Personen sind der Ansicht, es liege kein bzw. kein po-

sitiver Einfluss der AÜG-Reform auf die Tarifautonomie vor, insbesondere im Hinblick auf die flächen-

deckende Einbindung von Arbeitgebern in Tarifstrukturen. Eine Person ist der Ansicht, dies könne nicht 

extern bzw. durch staatliche „top-down-Regulierung“ forciert werden, sondern erfordere eine innerbe-

triebliche „bottom-up-Initiative“: 

 

Ohne dass eine Forderung der Belegschaft an den Arbeitgeber, einen Tarifvertrag 

abzuschließen, besteht, kommt kein Arbeitgeber von sich aus und sagt: »Ich will 

jetzt mal mit euch einen Tarifvertrag machen.« Das halte ich eigentlich für ausge-

schlossen, dass das so rum passiert. Schön wäre es, wenn die Arbeitgeber uns die 

Tür einlaufen würden – das ist nicht der Fall. Im Gegenteil: Wir haben ja immer 

noch mit abnehmender Tarifbindung zu kämpfen in Deutschland. (Exploratives In-

terview 4) 

 

Wenn, wie in einigen Fällen erfasst, angenommen wird, die AÜG-Reform habe positive Effekte auf die 

Tarifautonomie (z. B. Interviews 48, 87, 88), wird dies unterschiedlich begründet. Ein Arbeitgebervertre-

ter bezieht seine Einschätzung darauf, dass die Ausgestaltung des reformierten AÜG genug Verhand-

lungsspielraum für die Sozialpartner biete und die seines Erachtens wesentlichen Themen der Ausge-

staltung der Leiharbeit (Entlohnung und Überlassungsdauer) zufriedenstellend adressiert seien (Inter-

view 88). Zugleich weist die Person im Sinne einer Kontextualisierung jedoch darauf hin, dass die Bran-

che, die sie repräsentiert, „sehr bekannt für die gedeihliche Tarifpartnerschaft“ sei und die Branche zu-

dem insbesondere Bedarf an höherqualifizierten Kräften (z. B. Ingenieure und IT-Spezialisten) habe. 

Folglich bestehe großes Interesse, diese Beschäftigten möglichst über Zeiträume von mehr als 18 Mo-

naten zu binden. Das bedeutet, dass diese Annahme zugleich auf eine spezielle Branchenkonstellation 

und ein besonderes Segment der Arbeitnehmerüberlassung rekurriert, weshalb der Befund nicht gene-

ralisierbar ist. Dabei ist auch zu beachten, dass in diesem Fall die Reformeffekte aufgrund der traditionell 

hohen tariflichen Ausdifferenzierung der besagten Branche nur bedingt von den anderen möglichen 

Einflussfaktoren isolierbar sind. 

Einige weitere Personen (z. B. Interview 87, Interview 18) nehmen an, es bestehe aufgrund der Reform 

des AÜG ein Anreiz zum Eintritt in die Tarifvertragspartnerschaft. Dies wird unterschiedlich begründet 

und beinhaltet, dass teils den Arbeitgebern (Option zur Überlassung über 18 Monate), teils den Arbeit-

nehmern (Erlangung von Zulagen) und teils auch bei den Akteuren ein Nutzen durch den Tarifeintritt 

bescheinigt wird (Aushandlung eines Kompromisses bzw. „win-win-Situation“). In mehreren Fällen, u.a. 

Interview 48, wird neben zurückliegenden positiven Effekten der AÜG-Reform auf die Tarifautonomie 

auch angenommen, hiervon gingen auch deutliche Impulse zur Anregung des künftigen Tarifgesche-

hens aus. 

Ob die tariflichen Ausnahmeregelungen überhaupt die Tarifautonomie stärken, ist jedoch umstritten. 

Eine weitere Person argumentiert hierzu, dass tarifliche Regelungen nicht per se positiv seien und daher 

einer differenzierten Bewertung bedürften. Um positive Effekte zu erreichen, sei sicherzustellen, „dass 

Tarifregelungen nicht von einem gesetzlichen Niveau nach unten abweichen“ (Interview 58). Dies fest-

zulegen sei mit Blick auf Sinn und Anreiz von Organisation seitens der Leiharbeitskräfte zentral; an-

sonsten drohe vermehrt folgende Hinterfragung: 

 

«Warum soll ich in der Gewerkschaft sein, wenn diese mit einem Zeitarbeitstarifver-

trag die eigentlichen Branchentarife unterschreitet?» (Interview 58, Experte) 



 

Die Arbeitgeber haben also einen Anreiz, die tariflichen Ausnahmeregelungen in Anspruch zu nehmen 

und damit könnte sich die Tarifbindung erhöhen. Für die Arbeitnehmerseite können tarifliche Ausnah-

meregelungen jedoch kontraproduktiv sein, da sie eventuell bestehendes Vertrauen in die Gewerk-

schaften untergraben, für die Belange der Leiharbeitskräfte einzustehen. 

 

4.3 Tatsächliche Aufnahme von Tarifbindung 

Die Entwicklung der Tarifbindung im Lichte der AÜG-Reform kann mit dem IAB-Betriebspanel beobach-

tet werden. Wie in Tabelle 8 ersichtlich, ergeben sich folgende Werte: Insgesamt 42 % der Betriebe, die 

2019 Leiharbeit nutzten, sind tarifgebunden. In Nicht-Entleihbetrieben liegt dieser Wert bei 26 %. Unter-

scheidet man bei der Tarifbindung nach Branchentarifvertrag und Haus- oder Firmentarifvertrag, zeigt 

sich, dass im Jahr 2019 rund 34 % der Entleiher Branchentarifverträge und 9 % Haus- oder Firmenta-

rifverträge vorweisen können. Während die Haus- und Firmentarifverträge kaum eine Zunahme ver-

zeichnen und konstant zwischen 6 % und 8 % liegen, hat die Abdeckung der Branchentarifverträge um 

11 Prozentpunkte abgenommen. Ein ähnlich starker Rückgang kann für die Nicht-Entleihbetriebe beo-

bachtet werden. Außerdem unterlagen 2008 knapp die Hälfte (47 %) der Entleihbetriebe keinem Tarif-

vertrag. Im Vergleich zum Jahr 2019 ist mit 11 % auch eine deutliche Abnahme der Tarifbindung zu 

erkennen. Dieser Trend wird auch bei Nicht-Entleihbetrieben deutlich. Nach Crimmann et al. (2009) sind 

diese Unterschiede zu einem erheblichen Teil auf Betriebsgrößeneffekte zurückzuführen. Größere Be-

triebe haben häufiger Leiharbeitskräfte im Einsatz und sind gleichzeitig mit höherer Wahrscheinlichkeit 

tarifgebunden.  

 

Tabelle 8: Arbeitnehmervertretungen, Tarifverträge und Orientierung an Tarifverträgen in Entleih- 
und Nicht-Entleihbetrieben im Zeitablauf 

 

Quelle: IAB-Betriebspanel, IAW-Berechnungen unter Verwendung der repräsentativen Betriebsgewichte. 

Die Tarifbindung der Entleihbetriebe ist für die Erforschung der Wirkungen der AÜG-Reform auf Tarif-

autonomie von zentralem Interesse. Eine mögliche Wirkung der Reform ist die Zunahme der Tarifbin-

dung in Entleihbetrieben, sodass die jeweiligen Überlassungshöchstdauern (ÜHD) der Tarifverträge 

Anwendung finden, und nicht die gesetzliche ÜHD von 18 Monaten eingehalten werden muss. Dies ist 

jedoch bis in das Jahr 2019 noch nicht eingetreten, stattdessen ist die Tarifbindung weiter zurückge-

gangen. 

2008 2013 2017 2018 2019

Betriebs- oder Personalrat

(in Betrieben, mit min. 5 Beschäftigten)
35,3 % 35,4 % 37,5 % 38,3 % 38,6 %

Andere Form der Mitarbeitervertretung 11,0 % 10,5 % 14,1 % 15,3 % 14,1 %

Branchentarifvertrag 45,1 % 39,6 % 36,9 % 36,0 % 33,9 %

Haus- oder Firmentarifvertrag 8,4 % 6,1 % 7,8 % 7,7 % 8,5 %

Kein Tarifvertrag 46,5 % 54,3 % 55,4 % 56,3 % 57,6 %

Betriebs- oder Personalrat

(in Betrieben, mit min. 5 Beschäftigten)
11,5 % 10,9 % 10,6 % 10,3 % 10,5 %

Andere Form der Mitarbeitervertretung 7,5 % 6,9 % 11,3 % 12,3 % 10,7 %

Branchentarifvertrag 31,3 % 27,2 % 24,6 % 24,7 % 24,3 %

Haus- oder Firmentarifvertrag 2,9 % 2,3 % 2,0 % 2,1 % 2,0 %

Kein Tarifvertrag 65,8 % 70,5 % 73,4 % 73,2 % 73,8 %
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Der Einfluss des AÜG-Reform auf die Tarifbindung von Entleihbetrieben kann nicht „naiv“ durch einen 

einfachen Vergleich der Tarifbindung vor und nach der Reform geschätzt werden – beispielsweise kön-

nen unbeobachtete Entwicklungen, die zur gleichen Zeit wie die AÜG-Reform aufgetreten sind, den 

Effekt verfälschen. Um dieses Problem zu lösen, wird ein Differenz-von-Differenzen-Ansatz (DvD) ver-

folgt. Mit Hilfe dieser Methode können unbeobachtete Entwicklungen durch die Bildung von zeitlichen 

Differenzen oder durch Ausnutzung einer Betroffenheitsgrenze zwischen unterschiedlich stark von der 

AÜG-Reform betroffenen Betrieben kontrolliert werden, sodass sich eine kausale Beziehung zwischen 

der AÜG-Reform und der Tarifbindung der Entleihbetriebe herstellen lässt.  

Grundsätzlich gilt die AÜG-Reform für alle Entleihbetriebe. Abschnitt 3 hat jedoch gezeigt, dass maß-

gebliche Reformelemente wie ÜHD und EP durch tarifvertragliche Ausnahmeregelungen de facto au-

ßer Kraft gesetzt wurden. Daher wird die Betroffenheit von der AÜG-Reform durch das Vorhandensein 

dieser tarifvertraglichen Ausnahmeregelungen approximiert. Entleihbetriebe, die in Wirtschaftszwei-

gen operieren, in denen es tarifvertragliche Ausnahmeregelungen gibt, haben einen Anreiz tarifgebun-

den zu werden (bzw. zu bleiben). Auf Entleihbetriebe, die in Wirtschaftszweigen operieren, in denen 

es keine tarifvertraglichen Ausnahmeregelungen gibt, trifft dies nicht zu. 

Das IAB-Betriebspanel erlaubt anhand des Wirtschaftszweigs des Entleihbetriebs die Zuweisung in von 

der AÜG-Reform betroffene oder nicht betroffene Betriebe sowie die Kontrolle sowohl von betriebs-

fixen Effekten als auch weiterer betrieblicher Eigenschaften, welche die Tarifbindung erklären. Die de-

skriptiven Analysen nutzen die vom FDZ des IAB bereitgestellten Panelgewichte, die Regressionsana-

lysen nutzen die Schichtungsmerkmale sowie die Erhebungsmethode als Kontrollvariablen, um reprä-

sentative Ergebnisse zu erzeugen. 

Im multivariaten Schätzmodell vergleichen wir die Tarifbindung 𝑦𝑖(𝑗)𝑡 von Betrieben 𝑖 in Wirtschafts-

zweigen 𝑗 vor und nach der Reform 𝑡.16 Für die Wirkung der AÜG-Reform gilt ein Betrieb als betroffen, 

wenn es im Wirtschaftszeig des Entleihbetriebs eine tarifvertragliche Ausnahme zu ÜHD oder EP gibt. 

Dieser Betrieb gilt auch in den Vorperioden als potenziell betroffen (in der Treatment-Gruppe). Um 

unbeobachtbare, insbesondere zeitkonstante Differenzen zwischen Betrieben zu vermeiden, werden 

betriebs-fixe Effekte 𝑝𝑖 eingefügt. Zeitliche Trends werden über Wirtschaftszweig-Jahr-fixe Effekte 𝜇𝑗𝑡  

kontrolliert.17 Beobachtbare Differenzen werden über größtenteils zeitvariante Kontrollvariablen auf 

Betriebsebene 𝑋𝑖(𝑗)𝑡 kontrolliert. Das DvD-Modell wird wie folgt umgesetzt:  

𝑦𝑖(𝑗)𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 ⋅ 𝑎𝑢𝑠𝑛𝑎ℎ𝑚𝑒𝑗 + 𝛽2 ⋅ 𝑛𝑎𝑐ℎ𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖 + 𝛽3 ⋅ 𝑎𝑢𝑠𝑛𝑎ℎ𝑚𝑒𝑗 ⋅ 𝑛𝑎𝑐ℎ𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖 +  𝑝𝑖 + 𝜇𝑗𝑡 +

𝑋𝑖(𝑗)𝑡 + 𝜖𝑖(𝑗)𝑡, 

wobei die Interaktion (𝛽3) unter den gegebenen Annahmen als kausaler Effekt der AÜG-Reform auf 

die Tarifbindung zu interpretieren ist.18 Die Analysen werden ohne Gewichte, aber unter Einbeziehung 

der Schichtungsmerkmale als Kontrollvariablen durchgeführt. Die Standardfehler werden auf Betriebs-

ebene geclustert.  

                                                 

16  Das IAB-Betriebspanel hat als Stichtag den 30. Juni eines Jahres. Aufgrund der Übergangsregelungen sind im Jahr 2018 noch nicht alle 

Elemente der AÜG-Reform in Kraft (insbesondere gesetzliche ÜHD erst zum 1. Oktober 2018). Daher zählen die Wellen 2019 und 2020 
als nach der Reform, alle anderen Wellen als vor der Reform. Eine Robustheitsanalyse schließt die Wellen 2018 (und 2017) aus, da diese 
ggf. nicht eindeutig zugeordnet werden können. 

17  Zusätzliche Jahr-fixe-Effekte betreffen den Vor-Reform-Zeitraum, also Unterschiede zwischen den Wellen 2010 bis 2018, sowie im Nach-

Reform-Zeitraum den Unterschied zwischen den Wellen 2019 und 2020.  

18  Für Betriebe in Wirtschaftszweigen ohne tarifvertragliche Ausnahmen könnte es auch einen Effekt geben, der dann in 𝛽2 geschätzt wird. 

Dieser ist jedoch nicht einwandfrei als kausaler Effekt zu differenzieren.  



 

Tabelle 9 liefert einen ersten deskriptiven Überblick über die Entwicklung der Tarifbindung der ver-

schiedenen Wirtschaftszweige seit dem Jahr 2010. Damit kann überprüft werden, ob sich die Tarifbin-

dung in Wirtschaftszweigen, in den tarifliche Ausnahmeregelungen bezüglich ÜHD oder EP existieren, 

bereits vor der AÜG-Reform anders entwickelt hat als in Wirtschaftszweigen ohne solche Ausnahmen 

– in denen also die gesetzlichen Regelungen gelten.  

 

Tabelle 9: Entwicklung der Tarifbindung in Wirtschaftszweigen mit und ohne tarifliche Ausnahmere-
gelungen zu ÜHD und EP 

  Wirtschaftszweig mit AÜG-Ausnahme Wirtschaftszweig ohne AÜG-Ausnahme 

Jahr 
keine Ta-

rifbindung 
davon: an TV 

orientiert 
Haus- oder 
Firmen-TV 

Bran-
chen-TV 

keine Ta-
rifbindung 

davon: an TV 
orientiert 

Haus- oder 
Firmen-TV 

Bran-
chen-TV 

2010 69,21 30 1,89 28,90 66,73 25 2,77 30,50 
2011 70,66 32 1,86 27,48 68,20 29 2,70 29,09 
2012 71,18 30 2,06 26,76 67,88 28 2,55 29,57 
2013 71,78 32 1,98 26,24 69,35 30 2,53 28,12 
2014 72,33 34 2,05 25,62 68,11 29 2,65 29,24 
2015 74,42 33 1,68 23,90 69,48 28 2,49 28,03 
2016 73,36 32 1,61 25,03 69,46 27 2,69 27,85 
2017 76,12 31 1,77 22,10 71,73 27 2,34 25,93 
2018 75,64 31 1,60 22,75 71,53 29 2,56 25,91 
2019 76,29 32 1,87 21,84 72,05 28 2,37 25,59 
2020 77,56 24 1,62 20,81 72,82 21 1,98 25,20 

Insgesamt 73,56 31 1,82 24,62 69,79 0,27 2,51 27,71 

Anmerkung: Angaben in %. Gewichtete Ergebnisse. Quelle: IAB-Betriebspanel. IAW-Berechnungen und -Darstellung.  

Es zeigt sich, dass die Tarifbindung generell abnimmt und in Wirtschaftszweigen mit AÜG-Ausnahmen 

tendenziell größer ist. Ob hierbei ein kausaler Zusammenhang besteht, wurde anschließend mit Hilfe 

eines Differenz-von-Differenzen-Verfahrens festgestellt. Hierbei wird, ähnlich von Bellmann et al. (2021) 

umgesetzt, die Tarifbindung in von der AÜG-Reform betroffenen und nicht betroffenen Betrieben vor 

und nach der AÜG-Reform verglichen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 10 zu sehen. 

 

Tabelle 10: Differenz-von-Differenzen Analyse zur Auswirkung der AÜG-Reform auf die Tarifbindung 

 Tarifbindung 
Tarifbindung,  

detailliert 
Tarifbindung  

ja/nein 
Orientierung  

am TV 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Nach AÜG-Reform -0,00 -0,01 0,00 -0,01 0,00 -0,00 -0,00 0,00 
 (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) 
WZ mit tarifl. Ausnahme  0,02 0,02+ 0,02 0,03 0,01 0,01 -0,00 -0,01 
* Nach AÜG-Reform (0,01) (0,01) (0,02) (0,02) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)          
Wirtschaftszweig, BIK, Bundes-
land, Betriebsgröße, Jahr 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Alle Kontrollvariablen  Ja  Ja  Ja  Ja          
Anzahl Beobachtungen 170650 161802 170650 161802 170650 161802 168738 160123 
Anzahl Cluster 46750 44137 46750 44137 46750 44137 46494 43966 
F-Test 1,73 2,03 3,24 3,40 1,77 2,03 3,27 3,21 
R² within 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 

Anmerkungen: Verwendete Methode: Betriebs-fixe Effekte. Kontrollvariablen: Wirtschaftszweig, Betriebsgrößenklassen, BIK-
Klassifikation der Region, Bundesland. Weitere Kontrollvariablen: Betriebsrat, Mitglied IHK/HaKa, Rechtsform, Eigentum, 
Betriebsalter, Unabhängiger Betrieb, Anteil Beschäftigter mit einfachen Tätigkeiten/qualifizierten Tätigkeiten/hochqualifi-
zierten Tätigkeiten, Frauenanteil. Cluster-robuste Standardfehler auf Betriebsebene in Klammern. + p<0.10, * p<0.05, ** 
p<0.01, *** p<0.001. 
Quelle: IAB-Betriebspanel. IAW-Berechnungen und -Darstellung. Gewichtete Ergebnisse. 



 

Es zeigt sich, dass es keinen signifikanten Nach-Reform Effekt gibt und dass dieser sich auch nicht 

zwischen Betrieben in direkt von der AÜG-Reform betroffenen Wirtschaftszweigen und nicht direkt be-

troffenen Betrieben unterscheidet, sofern letztere sich in Wirtschaftszweigen mit tariflichen Ausnah-

meregelungen zum ÜHD oder EP befinden. Die Ergebnisse unterscheiden sich auch nicht, wenn man 

nur Betriebe mit Leiharbeitskräften (mindestens eine Person innerhalb des Beobachtungszeitraums) 

untersucht. Ebenso unterscheiden sich die Ergebnisse nicht, wenn man nur Wirtschaftszweige mit ho-

her oder niedriger Tarifbindung untersucht. Im Ergebnis zeigt sich also kein Effekt der AÜG-Reform auf 

die Tarifbindung von Einsatzbetrieben.  

In der IAW/infas-Leiharbeitskräftebefragung wurde die tarifliche Bindung des Einsatzbetriebs sowohl für 

Einsätze vor als auch nach der AÜG-Reform erfasst. Hierbei wurde noch zwischen tariflicher Bindung 

und Orientierung an einem Tarifvertrag unterschieden. Abbildung 5 zeigt die Ergebnisse, inklusive der 

Personen, die keine Angabe machen konnten. 

 

Abbildung 5: Tarifbindung der Entleihbetriebe aus Sicht der Leiharbeitskräfte vor und nach der AÜG-
Reform 

 

Anmerkung: Nur Personen mit Beobachtungen in der Vor- und Nach-Reform-Periode. Quelle: IAW/infas-Leiharbeitskräftebe-
fragung. IAW-Berechnungen und -Darstellung. Gewichtete Ergebnisse. 

Es zeigt sich zunächst, dass ein beachtlicher Teil der Leiharbeitskräfte keine Kenntnis darüber hat, ob 

der Einsatzbetrieb tarifgebunden ist oder nicht. Dieser Anteil ist in der Vorperiode höher, was sich auch 

dadurch erklären lässt, dass diese Einsätze schon geraume Zeit zurückliegen (recall bias). Es zeigt 

sich, dass nach der AÜG-Reform deutlich mehr Leiharbeitskräfte angeben, in einem tarifgebundenen 

Betrieb eingesetzt zu sein (56,1 % gegenüber 41,1 %). Dies gilt auch, wenn nur Leiharbeitskräfte be-

trachtet werden, die eine Angabe machen konnten (71,8 % gegenüber 59,4 %). Werden nur Personen 

betrachtet, die lediglich einen Einsatz nach der AÜG-Reform haben, so liegt der Anteil tarifgebunden 

bei 44,5 %. Rechnet man jedoch die 35,4 % der Personen heraus, die keine Angabe machen können, 

so liegt der Anteil bei 68,8 % und dabei etwa gleich hoch wie bei Personen, die in beiden Perioden einen 

Einsatz angeben. Der Anteil an Tariforientierung ist in beiden Perioden etwa gleich. 

Tabelle 11 liefert Erkenntnisse zur Frage, ob es auch weitere personen- oder betriebsspezifische De-

terminanten gibt, die die Zunahme an tariflicher Bindung im Einsatzbetrieb vor und nach der AÜG-Re-

form erklären. Dazu wurde eine Probit-Regression durchgeführt, bei welcher der zeitliche Indikator 

„nach 4/2017“ den AÜG-Reformeffekt approximiert. 



 

Tabelle 11: Determinanten der tariflichen Bindung im Entleihbetrieb aus Sicht der Leiharbeitskräfte 

 

Anmerkungen: Probitregression mit * p < 0,1, ** p < 0,05, *** p < 0,01. Robuste Standardfehler in Klammern. Abhängige 
Variable: Bestehen eines Tarifvertrages beim Einsatzbetrieb. Demographische Merkmale umfassen Geschlecht, Alters-
gruppe, Migrationshintergrund, Ort des Einsatzes (Ost- oder Westdeutschland) und ob die Leiharbeitskraft im gleichen Kreis 
wie der EB wohnt. Ausbildung umfasst 3 Gruppen: Ohne Ausbildung, Mit Berufsausbildung und Uni/FH/Meister/Techniker. 
Mitarbeiteranzahl bezieht sich auf die Anzahl der Angestellten im Entleihbetrieb. Berufsklassifikation nach den Einstellern 
der KldB 2010. Konjunkturelle Entwicklung umfasst die Variablen BIP-Wachstum und Arbeitslosenquote.  
Quelle: IAW/infas-Leiharbeitskräftebefragung. IAW-Berechnungen und -Darstellung. Gewichtete Ergebnisse. 

In Spezifikation (1) ist der aus der deskriptiven Analyse zu beobachtende große positive Effekt der 

Nachperiode zu sehen: Einsätze, die nach April 2017 enden, finden mit sehr viel höherer Wahrschein-

lichkeit in einem tarifgebundenen Betrieb statt. Werden nun im ersten Schritt weitere erklärende Merk-

male der Personen hinzugefügt, beispielsweise, dass Männer öfter in tarifgebundenen Betrieben arbei-

ten oder bestimmte Berufe häufiger in tarifgebundenen Betrieben anzutreffen sind, so zeigt Spezifikation 

(2) schon einen deutlich reduzierten, aber noch signifikant positiven Effekt der Nachperiode. Im voll 

spezifizierten Modell (3) sind noch konjunkturelle Faktoren sowie die Erwerbsbiografie der Personen 

enthalten und damit verschwindet der positive Nachperiodeneffekt. Mit anderen Worten lässt sich fest-

halten, dass die gestiegene Tarifbindung in den Einsatzbetrieben bei Einsätzen, die nach April 2017 

enden, das Resultat von Selbstselektion ist. Das heißt, dass die gleichen Personen sich nun in anderen 

Einsätzen befinden und die gestiegene Tarifbindung hierdurch erklärt wird. Wären sie in ähnlichen Eins-

ätzen wie im Vorreformzeitraum, dann wäre die Tarifbindung ähnlich hoch wie dort.  

In der IAW/infas-Entleihbetriebsbefragung wurde die Tarifbindung systematisch erhoben. Sowohl Ent-

leihbetriebe als auch Nicht-Entleihbetriebe sind zu einem großen Teil tarifgebunden (74,6 % gegenüber 

67,0 %), wobei Entleihbetriebe häufiger einen Haus- oder Firmentarifvertrag haben (14,8 % gegenüber 

5,3 %). Dieser Anteil ist relativ hoch im Vergleich zu repräsentativen Zahlen für Deutschland. Dies liegt 

aber auch daran, dass in der IAW/infas-Entleihbetriebsbefragung bestimmte Branchen mit relativ hoher 

Tarifbindung sowie größere Betriebe ab 50 Beschäftigten enthalten sind (vgl. Ellguth und Kohaut 2022). 

Eine multivariate Analyse zeigt dementsprechend auch einen deutlichen und signifikanten Betriebsgrö-

ßeneffekt bei der Tarifbindung sowie dass vor allem Betriebe im Baugewerbe und im Gesundheits- und 

Sozialwesen signifikant häufiger tarifgebunden sind und Betriebe in Information & Kommunikation sowie 

wissensintensiven Dienstleistungen signifikant weniger häufig tarifgebunden sind. Entleihbetriebe sind 

nicht signifikant häufiger tarifgebunden.  

In Bezug auf die AÜG-Reform wurden Entleihbetriebe direkt gefragt, ob sie sich hinsichtlich der Reform 

überlegt haben, eine Tarifbindung einzugehen, um von entsprechenden Ausnahmeregelungen Ge-

brauch machen zu können. Lediglich 1,1 % der Entleihbetriebe und 0,4 % der Betriebe ohne Leihar-

beitskräfte haben aufgrund der AÜG-Reform darüber nachgedacht, eine Tarifbindung aufzunehmen. 

Noch weniger und daher kaum messbar viele haben angegeben, dies tatsächlich getan zu haben. Die 

(1) (2) (3)

vor 4/2017 (Referenz)

nach 4/2017 0,635*** (0,052) 0,164** (0,077) 0,108 (0,085)

Tätigkeitsniveau (Helfer = Referenz)

Fachkraft 0,198
** (0,086) 0,132 (0,124)

Spezialist 0,503*** (0,184) 0,418** (0,201)

Experte 0,215 (0,172) 0,176 (0,184)

Demographische Merkmale, Ausbildung, Schul. Ausbildung - x x

Erwerbshistorie - - x

Berufsklassifikation, Einsatzdauer, Mitarbeiteranzahl - x x

Konjunkturelle Entwicklung, FKM - - x

Beobachtungen 3.021 1.416 1.416

Pseudo R
2 0,037 0,104 0,111



 

Entscheidung, eine Tarifbindung einzugehen, scheint daher hauptsächlich an anderen Faktoren zu lie-

gen als an der möglichen Inanspruchnahme von tariflichen Ausnahmeregelungen zum AÜG. Es ist da-

her nicht davon auszugehen, dass sich Entleihbetriebe in großem Umfang in die Tarifbindung selektiert 

haben. Daher würde man annahmen, dass die AÜG-Reform hinsichtlich der Tarifbindung der Entleih-

betriebe nicht zu einer Stärkung dieses Aspektes der Tarifautonomie geführt hat. 

In diesem Kontext weisen auch qualitative Erkenntnisse darauf hin, dass es aufgrund der AÜG-Reform 

keine Zunahme der Mitglieder im Verband gegeben habe. Dies wird darauf zurückgeführt, dass eine 

Bezugnahme auf tarifliche Regelungen ohne Mitgliedschaft möglich sei und auch genutzt werde. Eine 

verstärkte Einbindung von Entleihbetrieben in tarifliche Strukturen durch die AÜG-Reform habe sich 

nicht ergeben: 

 

Die Notwendigkeit, dem Tarifvertrag beizutreten, ist beim Entleiher eigentlich nicht 

gestiegen, […]. Und dadurch haben sie [Entleiher] keinen Zwang, einem Tarifvertrag 

beizutreten. Also entweder hat man einen Tarifvertrag oder man hat keinen – man 

kann sich nicht nur immer das Beste raussuchen. Tarifvertrag heißt Verbindlichkeit 

auf beiden Seiten. Und es kann nicht einer sein, der sagt: »Ist mir doch scheißegal, 

aber wenn es da gerade einen Vorteil gibt, dann bin ich auch dabei.« Das ist ja die 

jetzige Situation. (Exploratives Interview 8) 

 

Die Einschätzung, es gebe keine auf die Reform des AÜG zurückführbaren Tarifeintritte in merklichem 

Umfang, wird von mehreren Befragten geteilt (z. B. Interview 15). In einem Fall werden fehlende Effekte 

der Reform auf die Tarifautonomie mit der kaum entwickelten Tarifstruktur in einer Branche begründet: 

 

Im IT-Sektor gibt es keine Tarifverträge. Also greift da die Tarifbindung nicht, die 

Tarifbindung deckt eigentlich nur die Hälfte der Wirtschaft ab; nur ungefähr 

50 Prozent der Betriebe sind ja tarifgebunden und Tarifbindung ist ja auch rückläu-

fig – dazu gibt es jedes Jahr Zahlen vom IAB. (Interview 01, Experte) 

 

In anderen Bereichen scheint die Tarifbindung schon so hoch, dass ebenfalls kein Effekt zu erwarten 

wäre. Dagegen werden auch Nachteile der AÜG-Reform wahrgenommen: 

 

Es [Reform des AÜG] war nicht notwendig, denn wir waren schon auf einem guten 

Weg – wir waren ja schon zu 99 Prozent tarifgebunden. Ich frage mich, warum ge-

nau wir das brauchen, wenn wir sowieso schon alle den Tarifvertrag anwenden? 

Warum braucht es das dann? Dennoch muss ich sagen – da muss ich jetzt wieder 

den Gesetzgeber loben – das, was er zum Beispiel zu dem Thema Streik vorgege-

ben hat, ist besser als das, was im Tarifvertrag steht. Weil, da können wir jetzt uns 

mit unseren Sozialpartnern nicht so wirklich gut einigen. Da würden wir lieber den 

Gesetzesinhalt nehmen als das, was tarifvertraglich vereinbart ist. (Exploratives In-

terview 3) 

 

Neben der Tarifbindung der Entleihbetriebe, ist die der Verleihbetriebe hoch und im Zuge der Reform 

weiter gestiegen. Die Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband der Leiharbeitsbranche wurde in der IAW/in-

fas-Verleihbetriebsbefragung systematisch erhoben. Zudem wurde gefragt, ob sich die Mitgliedschaft in 



 

einem Arbeitgeberverband im Zuge der AÜG-Reform geändert hat. Abbildung 6 stellt dies für Misch- 

und Kernbetriebe dar (Panel a). 

 

Abbildung 6: Beitritte zu einem Arbeitgeberverband der Leiharbeitsbranche und aktueller Organisa-
tionsgrad der Verleihbetriebe 

a) Beitritte zu einem Arbeitgeberverband im Zuge der AÜG-Reform 

  

b) Aktueller Organisationsgrad der Verleihbetriebe 

  

Anmerkungen: Einfachnennungen, Rundungsfehler möglich. Vertikale Linien stellen 95%-Konfidenzintervalle dar. Stichpro-
benumfang: Panel a): 50 Mischbetriebe und 409 Kernbetriebe. Panel b): 85 Mischbetriebe und 494 Kernbetriebe. 
Quelle: IAW/infas-Verleihbetriebsbefragung. IAW-Berechnungen und -Darstellung. Gewichtete Ergebnisse. 

Die Ergebnisse zeigen, dass 3 % der Mischbetriebe, die heute Mitglied in einem Arbeitgeberverband 

der Leiharbeit sind, aufgrund der AÜG-Reform Mitglied in diesem Verband geworden sind; 49 % sind 

aus einem anderen Grund Mitglied geworden. Insgesamt beläuft sich der heutige Organisationsgrad auf 

40 % (Abbildung 7, Panel b). Bei den Kernbetrieben sind 6 % der heutigen Mitglieder in einem Arbeit-

geberverband der Leiharbeitsbranche diesem aufgrund der AÜG-Reform beigetreten und 9 % aus ei-

nem anderen Grund. Insgesamt beträgt der Organisationsgrad dort nun insgesamt ca. 84 %. Er ist auch 



 

signifikant höher als bei den Mischbetrieben. Der beobachtete Unterschied in der Beitrittsrate zwischen 

Misch- und Kernbetrieben ist dagegen in dieser bivariaten Betrachtung statistisch nicht signifikant.  

Diese Ergebnisse decken sich mit der von mehreren Akteuren erwähnten beinahe flächendeckenden 

Tarifbindung der Verleihbetriebe (z.B. exploratives Interview 3). Eine Arbeitnehmervertretung vertritt die 

These, dass der überwiegende Anteil der Verleiher ein hohes Interesse habe, tarifgebunden zu sein 

(vgl. exploratives Interview 8) und bestätigt, dass dies zu „fast 100 Prozent“ (ebd.) der Fall sei.  

Zudem wurde die Wahrscheinlichkeit geschätzt, dass ein Verleihbetrieb, der heute Mitglied in einem 

Arbeitgeberverband der Leiharbeitsbranche ist, dies nach eigenen Angaben aufgrund der AÜG-Reform 

geworden ist, in Abhängigkeit verschiedener Merkmale auf makroökonomischer und betrieblicher 

Ebene (vgl. Tabelle 12). Entgegen der obigen bivariaten Betrachtung ergibt sich eine statistisch 

schwach signifikante, negative Korrelation für die Mischbetriebe: Sie sind um 4,6 Prozentpunkte selte-

ner aufgrund der AÜG-Reform einem Arbeitgeberverband der Leiharbeitsbranche beigetreten. Beitritte 

aufgrund der AÜG-Reform nach Angaben der Verleihbetriebe waren im Bereich Verkehr und Lagerei 

und dem restlichen Tertiärsektor häufiger als im restlichen Sekundärsektor. Verleihbetriebe, die aktuell 

über hohen Wettbewerbsdruck klagen, sind seltener aufgrund der AÜG-Reform einem Arbeitgeberver-

band der Leiharbeitsbranche beigetreten. 

 

Tabelle 12: Beitritt zu einem Arbeitgeberverband der Leiharbeitsbranche nach verschiedenen Merk-
malen 

 

Anmerkungen: Durchschnittliche marginale Effekte. Disproportionale Schichtung der Stichprobe berücksichtigt. t-Werte in 
Klammern, Standardfehler robust bzgl. Heteroskedastie. * 0.1 ** 0.05 *** 0.01. ALQ: Arbeitslosenquote. BR/PR: Betriebs-
/Personalrat. VB: Verleihbetrieb.  
Quelle: IAW/infas-Verleihbetriebsbefragung. IAW-Berechnungen und -Darstellung. 

Koeffizienten t-Werte

Mischbetrieb -0,046* (-1,704)

Mit BZTV 0,059 (-1,204)

ALQ Dez. 2020 -0,006 (-0,762)

Entwicklung ALQ Dez. 2015 - Dez. 2020 -0,013 (-0,613)

Corona-Effekt auf ALQ, Welle 1 0,006 (0,111)

50-99 LAK -0,043 (-1,332)

100+ LAK -0,029 (-0,816)

Anzahl Beschäftigte: Dez. 2018 - Dez.2019 -0,000 (-1,595)

Produktionsgüter 0,050 (-1,131)

Investitions- und Gebrauchsgüter 0,033 (-1,062)

Verkehr und Lagerei 0,116** (-2,325)

Restl. Tertiärsektor 0,108** (-2,209)

HEB: Anteil LAK an allen LAK im VB -0,001 (-1,181)

Eigenständiges Unternehmen/Niederlassung 0,033 (-1,241)

Mit BR/PR -0,014 (-0,393)

Hoher Wettbewerbsdruck -0,078*** (-2,603)

VB spendet -0,000 (-0,002)

Konstante 0,087 (-1:157)

Anzahl Beobachtungen 323

R² 0,075



 

Zusammenfassend sind also bei den Verleihbetrieben ca. 3 % der Misch- und 6 % der Kernbetriebe, 

die aktuell Mitglied in einem Arbeitgeberverband der Leiharbeit sind, diesem laut eigener Aussage auf-

grund der AÜG-Reform beigetreten. Bei den Entleihbetrieben und den Leiharbeitskräften zeigt sich hin-

gegen keine höhere Tarifbindung durch die AÜG-Reform, wenn man berücksichtigt, dass nach der 

AÜG-Reform andere Einsätze bestehen als davor. 

 

4.4 Bewertung der Wirkung der AÜG-Reform auf die Tarifbindung 

Die (mögliche) Wirkung der AÜG-Reform auf die Tarifbindung wird laut den qualitativ vorliegenden Er-

kenntnissen unterschiedlich bewertet. Zusätzlich zur Einschätzung, dass die AÜG-Reform in der Praxis 

wahrnehmbare positive Effekte auf die Tarifautonomie haben könnte, liegen auch differenzierte Annah-

men zu möglichen Gründen vor, warum dies nicht der Fall ist. In einigen Fällen wird davon ausgegan-

gen, die AÜG-Reform induziere zwar theoretisch positive Effekte auf die Tarifautonomie, das Potenzial 

könne sich jedoch aufgrund mehrerer Faktoren in der Praxis kaum, gar nicht oder nur unter bestimmten 

Voraussetzungen entfalten (z. B. Interviews 14, 18, 21, 35, 37, 66). In den Fällen, in denen von einem 

lediglich abstrakten Wirkungspotenzial ausgegangen wird, werden die Gründe zumeist auf der Sozial-

partner-, der Branchen- sowie der Betriebsebene lokalisiert. Eine Person ist bspw. der Ansicht, tarifliche 

Regelungen seien nicht grundsätzlich im Interesse der Gewerkschaften und würden die sorgsame Ab-

wägung zwischen Maßnahmen und möglichen Folgen erfordern: 

 

Rein theoretisch haben wir ja die Möglichkeit im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

drin, dass die Tarifvertragsparteien abweichende Regelungen treffen können. Die 

Motivation dazu ist natürlich aus Gewerkschaftssicht jedoch extrem gering an der 

Stelle – warum sollte ich als Gewerkschaft von Equal Pay nach unten abrücken? Das 

würde ja nur dann Sinn machen, wenn man sagt, «wenn ich das nicht mache, dann 

stellt sich die Situation für die Gesamtbelegschaft immer noch ganz anders dar?» 

Also nach dem Motto, «kann ich als Gewerkschaft, wenn ich jetzt nach unten abrü-

cke, Schlimmeres vermeiden?» Oder ist schon das Abrücken nach unten, das Ab-

weichen nach unten, von Equal Pay das Schlimmere an der Stelle? Und das ist halt 

ein gewisses Dilemma. Das führt eben halt auch dazu, dass es noch nicht so viele 

Tarifverträge gibt in dem Bereich des Equal Pay oder des Abweichens von Equal Pay. 

Das wird im Regelfall eher da der Fall sein, wo die Gefahr besteht, dass die Betriebe 

andernfalls – wenn sie das nicht durch Zeitarbeit regeln – versuchen werden, über 

Sub-Verhältnisse zu regeln und dann bei diesen Subunternehmen unter Umständen 

überhaupt kein Tarifvertrag Anwendung findet. (Interview 35, Experte) 

 

In den Fällen, in denen angenommen wird, es gebe keine Effekte der Reform des AÜG auf die Tarifau-

tonomie (z. B. Interviews 21, 51, 52, 59, 62, 66, 90), werden eine Vielzahl unterschiedlicher Argumente 

angeführt. Auffällig ist, dass dabei häufig ein Bezug zum hohen Organisationsgrad der Verleihbetriebe 

im Zeitraum vor dem Inkrafttreten der AÜG-Reform und explizit zum Tarifvertrag Leih-/Zeitarbeit (TV 

LeiZ) hergestellt wird (z. B. Interviews 19, 34,51, 62). Grundtenor dieser Aussagen ist, dass aufgrund 

dessen die Tarifautonomie bereits im Vorfeld bereits gut ausgestaltet gewesen sei.  

In einem weiteren Fall wird angenommen, eine positive Wirkung der Reform des AÜG auf die Tarifau-

tonomie könne sich kaum entfalten, da seitens der Betriebe vermehrt versucht werde, unabhängig von 

tariflichen Regelungen Anreize für Beschäftigte zu schaffen. Dies erfolge oftmals aus Sorge sowohl vor 



 

steigendem gewerkschaftlichen Einfluss in den Betrieben als auch vor dem Verlust der unternehmeri-

schen Freiheit und ermögliche passgenaue und individuelle Angebote wie „New Work, Remote Work 

und sehr viel Freiheit– Sabbatical“ (Interview 02). 

Zur Einordnung dieser Einschätzung ist wichtig, dass die genannten Incentives und Angebote für das 

Gros der Leiharbeitskräfte kaum realisierbar sind und primär den hochqualifizierten Bereich der Arbeit-

nehmerüberlassung (bspw. im IT-Sektor oder allgemein bei wissensintensiven Tätigkeiten mit Digitali-

sierungspotenzial) adressieren dürften. Beispielsweise im Verarbeitenden Gewerbe, in dem ein wesent-

licher Anteil der Leiharbeitskräfte beschäftigt ist, liegt eine Umsetzung der genannten Maßnahmen fern. 

Dies liegt daran, dass die dortigen Tätigkeiten zumeist unter Maschineneinsatz erfolgen und daher eine 

Anwesenheit in der Produktionsstätte erforderlich ist – was Remote Work von vorne herein ausschließt. 

Zugleich ist anzunehmen, dass ein wesentlicher Anteil der im Verarbeitenden Gewerbe beschäftigten 

Leiharbeitskräfte – dies sind häufig eher Geringqualifizierte – auf individueller Basis eine unzureichende 

Verhandlungsposition hat, um verbesserte Arbeitsbedingungen zu erwirken. 

Neben den Aussagen zur außertariflichen Gestaltung von Anreizen, die – wie erläutert – nur eine ge-

ringe Teilmenge der Leiharbeitskräfte betreffen dürften, weist dieselbe Person jedoch auf einen wichti-

gen Sachverhalt hin, der nicht mit einzelnen Segmente der Arbeitnehmerüberlassung, sondern mit dem 

Gesamtsystem der industriellen Beziehungen in Deutschland in Bezug steht – und folglich auch Zusam-

menhänge zur Tarifautonomie aufweist: 

 

Schauen Sie in den Osten [die neuen Bundesländer]. Ich glaube, da haben wir 

30 Prozent Tarifbindung. Das heißt, eigentlich wird eine Politik jenseits der Realitä-

ten gemacht. (Interview 02, Verleihbetrieb) 

 

Während in diesem Fall der (insbesondere in den neuen Bundesländern) geringe Organisationsgrad für 

die Ermangelung von reforminduzierten Effekten im Bereich Tarifautonomie genannt wird, sehen zwei 

andere Befragte die Ursachen hierfür eher bei auftretenden innerbetrieblichen Interessenskonflikten und 

Aushandlungsmechanismen zwischen Leitungsebene und Betriebsrat. Diese beiden Personen beschei-

nigen den Arbeitgebern dabei die bessere Verhandlungsposition und begründen dies mit der letztlichen 

Entscheidungsbefugnis der Betriebe, auf die tarifliche Regelung zu verzichten und die Entleihung alter-

nativ gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des AÜG zu betreiben (Interviews 66, 91), wenn der Nut-

zen der tariflichen Gestaltung infrage steht. In einem weiteren Fall wird das Ausbleiben von Reformef-

fekten hinsichtlich Tarifautonomie mit der zumeist geringen anteilsmäßigen Bedeutung von Leiharbeits-

kräften in den Belegschaften begründet. Daher sei es sehr unwahrscheinlich, dass flexiblere Gestal-

tungsoptionen im Bereich Leiharbeit ein Anreiz für einen Tarifeintritt sind. 

Es zeigt sich also, dass vor allem Entleihbetriebe durchaus abwägen, ob sich die Möglichkeit zur Inan-

spruchnahme von tariflichen Ausnahmeregelungen lohnt – und in der Regel wird dies verneint. Dies 

liegt vermutlich auch daran, dass viele Betriebe solche Ausnahmeregelungen nicht in Anspruch nehmen 

müssen, da sie entweder Leiharbeitskräfte ohnehin schon mindestens gleich bezahlen wie Stammbe-

schäftigte oder Leiharbeitskräfte nur kurz einsetzen. 

Neben Annahmen bzgl. positiver und neutraler Reformeffekte hinsichtlich Tarifautonomie wird vereinzelt 

auch angenommen, es lägen negative Auswirkungen vor. Eine befragte Person begründet dies mit ei-

nem Rückgang des Einflusses von Beschäftigten, Gewerkschaften und Verleihbetrieben bei der Tarifbil-

dung (Interview 67); in einem anderen Fall werden unkonkrete Auswirkungen weiterer im Zuge der Re-

form des AÜG neu eingeführter Bestimmungen (nicht zu Equal Pay und Überlassungshöchstdauer; 



 

siehe Brändle et al. 2022 hierfür verantwortlich gemacht (Exploratives Interview 10). Eine andere be-

fragte Person begründet ihre Einschätzung bzgl. negativer Effekte mit einem anteilsmäßigen Anstieg 

der Leiharbeitskräfte, der mit einem anteilsmäßigen Rückgang der Beschäftigten, für die Tariflöhne ver-

handelt werden, einhergehe (Interview 08). Quantitativ lässt sich ein Anstieg der Leiharbeitskräfte in 

den letzten Jahren, zumindest seit der AÜG-Reform 2017, mit den vorliegenden Erhebungen jedoch 

nicht mehr beobachten. Dass die Tarifbindung grundsätzlich abnimmt, ist jedoch korrekt, wofür es je-

doch auch noch andere Gründe gibt. 

 

5 Diskussion und Fazit 

Die AÜG-Reform hatte zum Ziel, die Tarifautonomie zu stärken. Hierzu wurden verschiedene Möglich-

keiten geschaffen, um auf der Basis tarifvertraglicher Regelungen von zentralen Elementen der Rege-

lungen des AÜG abzuweichen, insbesondere von der gesetzlichen Überlassungshöchstdauer und in 

Bezug auf Equal Pay Regelungen. Die Möglichkeit tariflicher Ausnahmeregelungen wird von vielen Akt-

euren als nachvollziehbar und sinnvoll bewertet. Beispielhaft sei der Rückbau von Atomkraftwerken 

genannt, wo sehr lange Einsatzdauern notwendig sind und auch ermöglicht wurden. Dementsprechend 

kann für den Regelungsbereich der ÜHD konstatiert werden, dass die tarifvertraglichen Ausgestaltun-

gen dahingehend ihr Ziel erreichen, dass sie es in der Regel erlauben, die gesetzlichen Vorgaben in 

spezifischen Fällen an die betriebliche Realität anzupassen.  

Dem steht eine Komplexität der tatsächlich geltenden Regelungen bei Equal Pay gegenüber, beispiels-

weise, weil Verleihbetriebe im Zweifel für jede Leiharbeitskraft individuell und bei jedem Einsatz neu 

berechnen müssen, wie hoch Equal Pay sein soll und ob neben der tarifvertraglichen Vergütung der 

Leiharbeitskraft auch ein BZTV angewendet werden muss. Dies zieht zum einen großen Verwaltungs-

aufwand und Abstimmungsprozesse zwischen Verleihbetrieben und Entleihbetrieben nach sich, zum 

anderen reduziert sich dadurch die Rechtssicherheit bzw. das Risiko von Verstößen (Non-Compliance) 

steigt. Der hohe organisatorische Aufwand kann unter Umständen wohlfahrtsmindernd wirken, sofern 

Leiharbeitsverhältnisse, die vor der AÜG-Reform sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer lohnend waren, dadurch nicht mehr zustande kommen. Dies zeigt sich beispielsweise 

daran, dass es nach der AÜG-Reform sehr viel weniger sehr kurze Einsätze gibt, für die der Verwal-

tungsaufwand mutmaßlich nicht mehr im Verhältnis zum Nutzen des geschaffenen Arbeitsplatzes steht. 

Eine Stärkung der Tarifautonomie dergestalt, dass sich die Reichweite und die Anzahl der Tarifverträge 

erhöht, hat die AÜG-Reform nur in Teilen erreicht, nämlich bei den Verleihbetrieben. Ergebnisse der 

standardisierten Befragungen zeigen, dass insbesondere bei den Betrieben mit dem Hauptgeschäfts-

zweck der Arbeitnehmerüberlassung (sog. Kernbetriebe) nun eine sehr hohe Tarifbindung erreicht wird. 

Leiharbeitskräfte sind hingegen nach Kontrolle weiterer Einflussfaktoren nicht häufiger in tarifgebunde-

nen Entleihbetrieben im Einsatz. Bei den Entleihbetrieben gab es zwar laut Aussagen mehrerer Akteure 

Überlegungen, einen Tarifvertrag abzuschließen, um „in den Genuss“ der tarifvertraglichen Ausnah-

meregelungen zu kommen. Dies hat aber keinen quantitativ messbaren Effekt auf die Tarifbindung ge-

habt. Es ist jedoch denkbar, dass die mögliche Inanspruchnahme tarifvertraglicher Regelungen ohne 

eigene Tarifbindung dem Ziel entgegenwirkt, die Tarifautonomie zu stärken. 

Die Frage, ob die AÜG-Reform die Tarifautonomie insgesamt gestärkt hat, wird hier in zwei Dimensio-

nen untersucht. Einerseits sind die tariflichen Ausnahmeregelungen, die der Gesetzgeber geschaffen 

hat, in weiten Teilen der Wirtschaft genutzt worden. Die tariflichen Ausnahmeregelungen werden im 

Industriesektor tendenziell positiver wahrgenommen und auch häufiger genutzt als im Dienstleistungs-

sektor. Andererseits zeigt sich, dass die AÜG-Reform eher einen geringen Einfluss auf den Organisati-

onsgrad von Leiharbeitskräften, Entleihbetrieben und Verleihunternehmen hatte. Hierzu liegen sowohl 



 

qualitative als auch quantitative Ergebnisse vor. Insbesondere bei den qualitativen Ergebnissen ist je-

doch anzumerken, dass die befragten Personen zumeist Angaben auf Basis ihrer persönlichen bzw. 

institutionellen Einbettung in das Forschungsfeld machen. So sind die Aussagen in der Regel nicht auf 

die „Systemebene Tarifautonomie“, sondern die spezifischen Nischen der Personen bezogen.19 

Für die Verleihbetriebe lässt eine Zunahme der Tarifbindung feststellen. Diese lässt sich laut qualitativen 

Befunden auf die Nutzung von tariflichen Ausnahmeregelungen zurückführen. Bei den Entleihbetrieben 

deuten quantitative Auswertungen jedoch darauf hin, dass auch nicht tarifgebundene Entleihbetriebe 

durchaus angeben, tarifvertragliche Ausnahmeregelungen zu besitzen.20 Damit ist der Anreiz zur Ta-

rifbindung geringer. Dies erklärt teilweise die fehlende Wirkung der AÜG-Reform.  

Ungeklärt bleibt auch, ob bei Tarifabschlüssen die Belange der Leiharbeitskräfte stärker berücksichtigt 

werden. Dies lässt sich anhand der Interviews weder bejahen noch verneinen. Zugleich ist einigen Ein-

schätzungen zu den möglichen Folgen der Reform für Leiharbeitskräfte zu entnehmen, dass deren Be-

lange in den Tarifabschlüssen nicht immer hinreichend abgebildet sind.  

In Bezug auf das Streikbrecherverbot und die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte standen ex ante 

auch (mögliche) Reformeffekte im Hinblick auf Tarifautonomie zur Disposition. Es zeigte sich aber, dass 

hier kaum Effekte oder nur punktuell zu beobachten waren. Für das Streikbrecherverbot liegt dies im 

Wesentlichen daran, dass dieser Bestimmung seitens der Befragten zumeist keine praktische Bedeu-

tung bescheinigt wird – und sowohl der Umfang als auch der Detailgrad der Befunde dazu eher gering 

sind. Dies trifft auch auf die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte zu; deren Ausgestaltung ist den 

vorliegenden Befunden zufolge eher von anderen Faktoren als der expliziten gesetzlichen Regelung in 

der AÜG-Reform geprägt. 

Insgesamt zeichnen die hier vorgelegten Ergebnisse ein gemischtes Bild der Wirksamkeit der jüngsten 

AÜG-Reform im Hinblick auf die Erreichung ihrer Ziele. Zum einen gehen die Neuregelungen aufgrund 

ihrer hohen Komplexität mit einem hohen Aufwand bei der Implementation und mit einer erheblichen 

Rechtsunsicherheit einher. Letztere ist eventuell sogar in der Lage, manchen Akteur vom Markt zu neh-

men. Die gewollte Stärkung der Tarifautonomie hat hierbei ebenfalls einen Teil dazu beigetragen, dass 

Regelungen nun komplexer und fragmentiert sind, was auch die behördliche Kontrolle der Umsetzung 

der Bestimmungen des AÜG erschwert. Die Tarifbindung selbst hat sich durch die AÜG-Reform nur bei 

den Verleihbetrieben leicht erhöht. 

 

  

                                                 
19 Dies lässt sich daran erkennen, dass bei den Einschätzungen zumeist unmittelbar auf spezifische Branchen 

und/oder Betriebe und/oder Perspektiven verwiesen wird, anhand derer die Effekte bewertet werden. 
20 Wie häufig nicht tarifgebundene Entleihbetriebe die Verlängerung der ÜHD in einer Betriebs- oder Dienstver-

einbarung unter Bezugnahme auf einen Tarifvertrag nach § 1 Absatz 1b Satz 5 AÜG nutzen, lässt sich mittels 

der qualitativen Daten allerdings nicht klären. 
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• Online Appendix  

• Branchenzuteilung der TV im Tarifregister des BMAS 

Abbildung A.1 zeigt, dass das Tarifregister für zahlreiche relevante Fragestellungen im Zusammenhang 

mit Tarifautonomie Erkenntnispotenzial besitzt: 

Abbildung A.1: Überblick der im Tarifregister des BMAS enthaltenen Informationen über tarifliche 
Ausnahmeregelungen zum AÜG 

 
Quelle: Tarifregister des BMAS, IAW-Darstellung. Anmerkung: (A) steht für eine automatisierte Variable, (TA) für eine teilau-
tomatisierte Variable. Das Verfahren zur Approximation der als „geschätzt“ gekennzeichneten Größen ist im Anhang 6.3 
näher erläutert. 

Die sechs Branchen mit einer besonders hohen Bedeutung der Leiharbeit wurden nach 19 Wirtschafts-

zweigen gegliedert. Im Datensatz wurden TV allerdings mit ihrer WZ2008-Kennung erhoben. Mithilfe 

eines Schlüssels aus dem Methoden- und Feldbericht zum IAB-Betriebspanel (Bechmann et al. 2019) 

konnten die TV-Kennungen konvertiert werden. 

Vertragsname Equal Treatment und Art ET

Art des Vertrages nach… Einsichtsrecht BR

-         Vertragsparteien Equal Pay

-         Inhalt -         Geschätzt

Verhandlungsführer -         nach Monaten

-         Arbeitgeber Branchenzuschläge

-         Arbeitnehmer -         Anwendung

Vertragsschluss für (TA) -         Anwendung Geschätzt

Geltungsbereich -         Modifizierte Branchenzuschläge

-         nach BMAS Branchenvertrag

-         Detail -         Differenzierungen nach Entgeltgruppen (A)

Gültig für ganze Branche in Geltungsbereich (A) -         Abschläge (A)

Branche -         Zusatzregelung Zuschlag (A)

-         nach BMAS -         Mehrbezahlung

-         Geschätzt -         Betroffene EG4

Überlassungshöchstdauer -         Leistungen im Detail

ÜHD Übergangsregelung

Abweichung ÜHD durch -         Beginn

-         Sachgrund -         Ende (A)

-         BR -         Dauer Übergangszeit (A)

-         BV -         In Kraft ab

-         Qualifikation/EG -         Mindestlaufzeit

Betroffene EG -         Automatisches Ende bei Mindestlaufzeit

Übernahmeangebot -         Kündigungsfrist

-         Zeitraum bis Übernahme Gültigkeit (TA)

-         Abweichung Angebot durch BV Grund für Ungültigkeit

-         Abweichung Zeitraum durch BV Vollständig ohne Schätzung (A)

-         Abweichung Angebot durch Sachgrund Vollständig mit Schätzung (A)

Abweichung Zeitraum durch Sachgrund Besonderheiten

Qualifikationsmaßnahmen



 

Die Anzahl der Erwerbstätigen für jede Branche musste mithilfe einer Kombination von administrati-

ven Daten berechnet werden, da die aktuellen Beschäftigtenzahlen der Bundesagentur für Arbeit 

(2020) nicht detailliert (nur verfügbar für Wirtschaftsgruppen aber nicht für die Untergruppen) genug 

sind, um Branchenzuordnungen zu treffen. Um die Verhältnisse innerhalb der Wirtschaftsgruppen zu 

schätzen, wurden die Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) (Statistisches Bundes-

amt 2020) verwendet. Da bei den Erhebungen der VGR und der BA unterschiedlich Gesamtheiten be-

obachtet werden (Bundesagentur für Arbeit 2019) muss vor einer Übertragbarkeit des Verhältnisses 

getestet werden, ob beide Datensätze jeweils über einen Zeitraum von drei Jahren einer gleichen Ver-

teilung folgen. Die aktuellsten vollständigen Daten der VGR stammen aus dem Jahr 2017, waren aber 

branchenunabhängig robust (Nullhypothese der gleichen Verteilung konnte nicht verworfen werden, 

Pearson Chi-Quadrat-Test) in den Vorjahren. Auch die Beschäftigtenzahlen der BA blieben in den Bran-

chen im Zeitraum von 2017 (Bundesagentur für Arbeit 2018) bis 2020 im Verhältnis zueinander kon-

stant (Nullhypothese der gleichen Verteilung konnte nicht verworfen werden, Pearson Chi-Quadrat-

Test). Da unterschiedliche Erfassungsmethoden bei der Erstellung der Datensätze verwendet wurden, 

benötigt es zudem einen Schlüssel zur Umwandlung, um die Verhältnisse und damit die Beschäftigten-

zahlen zu übertragen: 

𝐵𝐴𝑖 𝑎𝑛𝑔𝑒𝑝𝑎𝑠𝑠𝑡 = 𝑉𝐺𝑅𝑖 ∗
𝐵𝐴𝑗 2020

∑ 𝑉𝐺𝑅𝑖
𝑛
𝑖=1

 , für 𝑖 ∈ 𝑗 

Für jeden Datenpunkt 𝐵𝐴𝑗  im Jahr 2020 (Erfassung Dezember 2019 (aufgrund von möglichen Verzer-

rungen durch Corona), gerundeter 6-Monatswert, saisonbereinigt) werden alle ihm durch die WZ-Ken-

nung zugehörigen Datenpunkte 𝑉𝐺𝑅𝑖  zusammengefasst. Anschließend wird 𝐵𝐴𝑗  durch diese Summe 

geteilt und ergibt somit einen Koeffizienten der (1) die zeitliche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt 

einfängt und (2) den Transfer von der VGR Erfassung zur BA Erfassung ermöglicht. Somit kann auf VGR-

Basis ein angepasster BA-Wert für jede Branche approximiert werden. 

Da keine Daten zur Tarifbindung von ANÜ zur Verfügung stehen, wurde diese Anhand der Bindung von 

Nicht-Leiharbeitskräften geschätzt. Dafür muss angenommen werden, dass die Merkmale Leiharbeits-

kraft und Tarifbindung unabhängig voneinander sind. Die Informationen zur Tarifbindung wurde 

(Schulten 2019) entnommen. Hier ist auch eine Orientierung an TV von nicht-tarifgebundenen Unter-

nehmen dokumentiert.  

Da die Tarifbindung nur auf WZ Ebene verfügbar ist, muss diese unter der Annahme, dass die Merk-

male WZ-2008 und Tarifbindung unabhängig voneinander sind, auf alle Unterbranchen extrapoliert 

werden. Da hiervon nicht auszugehen ist, könnte dies eine mögliche Fehlerquelle bei der TV-Zuord-

nung sein.  

Um eine Vorauswahl relevanter Unterbranchen zu treffen, wurde die (approximierte) Anzahl tarifge-

bundener Beschäftigter mit dem Anteil der Leiharbeitskräfte in dieser Branche (Schulten 2019) multi-

pliziert. Branchen mit unter 1000 Leiharbeitskräften werden von weiteren Betrachtungen ausgenom-

men. Die so ermittelten Werte werden danach aufgrund ihrer möglichen Fehlerbehaftung nicht wei-

terverwendet. In einigen Branchen der Unternehmensnahen Dienstleistungen ergeben sich rein rech-

nerisch mehr als 1.000 tarifgebundene Leiharbeitskräfte. Durch das Fehlen von TV-Vereinbarungen zur 

Leiharbeit in diesen Branchen ist es denkbar, dass durch die mangelnde Differenzierung auf WZ-2008 

Ebene eine falsche Zuordnung erfolgt ist. Dies sollte Gegenstand weiterer Betrachtung sein. 

Im Rahmen von Desktop Research und (Schulten 2019) konnten die größten TV-Werke identifiziert 

werden. Die Ergebnisse sind mit Quelle, Gewerkschaft, Branche, Anzahl der Beschäftigten und Berech-

nung dokumentiert. 



 

Es ist jedoch nicht bekannt, wie sich diese TV-Werke innerhalb ihres Geltungsbereiches auf die Bran-

chen verteilen, daher wird diese Verteilung mit einem Schätzverfahren approximiert. Die Verteilung 

der TV auf die tarifgebundenen Beschäftigten erfolgt anteilsmäßig über ein Auffüllverfahren, die linke 

Seite stellt die zu erklärenden tarifgebundenen Beschäftigten dar, die rechte Seite deren Aufteilung 

auf unterschiedliche Vertragswerke:  

(𝑦𝑖 − 𝑟𝑖) ∗ (1 − 𝑘) = (𝑦𝑖 − 𝑟𝑖) ∗ (1 − 𝑘) ∗ 𝑥 +  (𝑦𝑖 − 𝑟𝑖) ∗ (1 − 𝑘) ∗ (1 − 𝑥) 

wobei 𝑘 =  
∑ 𝑦𝑖 

𝑛
𝑖=1 −(∑ 𝑇𝑉𝑗

𝑚
𝑗=1 +𝑟)

∑ 𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1

 , sowie 𝑥 =  
𝑚𝑎𝑥.𝑇𝑉𝑗

(∑ 𝑇𝑉𝑗)𝑚
𝑗=1

 . 

𝑦𝑖  = Anzahl der tarifgebundenen Beschäftigten in einer Branche i. 

𝑟𝑖  = 0. Wenn es TV gibt, die nur in dieser Branche i wirkt, so ist r = die Summe der Anzahl der durch 

diese TV vertretenen Arbeitnehmer. 

k = Anteil der nicht durch TV erklärten tarifgebundenen Arbeitnehmer. Von der Summe aller y welche 

im Geltungsbereich der gleichen TV liegen wird die Summe aller durch diese TV Beschäftigten TV sub-

trahiert und dann in Relation zur Gesamtheit gesetzt. 

x = Verhältnis zwischen den Beschäftigten des größten TV (mit 𝑚𝑎𝑥. 𝑇𝑉 ≠ 𝑟) und der Gesamtheit der 

Beschäftigten aller TV welche denselben Geltungsbereich haben. 

Nach der Zuordnung erfolgt eine prozentuale Einteilung (wie viele Beschäftigten in einer Branche fallen 

unter welches TV-Werk u. wie viele können nicht eingeteilt werden). 

Da die TV unterschiedliche geographische Geltungsbereiche haben und somit auch eine unterschiedli-

che Anzahl von Arbeitnehmern abdecken, müssen die TV entsprechend gewichtet werden. Hierzu wur-

den die Daten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen (WZ-2008) und 

Bundesland (Bundesagentur für Arbeit 2020) aus Dezember 2019 verwendet. Die dort angegebenen 

Wirtschaftsabschnitte wurden wieder mithilfe des Schlüssels des Methoden- und Feldberichts zum 

IAB-Betriebspanel (2019) in unsere Branchendefinition konvertiert.  

Da von einer anteilsmäßigen Verteilung der Branchen auf die Bundesländer nicht ausgegangen werden 

kann (Nullhypothese der gleichen Verteilung konnte zu >1% Signifikanzniveau verworfen werden, 

Pearson Chi-Quadrat-Test), muss der Anteil der Anzahl der Beschäftigten einer Branche in einem Bun-

desland an der bundesdeutschen Gesamtheit der Beschäftigten in einer Branche ermittelt werden.  

𝑤𝑖𝑗 =  
𝐴𝑖𝑗

∑ 𝐴𝑗
𝑛
𝑗=0

  

Gewicht w in Bundesland i und Branche j ergibt sich aus der Anzahl der Beschäftigten A in i und j geteilt 

durch die Summe aller Beschäftigten A in Branche j. Wenn ein TV bundesweit gilt, so ist w = 1. Daraus 

folgt die Ermittlung eines Gewichtes für einen TV (wenn w ≠ 1): 

𝑤𝑇𝑉 =  ∑ 𝑤𝑖𝑗

𝑛

𝑖=0

  

Das Gewicht des TV entspricht der Summe der branchenspezifischen Gewichte aller Bundesländer im 

jeweiligen Geltungsbereich. Das Gewicht ist aufgrund der Konstruktion nur ein branchenspezifisches 

Vergleichsmaß. 

 



 

• Datenbasis: Explorative Interviews 

Explorative Expertengespräche werden in der Forschung zumeist in frühen Projektphasen und/oder im 

Zuge komplexer Forschungsvorhaben im Allgemeinen durchgeführt, um Erkenntnisse für den weiteren 

Forschungsprozess zu erlangen. Durch solche ersten empirischen Einblicke in den Untersuchungsge-

genstand, den weiteren Kontext und in Zusammenhänge werden die Entwicklung und ggf. die Anpas-

sung von Forschungsthesen und leitenden Fragestellungen unterstützt. Die erlangten Befunde können 

zudem beispielsweise in die Entwicklung von Erhebungsinstrumenten (z.B. standardisierte Fragebögen 

und Interviewleitfäden) einfließen und dort zur Konkretisierung und Ausdifferenzierung von Fragestel-

lungen und Items beitragen. 

Aufgrund der Komplexität und der Vielschichtigkeit des Forschungsgegenstandes war die Durchfüh-

rung einer Explorationsphase sinnvoll und naheliegend. Daher wurden zu Beginn des Vorhabens im 

Zeitraum Januar bis März 2020 im Rahmen von 13 qualitativen explorativen Expertengesprächen ins-

gesamt 18 Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden, Gewerkschaften, der Wissenschaft sowie 

weiteren im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung tätigen Institutionen befragt. 

Die Gespräche wurden insbesondere dazu genutzt, Informationen über die einzelnen Perspektiven von 

Akteuren zu erlangen, die auf Bundesebene auf unterschiedliche Art und Weise (politisch) mit dem 

Thema Arbeitnehmerüberlassung bzw. dem AÜG befasst sind. Hierdurch konnte detailliertes Wissen 

über Hintergründe, Prozesse und Wirkungen im Kontext des AÜG erlangt werden, das im weiteren 

Projektverlauf berücksichtigt wurde.  

Als inhaltliche Grundlage für die qualitativen explorativen Expertengespräche diente ein Gesprächs-

leitfaden, der in Anlehnung an Helfferich (2009) konzipiert wurde. Dies ist eine Sammlung von The-

menblöcken und – diesen untergeordnet – konkreten Fragen, die im Lauf der Gespräche abgehandelt 

werden. Die Themenblöcke sowie die einzelnen Fragestellungen werden wiederum aus dem spezifi-

schen Erkenntnissinteresse des Forschungsvorhabens abgeleitet. Durch die Anwendung eines Ge-

sprächsleitfadens wird zum einen gewährleistet, dass im Lauf der einzelnen Interviews alle inhaltlich 

relevanten Themen angesprochen werden. Zum anderen ermöglicht dieses Vorgehen, dass die thema-

tische Strukturierung in der Gesamtheit der Untersuchungseinheiten sichergestellt wird. Dies ist die 

Basis dafür, dass – wie im vorliegenden Vorhaben explizit angestrebt – einheitliche und abweichende 

Sichtweisen von einzelnen Akteuren hinsichtlich bestimmter Themenfelder systematisch erfasst und 

analysiert werden können. 

Neben der inhaltlichen Fokussierung erlaubt der Leitfaden auch ein gewisses Maß an methodischer 

und thematischer Offenheit, wie es für die Anwendung qualitativer Verfahren typisch ist. Dies bedeu-

tet konkret, dass im Lauf der Interviews ausreichend Raum für die Erlangung neuer, über die inhaltliche 

(Vorab-) Strukturierung hinausgehender Informationsbestände geboten wurde. Dies wurde einerseits 

durch die überwiegende Nutzung offener Fragen, andererseits durch gezieltes, tiefergehendes Nach-

fragen seitens des Forschungsteams realisiert.  

Eine wichtige Voraussetzung für eine systematische Analyse von Interviewdaten ist die Aufzeichnung 

der Gespräche. Daher wurde dies im Vorfeld der durchgeführten Gespräche grundsätzlich angestrebt, 

was bis auf wenige Einzelfälle von den Gesprächspersonen auch gestattet wurde.21 Die vollumfängliche 

Aufnahme von Interviews ermöglicht wiederum die Transkription – das heißt die wörtliche Verschrift-

lichung der Gespräche – und stellt sicher, dass alle Aspekte erfasst und ausgewertet werden können. 

                                                 

21  Gespräche, bei denen keine Aufzeichnung gestattet war, wurden von den Interviewenden protokolliert und konnten somit ebenfalls für 

die Auswertungen herangezogen werden. 



 

Außerdem erübrigt die Aufnahme die Anfertigung von Notizen während der Interviews, was wiederum 

die Fokussierung auf die Gesprächsführung ermöglicht. 

Nach Vorliegen der Transkripte wurden diese mit der Software MAXQDA ausgewertet. Hierzu diente 

ein deduktives Codesystem. Dies bedeutet konkret, dass sämtliche Textstellen aller Gespräche begut-

achtet und einzelnen vorab festgelegten inhaltlichen Kernbegriffen (den sogenannten Codes) zugewie-

sen wurden. Die anschließende Analyse, die zum Teil auch in einzelne Abschnitte dieses Berichts ein-

fließt, orientierte sich an der Inhaltsanalyse nach Mayring (2010). 

 

• Datenbasis: Leitfadengestützte Interviews als Basis einer qualitativen Analyse 

Ein weiterer wichtiger Teil des Evaluationsprojekts war die Durchführung leitfadengestützter qualita-

tiver Interviews mit Expertinnen und Experten sowie mit Beschäftigten und Betrieben aus dem Bereich 

der Arbeitnehmerüberlassung. Die Interviews sollen insgesamt dazu beitragen, einzelne Sachverhalte 

sowie Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aspekten und zwischen verschiedenen Akteursgrup-

pen vertieft zu analysieren. Im Mittelpunkt stehen die in Abbildung A2 dargestellten Zielsetzungen. 

Insgesamt wurden zwischen Juli 2020 und Januar 2021 mehr als 90 Interviews mit einer Gesamtdauer 

von ca. 3.720 Minuten (ca. 62 Stunden) geführt, von denen schließlich 81 für die Analysen verwendet 

wurden.22  

 

Abbildung A.2: Zielsetzungen der qualitativen Untersuchung 

 

Quelle: IAW-Darstellung. 

In den folgenden Abschnitten werden Planung, Durchführung, Inhalte und Ergebnis der qualitativen 

Untersuchung dargestellt. Dabei wird auf die einzelnen Aspekte und Untersuchungsschritte eingegan-

gen, die in Abbildung A.3 veranschaulicht sind. Zunächst wird erläutert, wer befragt wurde und wie die 

Stichprobe der Befragung zustande kam bzw. wie einzelne Institutionen und Personen ausgewählt 

                                                 

22  Insgesamt neun Interviews wurden nachträglich ausgeschlossen, da sich im Gesprächsverlauf herausgestellt hatte, dass keine nennens-

werten Erfahrungen mit dem Untersuchungsgegenstand der Reform des AÜG vorlagen oder dass Aussagen dazu nicht möglich waren. 
Die Ausschlüsse betrafen überwiegend interviewte Leiharbeitskräfte. Diese waren von vornherein im Stichprobenkonzept überdurch-
schnittlich vertreten, sodass sich hieraus keine inhaltlichen Defizite ergeben haben. 
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wurden. Dann wird beschrieben, mit welchen Instrumenten die Befragung durchgeführt wurde, wie 

also die Interviewleitfäden konzipiert und erstellt wurden. Wie das Interviewmaterial verarbeitet und 

ausgewertet wurde, ist in den anschließend dargestellt. Zudem enthält diese Übersicht schließlich eine 

Beschreibung des für die Analysen verwendeten Untersuchungssamples. 

 

Abbildung A3: Schritte und Elemente der qualitativen Untersuchung 

Quelle: IAW-Darstellung. 

 

Aufgrund der Komplexität, der Vielschichtigkeit und der politischen Sensibilität des Untersuchungsge-

genstandes wurden unterschiedliche Akteursgruppen in die qualitative Untersuchung einbezogen. Um 

die zentralen Themenfelder und Fragestellungen der Studie möglichst objektiv erforschen zu können, 

wurde die qualitative Erhebung multiperspektivisch konzipiert und umgesetzt. Hierdurch konnten 

zahlreiche unterschiedliche Haltungen, Sichtweisen und Einschätzungen berücksichtigt und zueinan-

der in Bezug gesetzt werden. Dieses Vorgehen zielte darauf ab, einen möglichst ganzheitlichen Über-

blick über die Mechanismen und Wirkungsweisen der AÜG-Reform sowie der dahinterstehenden Zu-

sammenhänge zu erlangen und abzubilden. Folglich wurden neben den Betrieben und den Beschäftig-

ten, die als Adressaten der Gesetzesänderung zu verstehen sind, auch die mit der Durchführung des 

AÜG betrauten Behörden (BA und Zoll) einbezogen. Dies ermöglichte insbesondere im Hinblick auf die 

Themenfelder „Implementation“ und „Compliance“ eine Perspektivenerweiterung. Die Befragung von 

Branchenexpertinnen und -experten sowie weiterer Akteure wurde umgesetzt, da hierdurch Erkennt-

nisse zwischen der praktischen Umsetzungs- (Betriebe und Beschäftigte) und der konzeptionellen Aus-

gestaltungsebene der AÜG-Reform – repräsentiert durch Bundesbehörden und -institutionen – zu-

gänglich wurden. 

Für die Gewinnung von Gesprächspersonen für die qualitative Befragung wurden im Wesentlichen die 

vier in Abbildung A.4 dargestellten Zugangswege genutzt: Neben bereits bestehenden Kontakten des 

Auftraggebers und des Projektkonsortiums erwiesen sich die im Lauf der explorativen Projektphase 

aufgebauten Kontakte als sehr hilfreich. Teils wurden bereits vorhandene Hinweise und bereits doku-

mentierte Interessensbekundungen hinsichtlich einer Teilnahme an der qualitativen Untersuchung 

weiterverfolgt. In anderen Fällen erfolgte eine nochmalige Ansprache der Personen, die bereits an ei-

nem explorativen Gespräch teilgenommen hatten, einhergehend mit der Bitte um Kontaktvermittlung 
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zu den vorgesehenen Institutionen bzw. Personen. Die studienbegleitend durchgeführten standardi-

sierten Befragungen waren für die Gewinnung von Leiharbeitskräften und Entleih- sowie Verleihbe-

trieben zentral. Dieser Weg wurde einerseits gewählt, um den Rekrutierungsprozess für die qualitative 

Befragung möglichst effizient zu gestalten – zudem konnte hierdurch die Abbildung der als relevant 

identifizierten Schichtungskriterien bzw. -merkmale der Untersuchungseinheiten im Untersuchungs-

sample gezielt gesteuert werden. Weiterhin kam für die Gewinnung von Teilnehmenden auch das so-

genannte „Schneeball-System“ zum Einsatz. In diesem Kontext wurden im Verlauf der Interviews er-

langte Hinweise und Empfehlungen weiterverfolgt. 

 

Abbildung A.4 Zugangswege zu den Interviewpersonen 

 

Quelle: IAW-Darstellung. 

Die konkrete Ansprache der Interviewpersonen erfolgte in der Regel per E-Mail oder telefonisch, wobei 

die kontaktierten Personen (nochmals) über die Ziele der Studie informiert und um die freiwillige Teil-

nahme an der qualitativen Befragung gebeten wurden. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle 

wurde im Laufe des Erstkontaktes unmittelbar ein Termin für ein telefonisches bzw. digitales Interview 

vereinbart.  

Um die Heterogenität innerhalb der zu befragenden Gruppen angemessen zu berücksichtigen und 

möglichst differenzierte Befunde zu den Effekten der Gesetzesreform zu erlangen, erfolgte eine syste-

matische und gezielte Auswahl der Zielgruppen und der einzelnen Untersuchungseinheiten. Vor die-

sem Hintergrund wurden aus dem Kreis der als relevant identifizierten Institutionen möglichst paritä-

tisch Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberseite für eine Teilnahme an 

der qualitativen Erhebung gewonnen. Die Einblicke und Positionen sonstiger Institutionen (z.B. BA, 

Wissenschaft) wurden ebenfalls entsprechend berücksichtigt. Was die unterschiedlichen Arten von zu 

befragenden Unternehmen (Entleih- und Verleihbetriebe) betrifft, so wurde ebenfalls auf eine gleich-

mäßige Verteilung geachtet. Dieses Vorgehen war auch bei der Gewinnung von Betriebsräten hand-

lungsleitend – diese Gruppe bezieht sich anteilsmäßig möglichst ausgewogen auf Entleih- und Verleih-

betriebe. Bei den Beschäftigten wurde der Fokus ausschließlich auf Leiharbeitskräfte gelegt. Von einer 

Befragung anderer Beschäftigtengruppen wurde abgesehen, da deren Auskunftsfähigkeit zu den im 

Zentrum der Studie stehenden Themenfeldern und Sachverhalten als gering eingeschätzt wurde.23 

                                                 

23  Die Stammbelegschaften in Entleihbetrieben sind über die Befragung von Betriebsräten repräsentiert. 
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Die Auswahl der Betriebe und der Beschäftigten war von folgenden Überlegungen geprägt: Da es auch 

innerhalb der einzelnen zu befragenden Gruppen (insbesondere Betriebe und Beschäftigte) unter-

schiedliche Merkmale gibt, die hinsichtlich möglicher spezifischer Effekte der Reform des AÜG von Be-

deutung sein können, wurden bei der Auswahl der Untersuchungseinheiten weitere ggf. relevante 

Merkmale berücksichtigt. Bei den Betrieben können beispielsweise Effekte je nach Betriebsgröße, 

Standort oder Branchenzugehörigkeit unterschiedlich sein – bei den Beschäftigten können die Merk-

male Geschlecht, Bildungs- bzw. Qualifikationsstand, Nationalität und Dauer der Tätigkeit als Leihar-

beitskraft grundsätzlich mit variablen Auswirkungen der Reform des AÜG in Zusammenhang stehen. 

Die inhaltliche Basis für die Interviews bildete jeweils ein Gesprächsleitfaden, der im Sinne eines Erhe-

bungsinstrumentes als Grundlage zur Ausdifferenzierung der Thematik und zur „Lenkung“ des Ge-

sprächs diente. Die Nutzung eines Leitfadens stellt über alle Untersuchungseinheiten hinweg sicher, 

dass strukturierte Gespräche geführt werden können, welche das im Kontext dieser Studie vorliegende 

Erkenntnisinteresse inklusive der entsprechenden Themenfelder stets im Fokus haben. Die Leitfäden 

wurden in Anlehnung an eine Matrix zur Leitfadenerstellung von Helfferich (2009) entwickelt. Die Ma-

xime hierbei ist: „So offen und flexibel […] wie möglich, so strukturiert wie aufgrund des Forschungsin-

teresses notwendig“ (ebd., S. 181). Über eine Sammlung von Fragen bezüglich des Erkenntnisinteres-

ses wurden Themenbereiche spezifiziert und gruppiert, welche die Struktur des Leitfades und somit 

auch die Schwerpunkte des Interviews bildeten. Die Inhalte der Leitfäden bestanden aus dem bereits 

ex ante bekannten forschungsleitenden Erkenntnisinteresse, wobei aus der Literaturanalyse und den 

explorativen Expertengesprächen, die zu Beginn des Studienzeitraumes erhoben wurden, punktuell 

weitere inhaltliche Schwerpunkte und Vertiefungen abgeleitet und im Fortgang entsprechend berück-

sichtigt wurden. 

Dieses Vorgehen, das durch eine Kombination von Strukturierung und Offenheit geprägt ist, bietet die 

Möglichkeit, ein breites Spektrum an Wissen, Erfahrungen und Bewertungen aufzudecken und sowohl 

einheitliche als auch uneinheitliche Wahrnehmungen und Handlungsweisen in Bezug auf die einzelnen 

Aspekte bzw. Themenfelder inklusive möglicher Reibungspunkte zu identifizieren. Dabei standen die 

in Abbildung A.5 dargestellten übergeordneten drei Themenfelder im Mittelpunkt. 

 

Abbildung A.5: Themenfelder der Befragung 

 

Quelle: IAW-Darstellung. 
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Da eine Befragung unterschiedlicher Akteursgruppen erfolgte, wurden bestimmte Abschnitte des Leit-

fadens auf die spezifischen Perspektiven zugeschnitten. Unter Beibehaltung der übergeordneten Fra-

gestellungen wurden die zu erfragenden Sachverhalte sowie die in den empirischen Gesprächssituati-

onen genutzten Fragen angepasst. Mit Ausnahme der Beschäftigten wurde der Leitfaden auf diese 

Weise erfolgreich für alle Akteursgruppen angepasst. Da Beschäftigte erfahrungsgemäß einerseits an-

dere Einblicke und Wahrnehmungen von Vorgängen, Zusammenhängen und Hintergründen haben als 

Verleih- und Entleihbetriebe und Expertinnen und Experten sowie andererseits zu machen Themenfel-

dern weniger Expertise vorweisen können, wurde für diese Gruppe ein zweiter, spezifisch zugeschnit-

tener Leitfaden entworfen (siehe Anhang). Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Teilnahmebe-

reitschaft in der Regel wesentlich von der geplanten Dauer der Befragung abhängt. Insbesondere bei 

Beschäftigten kann die Mitwirkung an ausführlichen und detailreichen Interviews oftmals nicht voraus-

gesetzt werden, sodass bereits im Vorfeld auf eine angemessene Dauer zu achten war und der Leitfa-

den für diese Gruppe daher entsprechend kürzer ausfiel. 

Während eine Ausführung des Leitfadens ausschließlich für die Befragung der Leiharbeitskräfte einge-

setzt wurde, erfolgte die Erhebung bei Entleih- und Verleihbetrieben sowie bei Expertinnen und Exper-

ten mit demselben Instrument, wobei hinsichtlich der Schwerpunktsetzung situativ auf die spezifi-

schen Zugänge der Akteure zum Forschungsthema eingegangen werden konnte. Dieses Vorgehen war 

zielführend, da aufgrund des – mit Ausnahme der Beschäftigten – breiten Spektrums an zu befragen-

den Akteuren die Auskunftsfähigkeit und -bereitschaft zu bestimmten Themen im Vorfeld der Gesprä-

che oftmals nicht definitiv geklärt werden konnte. Insofern wurde mit der methodisch offenen Heran-

gehensweise und der situativen Anpassung der Gesprächsthemen gezielt Raum auch für a priori nicht 

vorhersehbare Erkenntnisse geschaffen. 

Bei der Entwicklung der Leitfäden wurde darauf geachtet, dass die Erhebungen stets von den ex ante 

definierten Erkenntniszielen geleitet wurden. Dies beinhaltete insbesondere das Ziel, die Perspektiven 

der unterschiedlichen Akteure auf dieselben Sachverhalte erfassen und vergleichen zu können. 

Die Leitfäden beinhalten folgende thematische Schwerpunkte: 

1. Standardisierte Erfassung von Merkmalen der Interviewperson 

2. Stellenwert und aktuelle Entwicklungen der Arbeitnehmerüberlassung 

3. Relevanz, Auswirkungen, Umsetzung und Bewertung der Gesetzesreform 

a. Allgemeines zur Gesetzesreform 

b. Überlassungshöchstdauer (ÜHD) 

c. Equal Pay (EP) 

d. Weitere Neuregelungen: Offenlegungs- und Konkretisierungspflicht, Informationspflicht, 

Festhaltenserklärung und Streikbrecherverbot 

e. Änderungen bei den Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechten 

f. Stärkung der Tarifautonomie 

g. Weitere Folgen der Gesetzesreform 

4. Compliance und Kontrolle 

a. Compliance / Non-Compliance 

b. Durchführung und Wirkung von Kontrollen 

5. Gesamtbewertung der Gesetzesreform 

6. Gesprächsabschluss 

 
Innerhalb der einzelnen thematischen Aspekte (insbesondere Punkte 3 und 4) waren die Leitfäden wie 

folgt aufgebaut: 

1. Das allgemeine Erkenntnisinteresse, also die Zielrichtung und Grundfragen, die im Rahmen des 

Interviews besprochen bzw. nach Möglichkeit beantwortet werden sollen. 



 

2. Eine einleitende Kernfrage, die einen offenen Einstieg in das jeweilige Themenfeld ermöglichen 

sollte. 

3. Spezifische Aspekte und vertiefende Fragen zum jeweiligen Themenfeld, die im Verlauf des Ge-

sprächs angesprochen werden sollen. Diese Aspekte / Fragen sind ggf. spezifisch für bzw. auf ein-

zelne Interviewpersonen bzw. Gruppen auszuwählen bzw. anzupassen. 
 

Die Durchführung der Gespräche wurde von den folgenden Leitlinien geprägt: 

Die Themenfelder wurden bewusst offen angesprochen, um eigene Assoziationen und eine Auswahl 

wichtiger Aspekte durch die Interviewpersonen zu ermöglichen (Was ist wichtig? Was ist aus welchen 

Gründen von praktischer Relevanz?). Wichtige und vertiefende Aspekte des Forschungsprojekts, die 

nicht „von selbst“ angesprochen wurden, wurden im Gesprächsverlauf durch die Interviewenden ge-

zielt nachgefragt. Wenn eine Interviewperson zu einem bestimmten Aspekt weder eigene Erfahrungen 

einbringen noch sonst etwas berichten konnte, wurde der Aspekt nicht weiter vertieft, nicht zuletzt, 

um die Gesprächsdauer im geplanten Rahmen zu halten. 

Durch diese Art der Gesprächsführung wurde gewährleistet, dass 

1. eine Priorisierung der Aspekte zum jeweiligen Themenfeld durch die Interviewperson möglich ist, 

2. eine Offenheit für neue bzw. bisher nicht erfasste Aspekte möglich ist (situative, bedarfsorien-

tierte Anpassung) und 

3. eine systematische Ansprache aller für das Forschungsprojekt wichtigen Fragen möglich ist. 
 

Abbildung A.6 zeigt die Verteilung der insgesamt 81 in die Auswertung einbezogenen Interviews auf 

die Untersuchungsbranchen (links) und auf verschiedene Akteursgruppen (rechts). Um neben dem ge-

wählten Branchenfokus auch fundierte Erkenntnisse über die querschnittlichen Gegebenheiten und 

Wirkungen der AÜG-Reform im Wirtschaftssystem zu erlangen, entfällt ein beträchtlicher Anteil der 

Interviews auf sonstige Branchen (41 %). Dazu gehören u.a. der Handel, die IT-Branche und das Bau-

gewerbe, aber auch Fälle mit Bezug zu mehreren Branchen oder ohne Zuordnung (z.B. Expertinnen 

und Experten). Hinsichtlich der Akteursgruppen zeigt der linke Teil der Abbildung 2.2.5, dass die ein-

zelnen aufgeführten Gruppen, die jeweils spezifisch mit dem Untersuchungsgegenstand befasst sind 

und daher unterschiedliche Sichtweisen und Haltungen einbringen, weitestgehend paritätisch im 

Sample repräsentiert sind. 

Die Gespräche wurden, sofern das ausdrückliche Einverständnis der jeweiligen Interviewperson vorlag, 

digital aufgezeichnet. Dadurch wurde deren spätere Auswertung erheblich erleichtert. Die Audioda-

teien wurden verschlüsselt an ein externes Transkriptionsbüro gesendet und dort transkribiert. Für 

diese Übermittlung wurde ein eigener Datenschutzvertrag abgeschlossen. 

Anschließend wurden die erhaltenen Rohtranskripte vom Projektteam nochmals auf ihre Richtigkeit 

kontrolliert und ggf. unverständliche Abschnitte ergänzt. Im Rahmen dieser Qualitätskontrolle wurden 

auch alle Namen von Unternehmen bzw. Betrieben, Personen oder ggf. Orten, die zu einer Identifika-

tion beitragen könnten, anonymisiert, sodass anhand der Transkripte keine Rückschlüsse auf die inter-

viewten Personen mehr möglich sind. 

 

 

 



 

Abbildung A.6: Untersuchungssample der qualitativen Befragung differenziert nach Untersuchungs-
branchen (links) und Akteursgruppen (rechts)  

  

Quelle: IAW-Darstellung (n=81). 

Angesichts der Befragung von verschiedenen Akteursgruppen war mit differenzierten und teils ambi-

valenten Befunden zu rechnen. Zudem war aufgrund dessen, dass sich die Untersuchung auf mehrere 

Branchen erstreckte, von uneinheitlichen Effekten der Reform des AÜG auf das Wirtschaftsgeschehen 

auszugehen – diese Gegebenheiten führten zu einem komplexen Auswertungsprozess. 

Im Zuge der Planung der Weiterverwendung der Interviews wurde die Gesamtheit der 90 erhobe-

nen Interviews hinsichtlich ihrer Nutzbarkeit geprüft. Im Rahmen einer abschließenden Sichtung und 

Qualitätskontrolle wurde das Sample der auszuwertenden Interviews auf 81 reduziert. Neun Inter-

viewtranskripte bzw. -protokolle wurden aufgrund mangelnder Güte des Inhalts vom Auswertungspro-

zess ausgeschlossen.24 

Um die zentralen Erkenntnisse aus den verbliebenen Interviews systematisch herausarbeiten zu kön-

nen, war eine Strukturierung und Subsummierung des umfassenden Materials nötig. Hierfür wurde ein 

sogenannter „Code-Baum“ entwickelt, der sich unmittelbar am Leitfaden orientierte und die dort er-

fassten Themenfelder und/oder Fragestellungen in Form von kurzen, prägnanten Begriffen abbildete. 

Darauf aufbauend wurde ein sogenanntes deduktives Codesystem eingesetzt, das aufgrund des Ziels 

der Offenheit auch punktuell durch aus dem empirischen Material abgeleitete – also induktive – Ele-

mente ergänzt wurde. Das Codesystem ist im Anhang dargestellt. 

Im Vorfeld der eigentlichen sogenannten Codierung wurden zunächst insgesamt zehn Interviews aus-

gewählt und zur Probe codiert, um zu prüfen, ob mit dem bis dato entwickelten Code-System zielfüh-

rend analysiert werden kann und inwiefern das System der weiteren Anpassung bedarf. Die Erkennt-

nisse und Eindrücke wurden systematisch dokumentiert und am empirischen Material anschaulich dis-

kutiert – auf der Basis dessen wurde das Code-System punktuell erweitert und verfeinert. In einer 

zweiten Testphase wurden den Teammitgliedern jeweils die gleichen Interviews zur Probecodierung 

zugewiesen – dies zielte darauf ab, zu ermitteln, in welchem Umfang ein gemeinsames Verständnis 

                                                 

24  Von den neun ausgeschlossenen Interviews entfallen vier auf Leiharbeitskräfte, jeweils zwei auf Verleihbetriebe und Betriebsräte und 

eines auf Entleihbetriebe. 
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hinsichtlich der Anwendung der einzelnen Codes vorliegt (dies wird als „Inter-Coder-Reliabilität“ be-

zeichnet). Auch diese Maßnahme wurde durch die Diskussion der dokumentierten Erkenntnisse und 

Eindrücke abgeschlossen. 

Im Anschluss daran begann die eigentliche Codierung des Interviewmaterials. In deren Verlauf wurden 

sämtliche Interviewtranskripte gesichtet und entsprechende Aussagen bzw. Textpassagen, die mit den 

entsprechenden Inhalten der Codes in Zusammenhang stehen, mit diesen verknüpft. Durch die Codie-

rung, die mit der Analysesoftware MAXQDA erfolgte, wurde das Material für die anschließende quali-

tative Inhaltsanalyse, die sich an (Mayring 2010) orientierte, aufbereitet. Ziel der Inhaltsanalyse ist es, 

aufbauend auf der Codierung, die zentralen Befunde aus der Gesamtheit der Interviews strukturiert 

herausarbeiten zu können. Dies beinhaltete – sofern möglich – die Berücksichtigung unterschiedlicher 

Ausprägungsmuster und -dimensionen zu einzelnen thematischen Schwerpunkten. Durch diverse 

Funktionen der Software MAXQDA konnten die Ergebnisse zu den bestimmten Themenfeldern zudem 

ggf. nach Akteursgruppen, Branchen oder Betriebsgrößen differenziert werden. Die Inhaltsanalyse 

diente als Basis für die anschließend beginnende Verschriftlichung der zentralen Erkenntnisse der qua-

litativen Interviews, die in den Bericht integriert sind. 

Grundsätzlich bestand über alle interviewten Personengruppen hinweg ein großes Interesse an der 

Evaluation und eine damit verbundene hohe Auskunfts- und Teilnahmebereitschaft. Vor allem zahlrei-

che Expertinnen und Experten vereinfachten den Feldzugang durch weiterführende Kontaktvermitt-

lung erheblich. Ungeachtet dessen wurde stets auf Ausgewogenheit sowohl zwischen Arbeitgeber- 

und Arbeitnehmerverbänden, als auch zwischen Verleih- und Entleihbetrieben und nicht zuletzt zwi-

schen den Branchen geachtet. 

 

• Datenbasis: IAB-Betriebspanel 

Das IAB-Betriebspanel ist eine jährlich seit 1993 bzw. in den neuen Bundesländern seit 1996 durchge-

führte Arbeitgeberbefragung mit aktuell ca. 16.000 befragten Betrieben in ganz Deutschland. Sie wird 

vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Zusam-

menarbeit mit Kantar Public erhoben. Unter anderem werden Angaben zur Existenz von Leiharbeit und 

zur Anzahl der Leiharbeitskräfte jährlich abgefragt, so dass die zeitliche Entwicklung vor und – mit Ein-

schränkungen – auch nach der jüngsten Reform des AÜG deskriptiv ausgewertet werden kann.  

Im Zentrum des repräsentativen Datensatzes stehen betriebliche Determinanten zur Beschäftigung, 

die über alle Branchen und Betriebsgrößen hinweg erfasst werden. Die Grundgesamtheit des IAB-Be-

triebspanels beinhaltet alle Betriebsstätten, die mindestens einen sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten zum 30. Juni des Vorjahres (Stichtag) aufweisen. Die gezogene Stichprobe ist nach Be-

triebsgröße, Branche und Bundesland disproportional geschichtet und erlaubt repräsentative Aussa-

gen durch Verwendung von Hochrechnungsfaktoren. Dies kann sowohl mit Hilfe eines Betriebs- als 

auch eines Beschäftigtengewichts erfolgen (Bechmann et al. 2019; Crimmann et al. 2009). 

Konzeptionell ist das IAB-Betriebspanel als Längsschnittbefragung (Panel) angelegt, die die gezogenen 

Betriebe über einen möglichst langen Zeitraum wiederholend zum 30. Juni eines jeweiligen Jahres be-

fragt. Fragestellungen u. a. zur Beschäftigungsentwicklung, Geschäftspolitik, betrieblichen Investitio-

nen, Personalstruktur und -bewegung sowie zur Bezahlung bilden den sich wiederholenden Kern der 

Befragung. Um neben Zeitreihenanalysen auch mittels Querschnittsanalysen relevante Aspekte des 

Zeitgeschehens abbilden zu können, sind in den einzelnen Wellen ergänzende Schwerpunktthemen 

enthalten. Neben den seit 2003 enthaltenen Fragen zur Existenz und zur Anzahl der im Betrieb einge-



 

setzten Leiharbeitskräfte werden in den Wellen 2003, 2008 und 2010 zusätzliche Fragen zur betriebli-

chen Nutzung von Leiharbeit und deren Gründen erhoben. Diese werden nachfolgend ergänzend aus-

gewertet (Bechmann et al. 2019; Crimmann et al. 2009; Bellmann et al. 2012). 
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• Datenbasis: Standardisierte Befragung von Leiharbeitskräften 

Ziel der Befragung der Leiharbeitskräfte ist die Erfassung zentraler Indikatoren und Outcomes im Zu-

sammenhang mit möglichen Wirkungen der Reform des AÜG, die in den weiteren Analysen sowohl 

deskriptiv als auch im Rahmen der Wirkungsanalyse ausgewertet werden. Zur Erstellung des Fragebo-

gens dienten die theoretischen Grundlagen der angestrebten Wirkungsanalyse, welche um relevante 

Aspekte bzw. Erkenntnisse aus der Sichtung der wissenschaftlichen Literatur sowie aus den explorati-

ven Interviews ergänzt worden waren. Neben den Ergebnisvariablen (z.B. Überlassungsdauer, Entloh-

nung) selbst beinhaltet der Fragebogen zahlreiche Kontrollvariablen wie soziodemografische Merk-

male25, Persönlichkeit der Befragten („Big Five Personality Traits“) oder die während der Leiharbeits-

episoden ausgeübten Tätigkeiten. Die Big Five sind grundlegende Persönlichkeitsmerkmale, die sich 

durch Veranlagung und (soziale) Umwelteinflüssen ergeben, wobei bereits pränatale Umwelteinflüsse 

eine Rolle spielen können und deren Definition weitgehend anerkannt sind in der Psychologie (Costa 

Jr und McCrae 2000; Pervin et al. 2005; Eid et al. 2003; Plomin et al. 2001; Roth 2007). Zu den Big Five 

zählen Offenheit, Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit, Extraversion und Verträglichkeit. Wir nutzen im 

Fragebogen die stark verkürzte Variante zur Erfassung der Big Five mit einer 7-stufigen Antwortskala: 

Den BFI-S, der ähnlich auch im SOEP verwendet wird. Die Ergebnisse verlieren zwar an Präzision ge-

genüber der längeren Erfassungsvariante, sind aber noch gut als Kontrollvariablen verwendbar (Hahn 

et al. 2012). Die Reliabilität unserer Items liegt mit Cronbach-Alpha-Werten zwischen 0,54-0,67 im 

mittleren Bereich. Als gut können Werte über 0,7 angesehen werden, die aber nur mit einer erheblich 

höheren Anzahl an Items (Fragen) erzielt werden können. Die 12 Items wurden zuerst mittels einer Z-

Transformation auf den Mittelwert 0 und die Standardabweichung 1 normiert. Dies ist notwendig, um 

eine anschließende Faktoranalyse zur Gewinnung der Big Five durchzuführen. Die daraus folgenden 

Faktorkoeffizienten geben an, wie die Faktoren (hier die Big Five) mit den Antworten der Items zusam-

menhängen. Die Faktoren wurden dabei manuell einem jeweiligen Big Five Item zugeordnet und be-

nannt. Zuletzt wurden die Big Five-Faktoren normiert. Als üblich gilt hier ein Mittelwert von 50 bei 

einer Standardabweichung von 10. 

Bei der Ausgestaltung der Fragen wurde so weit als möglich auf validierte Frageinstrumente und Ope-

rationalisierungen aus anderen großen Befragungen (z.B. SOEP, Mikrozensus, BiBB/BAuA-Erwerbstäti-

                                                 

25  Sofern nicht ohnehin bereits in den IEB vorhanden. Dies ist bspw. beim Migrationshintergrund der Fall. 



 

genbefragung) rekurriert. Damit soll zum einen die Anschlussfähigkeit an den Stand der Forschung ge-

währleistet werden; zum anderen soll ein Vergleich mit diesen Befragungen und der im Projekt durch-

zuführenden Befragung hinsichtlich ausgewählter Ergebnisvariablen ermöglicht werden.26 

Kernstück des Fragebogens bildet im Sinne der Wirkungsanalyse die Abfrage der Gegebenheiten 

zweier Einsätze als Leiharbeitskraft. Der erste dieser beiden Einsätze muss kurz vor der Reform des 

AÜG im April 2017 beendet gewesen sein, der zweite darf vor der Reform im April 2017 begonnen ha-

ben muss aber über den Reformzeitpunkt hinaus bestanden haben. Konkret wird jeweils der letzte 

Einsatz vor und der erste Einsatz nach der Reform erfasst. Auf diese Weise können zum einen möglichst 

viele Leiharbeitskräfte erfasst werden, für welche die Neuregelungen zu ÜHD und EP aufgrund der 

theoretisch möglichen Dauer ihrer Einsätze auch tatsächlich wirksam hätten werden können. Zum an-

deren erlaubt diese Vorgehensweise – auch hinsichtlich anderer Ergebnisvariablen neben der Einsatz-

dauer – einen möglichst validen Vergleich zwischen Einsätzen vor und nach der Reform, da sich die 

makroökonomischen Gegebenheiten zwischen den (möglichst kurz aufeinanderfolgenden) Einsätzen 

nicht substanziell verändert haben sollten.27 Die Auswahl der Zielpersonen erfolgt im Rahmen einer 

zufälligen Stichprobe unter Leiharbeitskräften, die seit April 2017 mindestens einmal als Leiharbeits-

kraft tätig waren, auf Grundlage der IEB (Abschnitt 2.1.2.2). Aus dem Ausland nach Deutschland ver-

liehene Leiharbeitskräfte (die nicht in den IEB verzeichnet sind) sind somit mangels verfügbarer Infor-

mationen nicht Teil der Grundgesamtheit (siehe hierzu Anhang 6.7). Dieses Vorgehen stellt jedoch an-

gesichts der Datenlage u.E. die bestmögliche Stichprobenbasis dar. 

Die Befragung erfolgte im Mixed-Mode von telefonischen (CATI), schriftlichen (PAPI) und online-ba-

sierten (CAWI) Interviews. Zum Feldstart standen aus den IEB-Daten n=16.077 Fälle zur Verfügung. Der 

Befragungszeitraum erfolgte damit von Mitte August bis Mitte Oktober 2020. Von Anfang November 

bis Ende Dezember 2020 wurde eine Ergänzungsstichprobe von n=6.967 Fällen eingesetzt, um die ur-

sprünglich anvisierte Zahl von 2.000 Interviews realisieren zu können. Insgesamt wurden 2.082 Inter-

views realisiert (9 % der Einsatzstichprobe von insgesamt 23.044 Personen), davon 1.601 in der ersten 

und 481 in der ergänzenden Feldphase. Weitere Information zur Durchführung und Methode der Be-

fragung finden sich im Anhang. Jede Person in der Stichprobe war mindestens einmal seit April 2017 

als Leiharbeitskraft beschäftigt. Dadurch hatte jede Person einen Einsatz nach der Reform, jedoch nur 

etwa die Hälfte der Befragten hatte auch vor der Reform einen Einsatz und steht damit auch für die 

multivariate Analyse zur Verfügung. Daten der Personen, die nur nach der Reform einen Einsatz als 

Leiharbeitskraft hatten, können weiterhin für die Deskriptionen genutzt werden. Die Stichprobe wurde 

nach Geschlecht disproportional geschichtet, um die Struktur der Leiharbeitnehmerschaft hinreichend 

genau abzubilden. 

Der Fragebogen gliedert sich in drei Abschnitte: 

1. Allgemeine Fragen zur Erfassung des sozioökonomischen Hintergrunds. 

2. Fragen, die sich auf einen Einsatz nach der AÜG-Reform beziehen sowie 

3. Fragen, die sich auf einen etwaigen Einsatz als Leiharbeitskraft vor April 2017 beziehen. 

                                                 

26  Auch wenn es sich dort nicht exakt um dasselbe Stichprobendesign und/oder dieselbe Zielgruppe der Befragung handelt, können sich 

doch aus dem Vergleich wichtige Anhaltspunkte für die Wirkungen der Reform des AÜG ergeben. 

27  Problematisch könnte sein, dass mit diesem Verfahren nicht genügend Leiharbeitskräfte mit hohen Überlassungsdauern erreicht wer-

den. Allerdings gibt es dafür keine Lösung, da (1) die Grundgesamtheit nicht bekannt ist: es könnte ein Ergebnis der Evaluation sein, dass 
die Begrenzung der ÜHD kaum faktische Wirkung hat, da nur wenige Personen überhaupt so lange in Einsätzen bleiben (Relevanz der 
Reform); (2) würden bei einem expliziten Abstellen auf lange Einsätze (und damit nicht unbedingt auf den jeweils ersten Einsatz nach 
April 2017, sondern ggf. auf einen späteren) möglicherweise viele Einsätze bis zum aktuellen Rand andauern (alle Einsätze, die nach 2019 
beginnen, haben im Juni 2020 noch nicht die 18 Monate ÜHD-Frist erreicht). Dann könnte man die Wirkung der Reform auf diese Einsätze 
auch nicht beurteilen; (3) spätere Einsätze wären eher von der sich verschlechternden konjunkturellen Lage und von den Auswirkungen 
der Corona-Pandemie beeinflusst. 



 

Die Leiharbeitskräftebefragung ermöglicht einen zeitlichen Vergleich der Einsätze vor und nach der 

Reform, insbesondere für die Themen Equal Pay, Equal Treatment, Übernahmechancen sowie die Ein-

satzdauer im Kontext der Überlassungshöchstdauer. Außerdem ist durch die Erfassung der tarifver-

traglichen (Ausnahme-)Regelungen, eine faktische Differenzierung der Betroffenheit der Leiharbeits-

kraft durch die Reform möglich. Dadurch kann eine Treatment- und Kontrollgruppe gebildet werden. 

Zur Überprüfung der Repräsentativität und für einen ersten Überblick der Merkmale von Leiharbeits-

kräften wurden die Eckwerte der Befragung mit anderen verfügbaren Daten abgeglichen. Dazu wurden 

Merkmale herausgesucht, die über alle Daten hinweg zur Verfügung stehen (Tabelle A.1). Bei Familien-

stand und der Anteil der Personen mit Kindern zeigen sich zwischen der BiBB/BAuA-Erwerbstätigen-

befragung und der Leiharbeitskräfte-Befragung keine nennenswerten Abweichungen. In der 

BiBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung sind deutlich mehr Befragte mit deutscher Staatsangehörigkeit 

gegenüber den amtlichen Zahlen als auch gegenüber der Leiharbeitskräfte-Befragung, welche etwa 

10 % mehr Deutsche aufzeigt als die amtlichen BA Daten. 

Die Geschlechterverteilung entspricht derjenigen in den amtlichen Daten der BA ohne signifikante Ab-

weichungen. Die Bruttostundenlöhne, die aus der Arbeitszeit und dem Bruttomonatslohn errechnet 

werden können, weisen durch einige Ausreißer nach oben in Befragung (u.a. Ärztinnen und Ärzte, Un-

ternehmensberaterinnen und -berater) eine relative hohe Standardabweichung auf. Der Median des 

Bruttomonatslohn liegt demgegenüber sogar um 300 Euro unterhalb des amtlichen Medianlohns, was 

bedeutet, dass insbesondere Personen aus schwächeren Einkommensgruppen befragt worden sind 

gegenüber allen ANÜ-Beschäftigten. Das äußert sich auch bei der Deskription des Anforderungsni-

veaus. In der Leiharbeitskräfte-Befragung sind 61 % der Befragten als Helfer tätig, während dies in den 

amtlichen Daten nur auf 53 % der ANÜ-Beschäftigten zutrifft. 

Insgesamt hat die IAW/infas-Leiharbeitskräftebefragung eine hohe Übereinstimmung mit den amtli-

chen Daten der BA. Die Abweichungen sind vor allem auf die Stichprobenziehung zurückzuführen und 

die Selektion auf Personen, die mehr als einmal als Leiharbeitskraft tätig gewesen sind. Wie bereits 

oben geschildert, ist dieses Stichprobendesign in der Wirkungsanalyse jedoch zu bevorzugen, da die 

hier gezeigten Abweichungen mit Kontrollvariablen kontrolliert werden können und gleichzeitig eine 

saubere Identifikation der Reform Effekte überhaupt erst möglich wird. 

  



 

Tabelle A.1: Vergleich der Stichprobe der Leiharbeitskräfte-Befragung mit anderen Datenquellen 

 

Quelle: Leiharbeitskräftebefragung; BiBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragungen 2012/2018; BA 2021, BA 2017, gleitender Jah-
resdurchschnitt, IAW-Berechnungen. 
Anmerkung: Ergebnisse gewichtet und hochgerechnet, Löhne nicht kaufkraftbereinigt; sd = Standardabweichung. 

 

• Datenbasis: Standardisierte Befragung von Entleihbetrieben 

Bei der Befragung von Entleih- bzw. Einsatzbetrieben wurden sowohl solche Betriebe in die Befragung 

einbezogen, die Leiharbeit nutzen, als auch Betriebe, die dies aktuell nicht tun.28 Gezogen wurde eine 

Stichprobe von Betrieben aus dem Betriebs-Historik-Panel (BHP). Das BHP ist eine 50 %-Stichprobe 

aller Betriebe in Deutschland mit mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten bzw. 

(ab 1998) einem geringfügig Beschäftigten. Es basiert auf den administrativen Daten der Beschäftig-

tenstatistik der Bundesagentur für Arbeit, also auf den obligatorischen Beschäftigtenmeldungen (An- 

und Abmeldungen, Unterbrechungsmeldungen, Jahresmeldungen), die jeder Arbeitgeber in der Bun-

desrepublik Deutschland für alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie seit 1999 auch für 

geringfügig Beschäftigte an die Arbeitsverwaltung melden muss. Aus diesem Grund können die Daten 

                                                 

28  Befragt wurden sowohl Betriebe, die in den letzten 12 Monaten Leiharbeitskräfte eingesetzt haben, als auch Be-

triebe, auf die dies nicht zutrifft (Entleihbetriebe und Nicht-Entleihbetriebe). Vereinfachend und in Abgrenzung 

zur Befragung der Leiharbeitskräfte und der Befragung der Verleihbetriebe wird im Folgenden allerdings nur von 

der Befragung der Entleihbetriebe gesprochen. 

nach AÜG vor AÜG ANÜ Andere ANÜ Andere ANÜ Andere ANÜ Andere

Anteil 68% 69% 66% 45% 58% 48% - - - -

sd -47% -46% -47% -50% -49% -50% - - - -

N 2.059 931 302 15.773 331 15.938 - - - -

Anteil 26% 23% 31% 35% 29% 32% - - - -

sd -44% -42% -83% -68% -46% -57% - - - -

N 1.988 895 303 15.819 331 15.986 - - - -

Anteil 73% 86% 91% 97% 92% 97% 63% 88% 72% 89%

sd -45% -35% -29% -18% -27% -16% - - - -

N 684 269 303 15.819 331 15.986

Anteil 69% 72% 67% 49% 57% 45% 70% 52% 70% 51%

sd -46% -45% -47% -50% -50% -50% - - - -

N 2.082 939 303 15.819 331 15.986

Mittelwert 37,2 40,2 42,2 46,5 41,4 45,6 - - - -

sd -12,3 -12 -13,3 -11,2 -11,5 -10,6 - - - -

N 1.622 753 299 15.682 326 15.872 - - - -

Mittelwert 13,3 12,3 13,8 22,3 11,3 18,4 - - - -

Median 10,4 10,2 11,5 18,9 9,2 15,6 - - - -

sd -28,5 -17,1 -6,6 -20 -16,9 -17,7 - - - -

Mittelwert 1.986 1.987 1.717 2.752 2.084 3.360 - - - -

Median 1.685 1.650 1.400 2.400 1.850 2.900 1.983 3.401 1.816 3.133

PayGap

Helfer 61% 56% 25% 6% 20% 6% 53% 19% 55% 20%

Fachkraft 32% 37% 58% 51% 72% 68% 37% 57% 37% 57%

Spezialist 3% 4% 10% 19% 3% 7% 5% 12% 5% 12%

Experte 4% 3% 8% 24% 6% 20% 5% 12% 4% 12%

N 2.016 549 301 15.767 318 15.691

ohne 28% 23% 17% 6% 18% 7% 31% 16% 27% 16%

mit 51% 58% 63% 54% 69% 63% 58% 67% 64% 68%

Uni/Meister/Techniker 20% 20% 20% 41% 13% 30% 10% 18% 9% 16%

N 2.053 932 301 15.779 331 15.978

ohne 5% 3% 1% 0% 0% 0% - - - -

Primär 25% 29% 23% 12% 32% 22% - - - -

Sekundär 32% 37% 36% 35% 39% 41% - - - -

Tertiäre 36% 32% 40% 53% 29% 36% - - - -

N 660 261 298 15.668 322 15.785 842.472   1.012.026

Single

Deutsche 

Männer

Alter

Bildung nach 

ISCED

842.472  1.012.026

842.472   1.012.026

40,74% 41,69% 42,04%

Befragte mit 

Kindern

1.012.026

Berufsausbil-

dung

842.472   1.012.026

BA 2019 BA 2016 BiBB/BAuA 2012
LAK-Befragung

(IEB)
BiBB/BAuA 2018

Bruttostunden-

lohn

Bruttomonats-

lohn
39,06%

Anforderungs-

niveau 

842.472 



 

überwiegend als sehr verlässlich eingestuft werden.29 Die dem BHP zugrundeliegenden Beschäftigten-

meldungen sind tagesgenau (so genannte Spell-Daten). Die Aggregation auf die Betriebsebene erfolgt 

jeweils auf der Basis aller zum 30. Juni eines Jahres als aktiv gemeldeten Beschäftigten. Eine ausführli-

che Datensatzbeschreibung findet sich in Ganzer et al. (2021). 

 

Tabelle A.2: Bruttostichprobe der Befragung der Entleihbetriebe nach Branche und Betriebsgröße 

 

Quelle: IAB-Dokumentation zur Stichprobenlieferung.  
Anmerkung: Anteilswerte der jeweiligen Zelle bezogen auf die Gesamtheit von 57.000 in Klammern. 

Die Grundgesamtheit der Befragung der Entleihbetriebe bildeten alle Betriebe in der Bundesrepublik 

Deutschland, die mindestens 50 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte haben und einer der in Ta-

belle A.2 dargestellten Branchen angehören. Dabei handelt es sich um die Branchen mit den höchsten 

bzw. besonders hohen Nutzungsanteilen der Leiharbeit. Die Betriebsstichprobe wurde vom IAB zur 

Verfügung gestellt und basiert auf dem Betriebs-Historik-Panel. 

Insgesamt sollten rund 1.000 Betriebe befragt werden, die aktuell Leiharbeitskräfte einsetzen. Zusätz-

lich galt es, 400 Interviews mit Betrieben zu realisieren, die aktuell keine Leiharbeitskräfte beschäfti-

gen. Für die Realisierung dieser Fallzahlen stand eine Bruttostichprobe von n= 57.000 Betrieben zur 

                                                 

29  Nicht alle Informationen der Meldungen der Betriebe zur Sozialversicherung sind verpflichtend. Die Angaben zu 

den Qualifikationen der Beschäftigten sind beispielsweise freiwillige Angaben und daher nicht in vergleichbar 

hoher Qualität vorhanden wie viele andere Informationen. 

Branchenbezeichnung orientiert am

IAB-Betriebspanel (WZ08-Entsprechung)

50 bis 99 

Mitarbeitende

> 99 

Mitarbeitende
Gesamt

1.350 1.515 2.865

(2,4) (2,7) (5,0)

2.052 2.667 4.719

(3,6) (4,7) (8,3)

5.441 6.585 12.026

(9,6) (11,6) (21,1)

2.983 1.312 4.295

(5,2) (2,3) (7,5)

3.848 3.145 6.993

(6,8) (5,5) (12,3)

Information & Kommunikation, wissensintensive 5.537 4.615 10.152

Dienstleistungen (58-63; 69-75) (9,7) (8,1) (17,8)

8.832 7.118 15.950

(15,5) (12,5) (28,0)

30.043 26.957 57.000

(52,7) (47,3) (100,00)

Gesundheits- und Sozialwesen (86-88)

Gesamt

Betriebsgrößenklasse

Nahrungs- und Genussmittel (10-12)

Produktionsgüter (19-24)

Investitions- und Gebrauchsgüter (25-33)

Baugewerbe (41-43)

Verkehr und Lagerei (49-53)



 

Verfügung, davon entfielen n=1.200 Adressen mit Telefonnummer auf den Pretesteinsatz. Die Befra-

gung der Entleihbetriebe lief als CATI-Erhebung vom 21. Oktober 2020 bis 25. Januar 2021 und um-

fasste somit rund 11 Feldwochen (weitere Details zu Feldverlauf und Feldergebnis siehe Anhang).  

 

Tabelle A.3: Fallzahlen der Befragung der Entleihbetriebe 

 

Quelle: IAW/infas-Entleihbetriebsbefragung. Eigene Auswertungen. 

Datengrundlage der Befragung der Entleihbetriebe bilden insgesamt 1.458 Interviews, die getrennt 

nach Betrieben mit und ohne Leiharbeitskräfte sowie geschichtet nach Betriebsgröße (50-99 Beschäf-

tigte und mehr als 100 Beschäftigte)30 und Branche (die sieben häufigsten Einsatzbranchen von Leih-

arbeitskräften) ausgewertet werden. Tabelle A.3 gibt einen Überblick über die Fallzahlen in den ein-

zelnen Erhebungs- und Schichtungszellen: 

Über entsprechende Gewichtungsfaktoren (siehe Anhang) repräsentieren die befragten Betriebe ins-

gesamt 2,37 Mio. Beschäftigte in Nicht-Entleih-Betrieben bzw. 18,9 Mio. Beschäftigte in Entleihbetrie-

ben sowie insgesamt 1,57 Mio. Leiharbeitskräfte. Die befragten Betriebe lassen sich weiter auf genau-

ere Branchen aufschlüsseln (WZ 08-2-Steller). Demnach liegen Schwerpunkte der Befragung und damit 

auch der eingesetzten Leiharbeitskräfte in der Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln, in der 

Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren, in der Herstellung von Metallerzeugnissen und im Ma-

schinenbau, im Baunebengewerbe, in der Lagerei sowie in Alten- und Pflegeheimen. 

 

• Datenbasis: Standardisierte Befragung von Verleihbetrieben 

Die Datengrundlage für die Befragung der Verleihbetriebe ist wie auch bei der Befragung der Entleih-

betriebe das Betriebs-Historik-Panel der BA. Gezogen wurde eine Bruttostichprobe von 3.600 Kern- 

und 2.400 Mischbetrieben. Als Kernbetriebe werden im Folgenden Verleihbetriebe bezeichnet, deren 

Haupttätigkeit in der Überlassung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern liegt. Der Begriff der 

Mischbetriebe steht dagegen für Betriebe, die die Arbeitnehmerüberlassung lediglich im Nebenzweck 

betreiben. Ziehungszeitpunkt war der 31.12.2019. Die Identifikation der Kernbetriebe erfolgte über 

die Zugehörigkeit zur ANÜ-Branche (WZ 08-Code 78.20).31 Mischbetriebe wurden dadurch identifiziert, 

dass sie zum Ziehungszeitpunkt (1) nicht zur Branche der Arbeitnehmerüberlassung gehörten, d.h. ihr 

                                                 

30  Auf die Befragung von Betrieben mit weniger als 50 Beschäftigten wurde aus forschungspraktischen Gründen ver-

zichtet, da dies angesichts der dort sehr niedrigen Nutzungsprävalenz von Leiharbeit einen prohibitiv hohen 

Screening-Aufwand erfordert hätte. 

31  Die Branchenzugehörigkeit in der Wirtschaftszweigklassifikation 2008 (W Z08) bestimmt sich nach dem Tätig-

keitsschwerpunkt der Betriebe. 

Leiharbeitskräfte 

beschäftigt

Anzahl 

Beschäftigte

Nahrungs- und 

Genussmittel

Produktions-

güter

Investitions- und 

Gebrauchsgüter
Baugewerbe

Verkehr und 

Lagerei

IuK + 

Wissensintensive 

Dienstleistungen

Gesundheits- 

und 

Sozialwesen

Insgesamt

50-99 25 17 36 28 23 34 54 217

100 und 

mehr
12 9 15 7 18 11 22 94

Insgesamt 37 26 51 35 41 45 76 311

50-99 20 74 139 52 42 30 171 528

100 und 

mehr
35 91 211 21 49 37 175 619

Insgesamt 55 165 350 73 91 67 346 1.147

Branchenkennung Stichprobe

nein

ja



 

Kerngeschäft nicht die Arbeitnehmerüberlassung darstellte, dass bei ihnen (2) aber mindestens eine 

Leiharbeitskraft angestellt war. Hierbei ist zu beachten, dass Leiharbeitskräfte in den Daten der BA 

grundsätzlich beim Verleihbetrieb gemeldet sind, nicht beim Entleihbetrieb. Die Ziehung erfolgte ge-

schichtet nach Betriebsgrößenklassen. 

Der Haupterhebung war ein ausführlicher Pretest mit ca. 30 Verleihbetrieben vorgeschaltet, um Fra-

gebogeninhalte und Interviewdauer für den finalen Fragebogen zu optimieren. Während der Feld-

phase (Mitte November 2020 bis Ende Januar 2021) wurden die Zielbetriebe zuerst danach gescreent, 

ob sie sowohl vor als auch nach der Reform – konkret: vor dem 1. April 2017 und im Dezember 2019 –

Beschäftigte an andere Betriebe verliehen hatten. Auf diese Weise wurde der Befragungsschwerpunkt 

angesichts der kurzen zur Verfügung stehenden Befragungsdauer auf mögliche Auswirkungen der Re-

form des AÜG am sogenannten intensiven Rand gelegt, z.B. auf Veränderungen der Löhne der Leihar-

beitskräfte, ihrer Einsatzzeiten usw. Dafür ist es erforderlich, Betriebe zu befragen, die nicht nur nach, 

sondern auch vor der Reform als Verleiher aktiv waren. Sämtliche Befragungsergebnisse beziehen sich 

daher auf diejenigen Kern- und Mischbetriebe, auf die dies zutrifft. Veränderungen am sogenannten 

extensiven Rand dagegen, d.h. die Frage, ob Verleihbetriebe aufgrund der Reform aus dem Verleihge-

schäft ausgestiegen sind (oder der umgekehrte Fall, dass sie es neu aufgenommen haben), sind dage-

gen nicht Gegenstand der Befragung der Verleihbetriebe.  

Dadurch wurden vor allem Betriebe aussortiert (ausgescreent), bei denen wenige Leiharbeitskräfte 

angestellt sind und insbesondere die Mischbetriebe. Daher sind differenzierte Auswertungen nur für 

Kernbetriebe möglich, was angesichts der Schwerpunktsetzung der Befragung auf Veränderungen am 

intensiven Rand allerdings auch sinnvoll erscheint. Ferner erlaubt die Befragung der Verleihbetriebe 

auch Aussagen über Mischbetriebe, wenngleich nicht in derselben Tiefe und statistischen Präzision wie 

bei den deutlich öfter erfolgreich befragten Kernbetrieben. 

Auf diese Weise wurden schließlich 499 Kern- und 86 Mischbetriebe erfolgreich befragt (Tabelle A.4). 

Anhand der von infas erstellten Hochrechnungsfaktoren können sie auf die Grundgesamtheit der vor 

und nach der Reform aktiven Verleihbetriebe hochgerechnet werden. Sie stehen für ca. 8.800 Kern- 

und 1.700 Mischbetriebe, die vor und nach der Reform als Verleiher aktiv waren, und damit für ca. 

75 % bzw. 4 % der Grundgesamtheit aller zum Ziehungszeitpunkt aktiven Kern- und Mischbetriebe. 

Eine genaue Darstellung des Feldverlaufs nebst der Vorgehensweise bei der Hochrechnung der Ergeb-

nisse auf die Grundgesamtheit findet sich im Anhang. 

 

Tabelle A.4: Netto-Stichprobe der Befragung der Verleihbetriebe, differenziert nach Kern- und 
Mischbetrieben sowie Anzahl der Leiharbeitskräfte 

 

Quelle: IAW/infas-Verleihbetriebsbefragung. IAW-Berechnungen. 

 

0-9 LAK 10-49 LAK 50 und mehr LAK Gesamt

Kernbetriebe 95 204 200 499

Mischbetriebe 11 27 48 86

Gesamt 106 231 248 585
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